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Anlage 57 

Antwort des PStSekr Zander (BMJFG) auf 
die Frage B 58 — Drucksache 7/3227 vom 
14. 2. 75 — des Abg. Dr. Häfele (CDU/ 
CSU) : 

Auslegung des Bundeskindergeldgeset-
zes in bezug auf den Kindergeldan-
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ger Kinderzuschuß aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung erhält   10439* C 
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kehrsübergabe der Bundesautobahn A 1 
von Euskirchen bis zur Landesgrenze 
von Rheinland-Pfalz; Zeitpunkt des 
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-

burg  und Schweinfurt   10441* D 
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-
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Bisherige zusätzliche Kosten für die 
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7/3227 vom 14. 2. 75 — des Abg. Dr. Pen-
ner (SPD) : 

Gründe für die vorgesehene Einschrän-
kung des Zugverkehrs auf der Bundes-
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die Fragen B 80 und 81 — Drucksache 
7/3227 vom 14. 2. 75 — des Abg. Hoffie 
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Konsequenzen aus der in Darmstadt 
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bevorzugten Mittelbereitstellung für 
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die Frage B 82 — Drucksache 7/3227 vom 
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auf die Frage B 84 — Drucksache 7/3227 
vom 14. 2. 75 des Abg. Baier (CDU/ 
CSU) : 

Absolutes und prozentuales Verhält-
nis der öffentlich geförderten Eigen-
tümerwohnungen in Familienheimen 
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ßen Städten   10445* D 
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-
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150. Sitzung 

Bonn, den 21. Februar 1975 

Beginn: 9.00 Uhr 

Vizepräsident Frau Funcke: Die Sitzung ist 
eröffnet. 

Am heutigen Tage feiert der Abgeordnete Lücker 
seinen 60. Geburtstag. Ich spreche ihm die Glück-
wünsche des Hauses aus. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, es liegt Ihnen eine 
Liste von Vorlagen der Bundesregierung vor, die 
keiner Beschlußfassung bedürfen und die nach § 76 
Abs. 2 der Geschäftsordnung den zuständigen Aus-
schüssen überwiesen werden sollen: 

Betr.: Bericht der Bundesregierung über die Fortentwick-
lung des Bundesgrenzschutzes 

Bezug: Beschluß des Deutschen Bundestages vom 22. Juni 
1972 

- Drucksache 7/3170 

zuständig: Innenausschuß (federführend), Verteidigungsausschuß, 
Haushaltsausschuß 

Betr.: Verbilligte Veräußerung von bundeseigenen Grund-
stücken 

Bezug: Beschluß des Deutschen Bundestages vom 1. März 
1972 

— Drucksache 73226 —

zuständig: Haushaltsausschuß (federführend), Ausschuß für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau 

Betr.: Bericht der Bundesregierung über die Ausnahmeberei-
che des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) 

-- Drucksache 7/3206 -

zuständig: Ausschuß für Wirtschaft 

Betr.: grundsätzliche Einwilligung in eine überplanmäßige 
Ausgabe im Haushaltsjahr 1974 bei Kap. 35 02 Tit. 
513 02 bis 812 02 Besatzungskosten und Auftrags-
ausgaben in Berlin -  

Bezug: § 37 Abs. 4 BHO 

- Drucksache 7/3220 --

zuständig: Haushaltsausschuß 

Betr.: Durchgangsverkehr zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Berlin (West) 
hier: Verplombung von Leerfahrzeugen 

Bezug: Beschluß des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 
1972 

— Drucksache 7/3230 

zuständig: Finanzausschuß (federführend), Ausschuß für Verkehr 
und für das Post- und Fernmeldewesen, Ausschuß für inner-
deutsche Beziehungen, Haushaltsausschuß 

Erhebt sich dagegen Widerspruch? — Das ist nicht 
der Fall. Dann ist so beschlossen. 

Folgende amtliche Mitteilungen werden ohne Ver-
lesung in den Stenographischen Bericht aufgenom-
men: 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der 
Finanzen hat mit Schreiben vom 17. Februar 1975 die Kleine An-
frage der Abgeordneten Wohlrabe, Dr. Sprung, Picard, Frau Pie-
ser und der Fraktion der CDU/CSU betr. Zahlungen der Bundes-
republik Deutschland an die Vereinten Nationen — Drucksache 
7'3130 — beantwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 7/3247 
verteilt. 

Der Chef des Presse- und Informationsamts der Bundesregie-
rung hat mit Schreiben vom 18. Februar 1975 die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Picard, Höcherl, Pfeifer, Dr. Hupka, Graf 
Stauffenberg, Dr. Mertes (Gerolstein), Dr. Schäuble, Frau Bene-
dix, Dr. Hornhues, Dr. Köhler (Wolfsburg), Dr. Klein (Göttin-
gen), Reddemann und der Fraktion der CDU/CSU betr. deutsch-
sprachige Zeitungen im Ausland — Drucksache 7/3214 -- beant-
wortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 7/3256 verteilt. 

Überweisung von EG-Vorlagen 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Beschluß 
des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden Vorlagen 
überwiesen: 

Mitteilung der Kommission an den Rat über ein Programm 
von Modellvorhaben und Studien zur Bekämpfung der Armut 
gemäß der Entschließung des Rates vom 21. Januar 1974 über 
ein sozialpolitisches Aktionsprogramm 

- Drucksache 7'3208 — 

überwiesen an den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung mit 
der Bitte uni Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen 
Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates über die Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Keramikgegen-
stände, die für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt 
sind 

— Drucksache 7/3209 — 

überwiesen an den Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der end-
gültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates betreffend die Verringerung der Was-
serverschmutzung durch die Zellstoffabriken in den Mit-
gliedstaaten 

— Drucksache 7/3212 — 

überwiesen an den Innenausschuß mit der Bitte um Vorlage des 
Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates über allgemeine Regeln für 
die Destillation von Tafelwein in der Zeit vom 15. Februar 
1975 bis zum 31. März 1975 

Drucksache 7/3231 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung des Revisions-
datums gewisser Schutzklauseln der Verordnung (EWG) 
Nr. 109/70 zur Festlegung einer gemeinsamen Regelung für 
die Einfuhr aus Staatshandelsländern 

-- Drucksache 7/3232 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Programme der Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten für 

Forschungs- und Entwicklungsaktionen auf dem Gebiet der 
Energie 

Bewirtschaftung und Lagerung radioaktiver Abfälle 
-- Drucksache 7'3250 -- 
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Vizepräsident Frau Funcke 
überwiesen an den Ausschuß für Forschung und Technologie 
(federführend), Ausschuß für Wirtschaft, Innenausschuß mit der 
Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen 
Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates über die Zuweisung eines 
Betrages von 150 Millionen Rechnungseinheiten aus den zu-
rückgestellten Mitteln der Abteilung Ausrichtung des Euro-
päischen Ausriditungs- und Garantiefonds für die Landwirt-
schaft an den Europäischen Fonds für Regionalentwicklung 
— Drucksache 7/3251 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (federführend), Haushaltsausschuß mit  der Bitte um Vor-
lage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung 
im Rat 

Verordnung (Euratom) Nr. 3096/74 des Rates vom 3. Dezem-
ber 1974 zur Änderung der Regelung der Bezüge und der 
sozialen Sicherheit der Atomanlagenbediensteten der Ge-
meinsamen Forschungsstelle, die in Italien dienstlich ver-
wendet werden 

überwiesen an den Innenausschuß mit der Bitte um Vorlage des 
Berichts innerhalb eines Monats, wenn im Ausschuß Bedenken 
gegen den Vorschlag erhoben werden 

Verordnung (EWG) Nr. 191/75 des Rates vom 21. Januar 1975 
betreffend eine zusätzliche Menge für die Zuckereinfuhr mit 
Subventionen sowie zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 2931/74 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts innerhalb eines 
Monats, wenn im Ausschuß Bedenken gegen den Vorschlag er-
hoben werden 

Verordnung (EWG) Nr. 175/75 des Rates vom 21. Januar 1975 
über besondere Interventionsmaßnahmen auf dem Zucker-
sektor 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts innerhalb eines 
Monats, wenn im Ausschuß Bedenken gegen den Vorschlag er-
hoben werden 

Ich rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt 9 auf: 

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über das Zeugnisverweigerungs-
recht der Mitarbeiter von Presse und Rund-
funk 
— Drucksache 7/2539 — 

Bericht und Antrag des Rechtsausschusses 
(6. Ausschuß) 

— Drucksache 7/3118 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Sieglerschmidt 
Abgeordneter Dr. Klein (Göttingen) 

(Erste Beratung 126. Sitzung) 

b) Zweite Beratung des von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Änderung der Strafprozeßordnung, 
der Zivilprozeßordnung, der Reichsabgaben-
ordnung und der Finanzgerichtsordnung (Ge-
setz zum Schutz von Redaktionsgeheimnissen) 
— Drucksache 7/1681 — 

Bericht und Antrag des Rechtsausschusses 
(6. Ausschuß) 

— Drucksache 7/3118 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Sieglerschmidt 
Abgeordneter Dr. Klein (Göttingen) 

(Erste Beratung 126. Sitzung) 

c) Zweite Beratung des vom Bundesrat einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung der Strafprozeßordnung 
— Drucksache 7/2377 —  

Bericht und Antrag des Rechtsausschusses 
(6. Ausschuß) 
— Drucksache 7/3118 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Sieglerschmidt 
Abgeordneter Dr. Klein (Göttingen) 
(Erste Beratung 126. Sitzung) 

Wünschen die Berichterstatter das Wort? — Das 
ist nicht der Fall. 

Das Wort in der Aussprache hat Herr Professor 
Klein. 

Dr. Klein (Göttingen) (CDU/CSU) : Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Wenn ich richtig 
informiert bin, ist eine Verabredung dahin getroffen 
worden, daß wir hier zugleich einen Beitrag zur De-
batte leisten und die von der Fraktion der CDU/CSU 
einerseits sowie den Fraktionen der SPD und FDP 
andererseits vorgelegten Anträge begründen dürfen. 

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, zu-
nächst das wiederholen, was ich schon während der 
ersten Lesung hier zu sagen Gelegenheit hatte. Auch 
meine Fraktion ist von der Notwendigkeit einer 
Neuregelung des Zeugnisverweigerungsrechts von 
Journalisten überzeugt. Ich darf daran erinnern, daß 
die Fraktion der CDU/CSU lange vor der Bundes-
regierung ihren Entwurf eines Gesetzes zum Schutz 
von Redaktionsgeheimnissen vorgelegt hatte, und 
wäre es nach uns gegangen, dann hätten wir die 
durch die einschlägige Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts eingetretene Rechtsunsicherheit 
auf diesem Gebiet schon vor der Sommerpause 1974 
beheben können. 

Unsere Vorstellungen bezüglich des Inhalts einer 
Neuregelung unterscheiden sich von denen der 
Koalition in zweifacher Richtung. Während wir auf 
der einen Seite eine Ausdehnung des sachlichen 
Geltungsbereichs des Zeugnisverweigerungsrechts 
auch auf den Inseratenteil der Zeitung vornehmen 
wollen, treten wir andererseits, und zwar im In-
teresse des Funktionierens der Rechtspflege, wie 
auch das Bundesverfassungsgericht hervorgehoben 
hat, dafür ein, das Zeugnisverweigerungsrecht mit 
bestimmten Einschränkungen zu umgeben. Wir ha-
ben dem Hohen Hause dazu einen Änderungsantrag 
vorgelegt, der sich auf § 53 der Strafprozeßordnung 
bezieht. Im Falle seiner Annahme müßten auch die 
Zivilprozeßordnung und die Reichsabgabenordnung, 
soweit sie durch den Entwurf berührt werden, ent-
sprechend geändert werden. 

Den das Beschlagnahmerecht für Druckerzeugnisse 
novellierenden Bestimmungen des Gesetzes stimmen 
wir in der Fassung zu, die vom Rechtsausschuß ein-
vernehmlich beschlossen worden ist. 

Die Koalitionsfraktionen haben heute einen Än-
derungsantrag vorgelegt, der die Beschlagnahme 
etwa von Flugblättern, soweit sie nicht nur zu 
Zwecken der Beweissicherung dient, de facto un-
möglich macht, weil der Richter in der kurzen zur 
Verfügung stehenden Zeit in aller Regel nicht er-
reichbar sein wird. Genau darüber bestand auch im 
Rechtausschuß Einverständnis. Gleichwohl soll dies 
nun wieder umgestoßen werden. 
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Es ist übrigens von Interesse, daß es auch inner

-

halb der Koalitionsfraktionen divergierende Ansich-
ten zu den von uns beanstandeten beiden Punkten 
gibt. Das haben die Abstimmungen im Rechtsaus-
schuß gezeigt. Das hat insbesondere auch der For-
mulierungsvorschlag bewiesen, den der Herr Bun-
desinnenminister, der sich dazu eigens vom Bundes-
kabinett hatte ermächtigen lassen, abweichend vom 
Standpunkt der Bundesregierung dem Rechtsaus-
schuß vorgelegt hat, ein Formulierungsvorschlag, 
der a) den Anzeigenteil einbezieht und b) insoweit, 
aber eben nur insoweit auch gewisse Einschränkun-
gen des Zeugnisverweigerungsrechts vorsah. Das 
ist, finde ich, ein bemerkenswerter Vorgang, zumal 
dieser Formulierungsvorschlag im wesentlichen mit 
verfassungsrechtlichen Erwägungen begründet wor-
den ist. 

Nun, meine Damen und Herren, die Erstreckung 
der Pressefreiheit auf den Anzeigenteil der Zeitun-
gen ist ja unstreitig. Wenn man aber um der Presse-
freiheit willen meint, das Zeugnisverweigerungs-
recht von Journalisten über den Bereich des gelten-
den Rechts hinaus erweitern zu müssen und die-
ser Meinung sind wir ja übereinstimmend —, dann 
sollte man dieses Recht auch dem Anzeigenteil der 
Zeitung nicht vorenthalten, einem Bereich, der zum 
einen für die wirtschaftliche Existenz der Zeitungen 
von ausschlaggebender Bedeutung ist und der zum 
anderen, zumal im Zeichen zunehmender Presse-
konzentration, gerade auch als Ersatzbühne für 
solche politischen Meinungen von Interesse werden 
könnte, für die im redaktionellen Teil kein Raum 
mehr ist. 

Nebenbei bemerkt, man könnte auch noch in 
einem anderen Punkt verfassungsrechtliche Beden-
ken gegen die Vorlage haben. Das Zeugnisverwei-
gerungsrecht gilt ja danach nur für berufsmäßige 
Mitarbeiter von periodischen Druckwerken. Was 
rechtfertigt eigentlich den Unterschied zwischen 
periodischen Druckwerken auf der einen Seite und 
solchen Erzeugnissen des Buchdrucks andererseits, 
die, wie z. B. gewisse Taschenbuchreihen, zwar 
nicht in regelmäßigen, aber doch in kurzen zeit-
lichen Abständen erscheinen und auch auf aktuelle 
Information und Berichterstattung ausgehen? Diese 
Frage will ich hier nur einmal gestellt haben, um 
sozusagen unser aller Problembewußtsein darauf zu 
lenken. 

Auf der anderen Seite erfordert eine von wach-
senden Risiken für die innere Sicherheit unseres 
Landes gekennzeichnete Zeit hinreichende Vorkeh-
rungen gegen einen Mißbrauch des Zeugnisverwei-
gerungsrechtes. Wir meinen deshalb, daß dort, wo 
es um die Aufklärung von der schweren Krimina-
lität zuzurechnenden Verbrechen und — dies im 
Anschluß an die Vorstellungen des Herrn Bundes-
innenministers — um Steuerhinterziehung geht, das 
Interesse des Journalisten an der Wahrung des 
Redaktionsgeheimnisses hinter dem öffentlichen In-
teresse an der Aufklärung der Straftat zurückzutre-
ten hat, wenn anders bei der Aufklärung nicht wei-
terzukommen ist. Darin äußert sich kein Mißtrauen 
gegen die Zunft der Journalisten, aber es geht hier 
ja nicht nur um die Mitarbeiter des Rundfunks, der 

großen Tages- und Wochenzeitungen und der Zeit-
schriften, sondern jeder, der berufsmäßig an einem 
wie immer gearteten, in welchem Verfahren auch 
immer hergestellten Druckwerk, sofern es nur pe-
riodisch erscheint, mitwirkt, kann sich auf das Zeug-
nisverweigerungsrecht berufen. Die ganze Vielzahl 
oft nur hektographisch vervielfältigter Druckerzeug-
nisse extremer politischer Randgruppen, um nur ein 
Beispiel zu nennen, fällt gleichfalls unter den Schutz 
dieses Rechts. Das kann, so meinen wir, eben nicht 
ganz vorbehaltlos geschehen. Ich meine, daß jeder 
verantwortungsbewußte Journalist diesen Stand-
punkt auch dann verstehen wird, wenn er ihn selbst 
nicht teilt. 

Danach, meine Damen und Herren, sind für meine 
Fraktion die Annahme unseres Änderungsantrags 
und — ich füge hinzu — die Ablehnung desjenigen 
der Koalition conditio sine qua non unserer Zu-
stimmung zu diesem Gesetzentwurf. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Sieglerschmidt. 

Sieglerschmidt (SPD) : Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Das Zeug-
nisverweigerungsrecht der Mitarbeiter von Presse 
und Rundfunk dient dem Schutz der Institution 
Pressefreiheit. Es ist keine Vergünstigung für die 
Journalisten oder die anderen Mitarbeiter von 
Presse und Rundfunk. Es ist auch nicht zugunsten 
der Persönlichkeitsrechte Dritter geschaffen, wie es 
etwa bei dein Zeugnisverweigerungsrecht der Geist-
lichen, der Rechtsanwälte und der Ärzte im Zusam-
menhang mit der Ausübung ihrer besonderen Ämter 
der Fall ist. 

Es geht hier im Kern allein um die Kontrollfunk-
tion der Presse und des Rundfunks, und zwar ins-
besondere die Kontrollfunktion zur Aufdeckung von 
Mißständen in der Gesellschaft. 

Sicherlich, Herr Kollege Klein, ist hier nun eine 
Abwägung mit den Belangen der Rechtspflege not-
wendig — wir haben im Ausschuß lange darüber 
diskutiert —, und zwar insbesondere eine Abwä-
gung mit den Belangen der Strafverfolgung. Ich 
meine, daß dabei zwei Kriterien zu beachten sind. 

Das eine Kriterium ist der Rang, der dem Zeug-
nisverweigerungsrecht einerseits und der Strafver-
folgung andererseits im Blick auf das Grundgesetz 
zukommt. 

Das zweite Kriterium aber ist die Wahrschein-
lichkeit von Kollisionen zwischen diesen beiden Be-
reichen. Denn wir machen ja kein Recht für die 
Theorie, sondern für die Praxis. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU] : Was 
soll denn das?!) 

— Das werden Sie gleich hören, Herr Kollege. 

Wenn wir das erste Kriterium näher untersuchen, 
zeigt sich, daß sowohl das Zeugnisverweigerungs-
recht der Journalisten als auch die Strafverfolgung 
sicherlich einen hohen verfassungsrechtlichen Rang 
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haben und es darum schwer ist, abstrakt zu sagen, 
was hier höher zu bewerten ist. 

Hinsichtlich des zweiten Kriteriums müssen wir, 
glaube ich, eine Unterscheidung treffen, die für die 
Beurteilung der Abwägung, von der ich gesprochen 
habe, wichtig ist. Nämlich die Unterscheidung zwi-
schen der unmittelbaren Verhinderung bevorstehen-
der Straftaten einerseits und der Strafverfolgung 
nach der Tat andererseits. Im ersten Fall — meine 
Damen und Herren, das wird oft vergessen gibt 
es eine mit Strafandrohung bewehrte Rechtspflicht 
zur Anzeige von Straftaten schwerer Kriminalität, 
nämlich der Straftaten, die in § 138 StGB genannt 
sind. Deshalb hat in diesem Bereich auch der Mit-
arbeiter von Presse und Rundfunk kein Zeugnis-
verweigerungsrecht. Im zweiten Fall geht es um 
die Ergreifung des Täters, wenn Sie so wollen, um 
mittelbare Verhütung von Straftaten durch den Ver-
such der Wiedereingliederung oder durch eine 
beschränkt wirksame wir wissen das alle — Ab-
schreckung. 

Nun habe ich schon in der ersten Lesung darauf 
hingewiesen und möchte es hier wiederholen, daß in 
diesem zweiten Bereich bisher keine nennenswerten 
Kollisionen der Strafrechtspflege mit dem Zeugnis-
verweigerungsrecht der Journalisten bekanntge-
worden sind, obwohl bis zur Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts im Jahre 1973 gemäß den 
Landespressegesetzen das unbeschränkte Zeugnis-
verweigerungsrecht mit einer Ausnahme bestanden 
hat. Diese Kollision ist auch nicht oder gerade 
nicht in den Fällen wirklich relevant gewesen, wo 
es sich um Straftaten handelte, wie sie in dem An-
trag der Opposition genannt werden. 

Nun gibt es hier ein Gegenargument. Man kann 
natürlich sagen: Wenn dem so ist, kann man das ja 
ruhig — nach dem bekannten Grundsatz: nützt es 
nichts, dann schadet es auch nichts — in das Gesetz 
hineinschreiben. Aber, meine Damen und Herren, es 
wird eben doch, wenn wir das tun, in der Praxis die 
Kontrollfunktion der Presse dadurch beeinträchtigt, 
daß Journalisten und ihre Informanten verunsichert 
werden; sie werden dann veranlaßt, in jedem Falle 
erst zu prüfen, ob womöglich im Zusammenhang mit 
einer Information eine derartige Straftat Dritter, wie 
sie hier genannt ist, in Frage kommt. 

Aber selbst wenn es nun einmal von praktischer 
Bedeutung wäre — ich will ja, Herr Kollege Erhard, 
gar nicht sagen, daß das nie und nimmer geschehen 
ist  , möchte ich hier sagen: Warum soll in solchen 
praktischen Fällen die Institution „Pressefreiheit" 
eigentlich von geringerer Bedeutung sein als die 
Persönlichkeitsrechte von Straftätern, die sich bei-
spielsweise einem Geistlichen oder einem Arzt 
offenbart haben? 

Ich denke hier — vielleicht werden sich auch 
manche Altere mit mir daran erinnern — daran, 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Nostal

-

gie, oder was?) 

daß es ja im Jahre 1932 einmal eine Strafsache des 
„Landesverrats" gegeben hat, in der der Angeklagte 
ein Journalist mit Namen Carl von Ossietzky war. 

Und ich frage mich, was in einem solchen Fall unter 
Umständen eine solche Einschränkung des Zeugnis-
verweigerungsrechts bedeuten kann. 

(Reddemann [CDU/CSU] : Welche Parallele, 
Herr Kollege!) 

— Ich stelle hier nicht auf den Angeklagten ab; das 
weiß ich sehr wohl. Aber ich möchte klarmachen, 
was in einem solchen Fall eine Einschränkung des 
Zeugnisverweigerungsrechts bedeuten kann. Im 
übrigen wissen wir doch alle, daß sich die Journa-
listen von der Beugehaft nicht haben beeindrucken 
lassen, daß man sie nur national und international 
in eine Konfliktlage mit ihren Berufspflichten, mit 
ihren Berufskodizes gebracht hat, daß man aber in 
der Praxis nichts damit bewirkt hat. 

Nein, meine Damen und Herren, ich meine schon 
— und ich sage das ohne jede Polemik —, daß die 
Entscheidung, die wir hier treffen, davon abhängt, 
welchen Stellenwert wir der Pressefreiheit zumes-
sen. Und hier muß ich nun einfach sagen, daß es für 
mich interessant ist — ich hätte das nicht gesagt, 
wenn es diese Vorgänge nicht gäbe 	, daß die

-

jenigen, die die Regierungsparteien in den ver-
gangenen Monaten immer wieder verdächtigt haben, 
wir wollten in der einen oder der anderen Weise die 
Pressefreiheit antasten, nun im vorliegenden Fall 
die fundamentale Bedeutung dieses Grundrechts 
offenbar nicht so hoch einschätzen. 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Anders 
im Inseratenteil!) 

— Auf den ich gerade komme, Herr Kollege Klein. 
In diesem Punkt wollen Sie nun weitergehen, 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Sehen 
Sie!) 

und das ist ja in der Tat wirklich sehr interessant. 
Ich kann Ihnen gar nicht verdenken, daß Sie auf die 
Formulierungshilfe des Bundesinnenministers abge-
hoben haben; 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Aber 
nicht nur deshalb!) 

das hätte ich an Ihrer Stelle auch gemacht. Und 
sicherlich muß man, soweit es sich um rechtliche Be-
denken handelt, diese in diesem Zusammenhang er-
wägen, 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Sonst 
nicht?) 

und wir haben sie erwogen. Ich meine aber, daß sie 
unbegründet sind. Die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts im sogenannten „Südkurier"-Urteil 
besagt ja nichts anderes, als daß auch der Anzeigen-
teil dem Schutz des Art. 5 unterliegt, und damit ist 
für unseren Fall, den wir hier abhandeln, nur ge-
sagt: Auch im Anzeigenteil darf es keine Reglemen-
tierung von Veröffentlichungen geben. 

Hier aber gibt es einen entscheidenden Unter-
schied zwischen dem Inseratenteil und dem redak-
tionellen Teil. Im redaktionellen Teil geht es eben 
allein um die Wahrnehmung dieser Kontrollfunktion 
der Presse; im Inseratenteil geht es doch im wesent- 
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lichen um die wirtschaftliche Beziehung zwischen 
Inserent und Verleger. 

(Dr. Lenz [Bergstraße] [CDU/CSU] : Das ist 
die großartige Selbständigkeit der Presse!) 

Und weil das so ist, ist es auch kein Zufall, daß auch 
der Bundesrat in diesem Punkt — er ist ja in solchen 
Dingen sehr sorgsam — 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist er immer!) 

offensichtlich keine rechtlichen Bedenken hatte, kei-
nen Einspruch erhoben hat; er hat hinsichtlich des 
Ausschlusses des Inseratenteils in Übereinstimmung 
mit der Bundesregierung und der Koalition gehan-
delt. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU] : Im 
ersten Durchgang!) 

Hinzu kommt das praktische Bedürfnis, das offen-
sichtlich nach aller Erfahrung im Falle des Anzei-
genteils ganz anders liegt als beim redaktionellen 
Teil. Wir alle wissen doch, wie viele Betrugsdelikte 

sie vor allem — mittels Chiffreanzeigen began-
gen werden. Wollen Sie denn die Täter hier schüt-
zen? Besteht im Lichte des Art. 5 GG ein wirkliches 
Interesse daran, diese Täter dadurch zu schützen, 
daß man den Verlagsmitarbeitern in diesem Zusam-
menhang ein Zeugnisverweigerungsrecht gibt? 

Ein Wort noch zur Neuordnung des Beschlag-
nahmerechts: Hier geht es darum, die Pressefreiheit 
dadurch zu sichern, daß allein der Richter die Be-
schlagnahme anordnen kann, 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU] : 
Was ist denn das für eine Presse, die e i n

-

m a l erscheint?) 

nicht aber der grundsätzlich weisungsgebundene 
Staatsanwalt und dessen Hilfsbeamte. — Bitte 
schön, Herr Kollege Erhard! 

Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU) : Herr Kol-
lege Sieglerschmidt, wären Sie so freundlich, uns 
zu verdeutlichen, was denn eine einmalige 
Druckschrift, also ein Flugblatt, wohl mit Presse 
und Pressefreiheit zu tun haben könnte? Das bitte 
ich uns zu erläutern. 

Sieglerschmidt (SF!) : Ich komme gleich darauf; 
ich war gerade dabei, Herr Kollege Erhard. 

Wir haben nun im Rechtsausschuß — der Kollege 
Klein hat das schon erwähnt — Übereinstimmung 
darin erzielt, daß wir aus praktischen Erwägungen 
einem Vorschlag des Bundesrates teilweise folgen 
sollten, und zwar wollten wir bei nicht periodischen 
Druckschriften bei Gefahr im Verzuge auch den 
Staatsanwälten die Befugnis geben, die Beschlag-
nahme anzuordnen. Hinterher hat es in der Koali-
tion Bedenken gegeben, ob wir hier nicht doch von 
dem Pfad der Tugend eines optimalen Schutzes der 
Pressefreiheit, die, Herr Kollege Erhard, auch nicht-
periodische Druckschriften umfaßt, abgewichen sind. 
Deshalb ist dieser Koalitionsantrag eingebracht 
worden, der die Regierungsvorlage wiederherstellt 
und dem ich zuzustimmen bitte. Wir haben dann 
wieder den durchgehenden Richtervorbehalt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, ge

-

statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Klein? 

Dr. Klein (Göttingen) (CDU/CSU): Herr Kollege 
Sieglerschmidt, würden Sie mir bitte einmal erklä-
ren, wie Sie mit Hilfe dieser nach Ihren Vorstellun-
gen abgeänderten Vorschrift die Beschlagnahme 
eines Flugblatts bewirken wollen, das beispiels-
weise morgens zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr vor 
den Toren einer Universität oder noch früher vor 
den Toren eines Betriebes verteilt wird und das 
einen strafbaren Inhalt hat, der diese Qualität er-
reicht, die wir im Auge haben. 

Siegterschmidt (SPD) : Herr Kollege Klein, Uni-
versitäten pflegen im allgemeinen in Städten zu lie-
gen, und in Städten gibt es Bereitschaftsrichter. 

Ich fahre fort. 

(Dr. Hauser [Sasbach] [CDU/CSU] : Oh, ist 
das billig! 	 Erhard [Bad Schwalbach] 
[CDU/CSU] : Und das übrige Gebiet wird 
rechtsfrei? — Reddemann [CDU/CSU] : Ha

-
ben Sie noch nie einen Betrieb auf dem 

Dorf gesehen?) 

— Nein, dort werden die Fälle im allgemeinen nicht 
in dieser Weise praktisch. Es ist ja kein Zufall, daß 
der Herr Kollege Klein hier einen solchen Fall 
erwähnt hat. 

Nun lassen Sie mich bitte fortfahren. 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Ob der 
Bereitschaftsrichter in einer halben Stunde 
erreichbar ist? — Dr. Arndt [Hamburg] 

[SPD]: In  Hamburg ja!) 

Ich muß sagen, daß ich -- gerade nach dem, was 
von seiten der Opposition hier jetzt vorgetragen 
worden ist -- als Medienpolitiker etwas erleichtert 
bin, daß wir die Regierungsvorlage wiederherstellen 
wollen und in dieser Sache nun eine klare Linie 
einhalten, daß wir also den Bedenken der Praktiker 
der Rechtspflege in diesem Punkt nicht nachgege-
ben haben. Meine Damen und Herren, damit ist 
natürlich nicht gesagt, daß nun etwa 	das möchte 
ich hier ausdrücklich betonen 	alle Staatsanwälte 
und Kriminalbeamten beschlagnahmewütig sind. 
Wir wissen aber doch, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen, daß es von der Aufgabe her zwischen 
dem richterlichen Denken einerseits und dem Den-
ken eines Staatsanwalts und eines Kriminalbeamten 
andererseits eben Unterschiede gibt. Ich meine 
wirklich, wem es mit der Pressefreiheit ernst ist, der 
muß auch hier die Einfallstore für vorschnelle Ein-
griffe verschließen. 

Bei diesem Gesetzentwurf sind wir alle hier in 
diesem Saal aufgerufen, das Zeugnis nicht zu ver-
weigern, wenn ich mich einschlägig einmal so aus-
drücken darf, d. h. uns nicht eingeschränkt, sondern 
uneingeschränkt zur Pressefreiheit zu bekennen und 
dafür Zeugnis abzulegen, daß, wie es das Bundes-
verfassungsgericht gesagt hat, die Meinungsfreiheit 
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und damit auch die Pressefreiheit schlechthin kon

-

stituierend für die Demokratie in unserem Lande ist. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Hirsch. 

Dr. Hirsch (FDP) : Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Der Bundesminister der Justiz 
hatte bei der Einbringung des Gesetzentwurfs der 
Bundesregierung in erster Lesung ausgeführt, daß 
es nicht um eine Weiterentwicklung des Rechtes, 
sondern um die Übernahme bewährter landesrecht-
licher Regelungen in das Bundesrecht gehe. Nun 
muß man hinzufügen, daß die pressefreiheitlichen 
Bestrebungen in den einzelnen Bundesländern ja in 
ganz verschiedenen Stadien steckengeblieben wa-
ren und daß wir hier die Gelegenheit haben, im 
Interesse der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse 
nun überall im ganzen Bundesgebiet gleiche presse-
freiheitliche Regelungen einzuführen. 

Ich möchte mich, da hier — leider! — eine relativ 
kurze Aussprache beabsichtigt ist, in meinen Aus-
führungen auf einige wenige Punkte beschränken. 
Der erste Punkt betrifft den Umfang des Zeugnis-
verweigerungsrechts. Der Entwurf der Opposition 
sieht in dieser Hinsicht verschiedene Einschränkun-
gen gegenüber dem vor, was wir für wünschenswert 
und richtig halten. Zunächst ist zu sagen, daß Sie 
das Zeugnisverweigerungsrecht dann fortfallen las-
sen wollen, wenn der Informant den Journalisten 
von seiner, wie Sie sagen, Schweigepflicht befreit. 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Herr 
Hirsch, da kennen Sie die neueste Fassung 
unseres Antrags nicht! — Erhard [Bad 
Schwalbach] [CDU/CSU] : Nicht gelesen! 

Das ist immer am besten!) 

— Die Drucksache, die Sie ursprünglich auf den 
Tisch des Hauses gelegt haben, gilt für Sie also 
nicht mehr. Sie gehen von diesem Gedanken ab, 
weil Sie erkannt haben, daß er nicht praktikabel 
ist. Hervorragend! 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Wir 
sind Ihnen ein Stück entgegengekommen!) 

— Gut! 

Dann gehe ich zu dem zweiten Punkt über. Sie 
wiederholen den Gedanken, der auch in der ersten 
Lesung schon eine Rolle gespielt hat, daß nämlich 
das Zeugnisverweigerungsrecht dann wegfallen 
müsse, wenn es um schwere Delikte gehe. Die Ab-
grenzung dieses Bereiches war schon in Ihrem 
ersten Entwurf problematisch. Sie gestatten doch, 
daß ich hier auf die Entwürfe zurückkomme, von 
denen Sie vorhin gesagt haben, wenn die Koalition 
all das mit beschlossen hätte, hätten wir das Pro-
blem schon lange gelöst. Ich muß Ihnen doch erklä-
ren können, warum es ganz unmöglich war, auf 
Ihren ersten Entwurf einzugehen. Sie haben bei der 
Abgrenzung des Kreises der Delikte, die Sie als 
schwer betrachten, zunächst auf § 100 a StPO, also 
auf einen ganz anderen Zusammenhang verwiesen. 
In dem Antrag, den Sie heute vorgelegt haben,  ha-

ben  Sie eine Reihe von Delikten ausdrücklich ge-
nannt. Einige sind identisch mit denen des § 100 a 
StPO; andere haben Sie weggelassen; Sie haben 
neue hinzugefügt, z. B. den Fall der Steuerverkür-
zung, ohne daß man ein System dabei erkennen 
könnte. Im Gegenteil! 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Dieser 
Vorwurf richtet sich allerdings gegen Herrn 

Maihofer! Ihm sind wir ja gefolgt!) 

— Der Vorwurf richtet sich nicht gegen Herrn Mai-
hofer. Der Vorwurf richtet sich gegen Sie, weil Sie 
einen solchen Antrag gestellt haben. 

(Reddemann [CDU/CSU] : Das war aber 
billig!) 

Die Auswahl der Delikte, die Sie im einzelnen auf-
gezählt haben, zeigt, daß es sich um eine willkür-
liche Zusammenstellung handelt, die nicht frei von 
Bedenken ist. Das gilt um so mehr, als in der 
,,Spiegel"-Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts im 20. Band ausdrücklich erklärt wird, daß 
das Interesse an der Strafverfolgung — z. B. eines 
Landesverrates — keinesfalls immer der Presse-
freiheit vorgehe, denn zum Bestand der Bundes-
republik gehöre eben auch die freiheitlich-demokra-
tische Grundordnung mit der dazuzurechnenden 
Kontrollfunktion der Presse. 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Nicht 
immer, aber gelegentlich!) 

Also ließe sich die Einschränkung des Zeugnisver-
weigerungsrechts nur damit begründen, daß sie zur 
Aufrechterhaltung einer geordneten Rechtspflege 
notwendig sei. Dann muß man das mit dem bisheri-
gen Rechtszustand in den Landespressegesetzen 
vergleichen. Alle Bundesländer mit Ausnahme des 
in diesem Zusammenhang besonders rückständigen 
Landes Baden-Württemberg gewährten bis jetzt ein 
von Art und Strafwürdigkeit des verfolgten Deliktes 
unabhängiges Zeugnisverweigerungsrecht. Nur in 
Baden-Württemberg wird — neben vielen anderen 
Einschränkungen — eine Liste von Tatbeständen 
vom Zeugnisverweigerungsrecht ausgeschlossen, 

(Dr. Klein [Götttingen] [CDU/CSU] : Das 
ist die letzte Insel der Vernunft!) 

die Ihrer Liste ähnlich ist. Eis gibt nicht den gering-
sten Beleg dafür, daß seit der Einführung dieser Vor-
schrift im Jahre 1964 in Baden-Württemberg bis da-
hin bestehende Mißstände aufgehört hätten und 
daß solche Mißstände in allen anderen Bundes-
ländern, also im gesamten Bundesgebiet außer Ba-
den-Württemberg, bestanden hätten. Bis zum heu-
tigen Tag gibt es dafür nicht den geringsten Beleg. 
Wir fordern von Ihnen nur, daß Sie mit uns bereit 
sind, in Baden-Württemberg denselben Rechtszu-
stand in dieser Frage einzuführen wie in allen an-
deren Bundesländern und wie er in Baden und Würt-
temberg schon von 1868 bis 1874 bestanden hatte. 
Wir wollen verhindern, daß wir für das ganze Bun-
desgebiet einen Rückschritt beschließen, der uns 
weit in das 19. Jahrhundert zurückführen würde. 

Sie gehen bei dem Zeugnisverweigerungsrecht nur 
in einem Punkt — darauf haben Sie hingewiesen — 
über unsere Vorstellungen hinaus, nämlich beim 
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Anzeigenteil — bemerkenswerterweise mit der Be-
gründung, daß dieser kommerziell für die Zeitung 
von großer Bedeutung sei. Die große Bedeutung ist 
unbestritten, aber bestritten ist natürlich, daß der 
Umfang des Anzeigengeschäfts von potentiell krimi-
nellen Inserenten wesentlich beeinflußt werde, mit-
hin in den einzelnen Bundesländern verschieden 
groß war, z. B. in Nordrhein-Westfalen, in dem auch 
heute nur der redaktionelle Teil geschützt wird, im 
Vergleich zu Hessen, das auch den Inseratenteil 
schützte. 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Ist es 
denn dort zu Mißständen gekommen, in 

Hessen?!) 

— Ist es denn in diesem Zusammenhang zu kommer-
ziellen Problemen in Nordrhein-Westfalen gekom-
men, Herr Kollege? — Die Abwägung, die wir im 
Vergleich zu Ihnen anstellen, ist doch nicht kom-
merzieller, sondern rechtlicher Art. Die Abwägung 
zwischen den gewerblichen und anderen Interessen, 
die sich in Chiffre-Anzeigen artikulieren, und dem 
Interesse rechtsstaatlicher Verfolgung von Straftaten 
geht in diesem Fall eindeutig zugunsten des letzten. 
Es gibt kein Grundrecht auf anonyme Inserate. 

Unverständlich ist mir Ihre Erwägung, möglicher-
weise sei die Anzeige dereinst im Zeichen wachsen-
der Konzentration die einzige Möglichkeit, andere 
politische Meinungen kundzutun. 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Die ein

-

zige? Davon habe ich nicht gesprochen!) 

Ich bin deswegen darüber erstaunt, weil Sie im Zu-
sammenhang mit der Kartellnovelle bestreiten, daß 
lokale Monopole die politische Willensbildung ma-
nipulieren könnten. 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Ist doch 
gar nicht wahr!) 

Man muß sich doch fragen, wie Sie denn politische 
Meinungen durch Chiffre-Anzeigen formen wollen. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU] : War

-

um benutzt denn die Bundesregierung zur 
Meinungsbildung so viele Anzeigen?) 

— Hier reden wir von anonymen Anzeigen. In die-
sem Zusammenhang könnte man sehr lange Betrach-
tungen im Zusammenhang mit den letzten Wahl-
kämpfen anstellen, Herr Kollege, in denen merkwür-
digerweise eine Fülle von Bürgerinitiativen ent-
standen sind, die nur ein Postfach hatten, von denen 
man überhaupt nicht wußte, wer das war. Das sind 
natürlich Anzeigen, mit denen Sie versucht haben, 
politische Meinungen zu machen, Anzeigen, die ich 
als anonym bezeichne. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU] : Die 
waren nach Ihrer Meinung wirkungslos?!) 

— Sie waren sehr wirkungsvoll, und zwar zu un-
seren Gunsten, Herr Kollege. 

(Heiterkeit bei der FDP) 

Nun lassen Sie mich etwas zu dem zweiten Teil 
sagen, nämlich zu der Bedeutung des Richterprivi-
legs, also zu der Vorschrift, daß Beschlagnahmen 
eines Druckwerks nur auf Grund richerlicher Anord-

nung erfolgen dürfen. Damit befinden wir uns sowohl 
im Gegensatz zum Gesetzentwurf des Bundesrates 
als auch zu Ihrem ursprünglichen Gesetzentwurf, mit 
dem Sie die Staatsanwaltschaft und sogar ihre Hilfs-
beamten ohne richterliche Anordnung in bestimmten 
Fällen zur Beschlagnahme ermächtigen wollen. Da-
bei geht es nicht etwa nur, wie vorhin hier angedeu-
tet wurde, um Flugblätter, sondern genauso um 
Buchverlage, wenn von nichtperiodischen Druckwer-
ken gesprochen wird. Auch hier muß man daran er-
innern, daß das uneingeschränkte Richterprivileg 
schon vom 10. Deutschen Juristentag 1872 gefordert 
und seine Verwirklichung damals nur mühsam ver-
hindert wurde. 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Sie sind 
doch sonst nicht so nostalgisch!) 

Auch hier bietet Baden-Württemberg ein ganz er-
staunliches Beispiel. Baden-Württemberg führte mit 
Hessen — und später Bayern — 1949 das absolute 
Richterprivileg ein, jedenfalls im nördlichen Landes-
teil von Baden-Württemberg, praktizierte es mit gro-
ßem Erfolg bis 1964 und führte dann die staatsan-
waltschaftliche Beschlagnahme auch der Tagespresse 
im weiteren Umfang ein als jedes andere Bundesland. 
Die Beschlagnahme von Presse- und Druckwerken 
ist das klassische Instrumentarium zur Reglementie-
rung der Presse. Hessen, Berlin, Hamburg und 
Rheinland-Pfalz haben das nichtrichterliche Be-
schlagnahmerecht für Druckwerke aller Art teils seit 
1949, teils seit 1966 abgeschafft, ohne daß eine kon-
krete Gefährdung für Recht und Ordnung eingetre-
ten wäre. Schon Bismarck hat damals gesagt, man 
könne — — Bitte, Herr Kollege? 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU] : Wie 
war denn das mit dem Trojanischen Pferd 
in Hessen? Das haben doch zwei Staatsan

-

wälte gemacht!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, 
wenn Sie fragen wollen, gehen Sie bitte ans Mikro-
fon. 

Dr. Hirsch (FDP) : Herr Kollege, ich weiß nicht, 
ob Sie sehr daran interessiert sind, daß wir das Bei-
spiel des Trojanischen Pferdes hier in allen Einzel-
heiten behandeln. Ich bin ganz gern bereit dazu. 

Nun, ich wollte aber etwas anderes sagen. Sie 
bringen, wenn Sie die Durchbrechung des Richter-
privilegs verteidigen, ein ähnliches Argument wie 
Bismarck damals. Bismarck hatte nämlich gesagt, 
man könne es einem Richter nicht zumuten, nachts 
und außerhalb der normalen Dienstzeit zur Verfü-
gung zu stehen. Wir sind der Meinung, wenn es um 
die Pressefreiheit geht, kann man es einem Richter 
durchaus zumuten, jederzeit und meinetwegen auch 
nachts zur Verfügung zu stehen. 

(Reddemann [CDU/CSU] : Das bestreitet 
doch keiner! Das ist doch wieder ein schie

-

fer Vergleich, Herr Hirsch!) 

Ich glaube, daß ich im Rahmen dieser kurzen De-
batte auf die anderen gesetzlichen Regelungen im 
einzelnen nicht einzugehen brauche. 
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Wir wissen, daß mit diesem Gesetzentwurf nicht 

alle Wünsche erfüllt werden, die von seiten der 
Journalisten, auch des Presserates, geäußert worden 
sind. Aber wir glauben, daß wir im Vergleich zu vie-
len Bundesländern im Interesse der Pressefreiheit 
einen wesentlichen Schritt voran tun. Wir freuen 
uns, daß die Beratung dieses Gesetzes in den Aus-
schüssen so zügig erfolgen konnte, daß der unbe-
friedigende Zustand, den das geltende Recht zur Zeit 
bietet, in relativ kurzer Zeit verändert werden 
konnte. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Wir kommen zur 
Einzelberatung in zweiter Lesung. Sie haben den 
Bericht Drucksache 7/3118 vorliegen. 

Zu Art. 1 liegen zwei Änderungsanträge vor. Ich 
darf annehmen, daß sie in der eben gelaufenen De-
batte ausreichend begründet und diskutiert sind. 

Ich rufe dann zur Abstimmung den Änderungsan-
trag zu Art. 1 Nr. 1 auf, den Änderungsantrag der 
CDU/CSU auf Drucksache 7/3245. Wer diesem Ände-
rungsantrag die Zustimmung geben will, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? -- Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über die Nr. 1 
in der vom Ausschuß vorgelegten Fassung. Wer zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit Mehr-
heit angenommen. 

Wir stimmen ab über Art. 1 Nrn. 2 und 3. Wer zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit Mehr-
heit angenommen. 

Zu Nr. 4 a liegt der Änderungsantrag der Fraktio-
nen der SPD und FDP auf Drucksache 7/3255 vor. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. Gegenprobe! — Stimmenthaltun-
gen? — Mit Mehrheit angenommen. 

Damit komme ich zur Abstimmung über diese nun-
mehr geänderte Nr. 4 a. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! 
-- Stimmenthaltungen? — Mit Mehrheit so beschlos-
sen. 

Ich rufe nun die Art. 2, 3, 4, 6, 7 sowie Einleitung 
und Überschrift auf. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Gegen eine Stimme ange-
nommen. 

Ich darf nunmehr die 

dritte Lesung 

aufrufen. Das Wort hat Herr Minister Vogel. 

Dr. Vogel, Bundesminister der Justiz: Frau Prä-
sident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Für die Bundesregierung begrüße ich, daß der Bun-
destag die von der Bundesregierung eingebrachte 
Neuregelung des journalistischen Zeugnisverweige-
rungsrechts und der Beschlagnahme von Presseer-
zeugnissen bereits heute in zweiter und dritter Le-

sung verabschiedet. Zwei wichtige Probleme des 
Presserechts werden damit in Fortsetzung einer frei-
heitlichen Entwicklung, die bis auf das Jahr 1848 
zurückgeht, in liberaler Weise auf die Dauer gelöst. 
Zugleich werden die Aufträge erfüllt, die sich für 
den Gesetzgeber aus den Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts vom 28. November 1973 und 
vom 13. Februar 1974 ergaben. 

Presse und Rundfunk zählen zu den wichtigsten 
Instrumenten der öffentlichen Meinungsbildung. Sie 
genießen nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgeset-
zes nicht nur Grundrechtsschutz; die Verfassung ge-
währleistet vielmehr auch ihre institutionelle Eigen-
ständigkeit, von der Beschaffung der Information 
bis zur Vertreibung der Nachricht. Dazu gehört, wie 
auch das Bundesverfassungsgericht mehrfach betont 
hat, der Schutz des Vertrauensverhältnisses zwi-
schen Presse und Informanten. Dieser Schutz wird 
durch das Zeugnisverweigerungsrecht der Strafpro-
zeßordnung, das nach der Nichtigerklärung der wei-
terreichenden Vorschriften der Landespressegesetze 
wieder Geltung erlangt hat, nicht ausreichend ge-
währleistet; darüber besteht in diesem Hause volles 
Einvernehmen. 

Unterschiedliche Ansichten bestehen jedoch dar-
über, wie dieses Zeugnisverweigerungsrecht der 
Journalisten im einzelnen auszugestalten ist, und 
zwar vor allem in zwei Punkten: Einmal ist streitig, 
ob Journalisten ein uneingeschränktes Zeugnisver-
weigerungsrecht einzuräumen ist oder ob in be-
stimmten Fällen, wenn Gegenstand der Untersu-
chung ein schweres Verbrechen oder Vergehen ist, 
eine Aussagepflicht als Ausnahme normiert werden 
soll. Umstritten ist ferner, ob neben dem redaktio-
nellen Teil auch der Anzeigenteil vom Zeugnisver-
weigerungsrecht erfaßt werden soll. 

Im ersten Punkt hat sich die Mehrheit des Bun-
destages soeben in der zweiten Lesung — dem 
Rechtsausschuß folgend — für ein uneingeschränk-
tes Zeugnisverweigerungsrecht entschieden. Nach 
sehr sorgfältiger Prüfung sind der Rechtsausschuß 
und der Bundestag, der Vorlage der Bundesregie-
rung und dem Votum des Bundesrates folgend, zu 
der Überzeugung gelangt, daß Belange der Straf-
rechtspflege eine Einschränkung der Zeugnisverwei-
gerungsrechte nicht gebieten. Für diese Ansicht 
spricht insbesondere der auch in der zweiten Lesung 
schon hervorgehobene Umstand, daß die bisherigen 
Regelungen der Landespressegesetze, die fast aus-
nahmslos ein umfassendes Zeugnisverweigerungs-
recht gewähren, keine Mißhelligkeiten bei der Straf-
verfolgung verursacht haben. Es ist kein Fall be-
kanntgeworden — und auch die Redner der Oppo-
sition haben bei den Beratungen keinen solchen 
Fall vorgetragen —, in dem die Aufklärung einer 
schweren Straftat durch Aussageverweigerung eines 
Journalisten verhindert worden wäre. Der Frage 
nach der Notwendigkeit einer solchen Einschrän-
kung scheint also wohl mehr rechtstheoretische Be-
deutung zuzukommen. 

Im übrigen — darauf darf ich noch einmal hin-
weisen — bleibt von diesem Aussageverweigerungs-
recht die aus § 138 des Strafgesetzbuches auch für 
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Presseangehörige sich ergebende Verpflichtung, dro-
hende schwere Straftaten anzuzeigen, völlig unbe-
rührt. So ist der Journalist beispielsweise trotz des 
uneingeschränkten Zeugnisverweigerungsrechtes ge-
halten, eine bevorstehende Geiselnahme, von der 
er erfährt, oder einen bevorstehenden Mord den zu-
ständigen Behörden anzuzeigen. 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU]: Aber 
nicht, wenn er hinterher den Täter erfährt!) 

— Sicherlich, aber da darf ich auch in der dritten Le-
sung noch einmal die Frage aufwerfen: Wo ist es 
denn unter der Geltung der uneingeschränkten 
Zeugnisverweigerungsrechte tatsächlich zu Schwie-
rigkeiten gekommen? Im übrigen: Warum sollte die 
Bundesrepubilk hinter eine Regelung zurückgehen, 
die beispielsweise Bayern seit über 20 Jahren prak-
tiziert? Gerade Bayern wäre doch sicherlich das erste 
Land gewesen, diese Regelung zu ändern, wenn 
sich auch nur die geringsten Mißhelligkeiten in der 
von Ihnen befürchteten Richtung ergeben hätten. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU] : Es 
ist schön, daß Sie eine so gute Meinung von 

Bayern haben!) 

- In diesem Punkt habe ich keine Sorge, daß 
Bayern solche Anregungen nicht sofort und auf der 
Stelle aufgreifen würde. Daß Bayern es nicht tut, 
zeigt, daß es sich hier um eine theoretische Befürch-
tung handelt und nicht um eine Befürchtung, für die 
auch nur die Spur eines Beweises angetreten wer-
den kann. 

Streitig ist weiter die Frage der Einbeziehung des 
Anzeigenteils. Im Rechtsausschuß des Bundestages 
hat Übereinstimmung darüber bestanden, daß die 
Einbeziehung des Anzeigenteils — und das ist heute 
von allen Seiten bekräftigt worden — verfassungs-
rechtlich nicht geboten ist, der Gesetzgeber also in-
soweit in der Gestaltung frei ist. Die Bundesregie-
rung teilt diese Auffassung. Natürlich steht auch der 
Anzeigenteil unter dem Schutz des Art. 5, der die 
Pressefreiheit garantiert. Sinn und Zweck des publi-
zistischen Zeugnisverweigerungsrechtes führen je-
doch zu einer unterschiedlichen Bewertung des An-
zeigenteils und des redaktionellen Teils; denn die 
Presse — das ist auch heute nicht widerlegt worden 
— übt ihre Informations- und Kontrollfunktion — 
und deren Sicherung dient das Zeugnisverweige-
rungsrecht primär — nicht mit Veröffentlichungen 
im Anzeigenteil aus. Die Aufnahme von Anzeigen 
geschieht vielmehr überwiegend aus wirtschaft-
lichen Gründen. Ein weiterer ganz entscheidender 
Unterschied: im Gegensatz zum redaktionellen Teil 
bestimmt nicht der Redakteur, sondern der Inserent 
den Text der Veröffentlichung. Zwischen einem Ar-
tikel, zwischen einer Nachricht und der Anzeige 
liegt doch der ganz entscheidende Unterschied 
darin, daß der Redakteur formuliert, was als Mel-
dung, Kommentar oder Meinung erscheint, daß aber 
der Redakteur oder der Anzeigenvertriebsleiter 
nicht die Anzeige formuliert. Der Schutz der Infor-
mationsquelle, der für die Gewährung des Zeugnis

-

verweigerungsrechtes ausschlaggebend ist, tritt also 
hier in den Hintergrund. Verfassungspolitisch sind 
somit keine Hinderungsgründe dafür ersichtlich, 

den Belangen der Strafrechtspflege beim Anzeigen-
teil uneingeschränkt Rechnung zu tragen. Diese Be-
lange lassen es aber notwendig erscheinen, den Inse-
ratenteil nicht in das Zeugnisverweigerungsrecht 
einzubeziehen. Bundesrat, Bundesregierung und 
Bundestagsmehrheit stimmen hier in einer bemer-
kenswerten Weise überein. 

Es ist ja auch allgemein bekannt, daß nicht gerade 
selten Inserate zu strafbaren Zwecken aufgegeben 
werden. So haben in jüngster Zeit Erpresser den 
Anzeigenteil von Zeitschriften zu Mitteilungen an 
die Adressaten ihrer Forderungen benutzt. Mitunter 
ist der Anzeigenteil auch zur Begehung von Wirt-
schaftsstraftaten mißbraucht worden, ohne daß das 
die Anzeigenabteilung der Zeitung jeweils im vor-
hinein erkennen konnte. 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf 
hat übrigens in diesem Punkt gegenüber dem Ände-
rungsantrag der Opposition auch noch den weiteren 
Vorteil der Klarheit. Sie müssen mit einer Regel 
arbeiten, von der Sie wieder eine Rückausnahme 
vorsehen. Das macht die Dinge kompliziert und 
schwer handhabbar. 

(Dr. Lenz [Bergstraße] [CDU/CSU] : Wenn 
von der Bundesregierung diese Grundsätze 
auch sonst gebraucht würden, wäre ich 

ganz einverstanden!) 

— Ja, das ist so eine Sache mit Grundsätzen, Herr 
Kollege Lenz. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU) 

Ich habe den Eindruck, daß Sie bei der Anwendung 
dieser Grundsätze doch zu einer gewissen, von der 
Opportunität her bestimmten Beliebigkeit neigen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, gestat-
ten Sie zum Abschluß noch folgende Feststellung. 

(Dr. Lenz [Bergstraße] [CDU/CSU]: Herr 
Vogel, von Ihnen lassen wir uns das nicht 
sagen! — Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : 
Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Stei

-

nen werfen!) 

-- Das ist die Frage, meine Damen und Herren, 
nach der Größe der Glashäuser, nach der Bemalung. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU] : Und 
der Größe des Insassen! — Heiterkeit bei 

der CDU/CSU) 

— Wenn Sie den Bundestag hier einbeziehen wol-
len, dann sitzen jedenfalls in dem anderen Glas-
haus 40 oder 50 Abstimmungsberechtigte mehr, und 
das ist für die Politik eine sehr entscheidende Fest-
stellung. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Gestatten Sir mir jetzt zum Abschluß noch fol-
gende Feststellung: Der Ihnen zur Verabschiedung 
in dritter Lesung nunmehr vorliegende Entwurf 
wird auf einem für Presse und Rundfunk wichtigen 
Gebiet die Pressefreiheit besser als das geltende 
— auch stark zersplitterte 	 Recht sichern. Damit 
wird den Mitarbeitern von Presse und Rundfunk 
ein Maß an Vertrauen entgegengebracht, das durch 
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die Erfahrungen der vergangenen 30 Jahre gerecht-
fertigt erscheint. Die Bundesregierung ist überzeugt, 
daß die bei Presse und Rundfunk Tätigen sich die-
ses Vertrauen im Interesse unserer Gemeinschaft 
auch in Zukunft bewahren werden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen 
und Herren, Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. 
Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung in dritter Lesung. 
Wer dem Gesetzentwurf in dritter Lesung die Zu-
stimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz 
zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Gesetzentwurf ist mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen nun zu Punkt 2 des Ausschuß-
antrags, die Gesetzentwürfe Drucksachen 7/1681 
und 7/2377 für erledigt zu erklären. Wer dem zu-
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Es ist so beschlossen. 

Wir kommen zu Punkt 3, Ausschußantrag c, die 
zu den Gesetzentwürfen eingegangenen Petitionen 
für erledigt zu erklären. — Ich höre keinen Wider-
spruch. Es ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am 
Ende unserer heutigen Tagesordnung. 

Ich berufe das Haus auf Mittwoch, den 26. Fe-
bruar, 13.30 Uhr für eine Fragestunde ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 9.52 Uhr) 
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Anlage 1 
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* Für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen 
Parlaments 
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Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Höcherl (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Fragen A 71 und 72): 

Warum hat der Bundeskanzler die Wirtschaftspolitik der Ver-
einigten Staaten kritisiert? 

Wie verträgt sich die Aussage des Kanzlers in seinem Inter-
view über das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft mit den 
Annahmen im Sozialbericht? 

Zu Frage A 71: 

Sie beziehen sich vermutlich auf ein Fernsehinter-
view des Bundeskanzlers in den USA, das am 24. Ja-
nuar 1975 ausgestrahlt worden ist. Auf die Frage, 
ob die USA etwas von der Handhabung der Wirt-
schaftspolitik in der Bundesrepublik lernen könn-
ten, wies der Kanzler darauf hin, daß Lage und 
Struktur in den einzelnen Ländern recht unter-
schiedlich seien. Er fügte hinzu, es sei immer nütz-
lich, die Erfahrungen und Lösungsversuche anderer 
Staaten zu studieren, - und vielleicht könne man 
etwas aus der deutschen Situation lernen; er wolle 
aber nicht etwa als Lehrmeister auftreten. 

Zur Frage der Inflationsbekämpfung wies der 
Kanzler darauf hin, die USA hätten in der Vergan-
genheit das enorme Zahlungsbilanzdefizit zügiger 
bekämpfen sollen. 

Diese Auffassung wird weithin in der internatio-
nalen Öffentlichkeit geteilt und ist auch in den USA 
verbreitet. Der Bundeskanzler hat mit diesen Hin-
weisen vor allem die Notwendigkeit der internatio-
nalen Abstimmung in wirtschaftspolitischen Fragen 
hervorgehoben. Im übrigen sagte er in dem genann-
ten Interview ausdrücklich, er stimme mit dem vom 
Präsidenten der USA jetzt eingeleiteten Kurs der 
Rezessionsbekämpfung voll überein. 
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Zu Frage A 72: 

Die Aussagen des Bundeskanzlers zu den gegen-
wärtigen Wachstumsaussichten der deutschen Volks-
wirtschaft stützen sich auf den Jahreswirtschaftsbe-
richt 1975 der Bundesregierung (Drucksache 7/3197) ; 
dort sind die Eckwerte der Jahresprojektion 1975 ge

-

nannt und im einzelnen erläutert. Das „Sozial-
budget 1974", auf das sich Ihre Frage wohl bezieht, 
enthält bei den Wirtschaftlichen Grundannahmen 
keine speziellen Aussagen für 1975 oder darauf fol-
gende einzelne Jahre, sondern jahresdurchschnitt-
liche Projektionsangaben für den Zeitraum 1975 bis 
1978. Das Sozialbudget 1974 ist mit den zeitlich ent-
sprechenden gesamtwirtschaftlichen Vorausschät-
zungen der Bundesregierung abgestimmt. 

Die Projektion der mittelfristigen gesamtwirt

-

schaftlichen Entwicklung wird in den nächsten Mo-
naten fortgeschrieben werden. 

Anlage 3 

Antwort 

des Par]. Staatssekretärs Grüner auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Lambinus (SPD) (Druck-
sache 7/3227 Fragen A 74 und 75) : 

In welcher Weise und mit welchem Ergebnis hat der inter-
ministerielle Südrhodesien-Ausschuß Hinweise auf Verstöße 
deutscher Firmen gegen die Südrhodesien-Sanktionen — insbe-
sondere die im April 1974 bekanntgewordene Beteiligung der 
Neunkirchener Eisenwerke und der Klöckner Stahlwerke am Aus-
bau der „Rhodesian Iron and Steel Company" (RISCO) durch 
geheime Handelsverträge, die die Abnahme rhodesischen Stahls 
sicherstellen sollen — aufgeklärt? 

Zu welchem Ergebnis hat bisher die ständige Überprüfung der 
außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften zur Durchführung der 
Sanktionen gegen Südrhodesien auf ihre Effektivität hin, die in 
den Tagesnachrichten des Bundesministers für Wirtschaft vom 
6. August 1974 als Hauptaufgabe des interministeriellen Süd-
rhodesien-Ausschusses genannt ist, geführt? 

Zu Frage A74: 

Der interministerielle Südrhodesien-Ausschuß hat 
sich in mündlichen Erörterungen mehrfach mit ver-
schiedenen Hinweisen auf vermutete Sanktionsver-
letzungen befaßt. Die dem Ausschuß bekanntge-
wordenen Einzelheiten wurden den zuständigen 

Überwachungsbehörden — das sind die jeweiligen 
Oberfinanzdirektionen — mitgeteilt. 

Da die Verfahren noch nicht abgeschlossen sind, 
kann ich Ihnen heute noch keine Ergebnisse mittei-
len. 

Zu Frage A 75: 

Die Überprüfung der bestehenden außenwirt-
schaftsrechtlichen Vorschriften hat gezeigt, daß die 
gegen Südrhodesien verhängten VN-Sanktionen hin-
reichend in unser nationales Recht transponiert 
worden sind. Die Südrhodesien-Bestimmungen der 
Außenwirtschaftsverordnung enthalten ein umfas-
sendes Wirtschaftsembargo gegen Südrhodesien. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Susset (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Fragen A 78 und 79) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die in verschiedenen Presse-
veröffentlichungen wiedergegebenen Äußerungen ihres Vertre-
ters im VW-Aufsichtsrat, Herrn Staatssekretär Dr. Schlecht, 
über eine beabsichtigte Stillegung des Werkbereiches Neckar-
sulm näher zu interpretieren bzw. zu dementieren? 

Wie gedenkt die Bundesregierung durch eigenes Engagement 
als Großaktionär bei VW ihrer sozialen Verpflichtung zum 
Erhalt der Arbeitsplätze bei Audi /NSU in Baden-Württemberg 
nachzukommen, und hält die Bundesregierung ihre Zusage in 
der Antwort auf meine Anfragen vom Juli 1974 aufrecht, es 
gebe keinen Anlaß einer besonderen Gefährdung der Arbeits-
plätze bei Audi /NSU im Raum Heilbronn und Hohenlohe? 

Zu Frage A 78: 

„Herr Staatssekretär Dr. Schlecht hat weder die 
Existenz eines Sanierungsprogramms bei VW bestä-
tigt noch davon gesprochen, daß in einem solchen 
Programm die Schließung des Werkes Neckarsulm 
vorgesehen sei. Diese Meldungen sind frei erfun-
den." 

Mit diesen Worten hat das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium bereits am 7. Februar 1975, als erste Mel-
dungen über angebliche Äußerungen von Herrn 
Staatssekretär Dr. Schlecht auftauchten, mündlich 
sowie auch in schriftlichen Dementis eindeutig 
Stellung genommen. 

Zu Frage A 79: 

Hierzu möchte ich im Einvernehmen mit dem für 
das industrielle Bundesvermögen federführend zu-
ständigen Bundesminister der Finanzen zunächst 
klar feststellen: 

Es gibt nach wie vor keine Beschlüsse der zu-
ständigen Organe des VW-Konzerns, die eine dra-
stische Reduzierung der Arbeitsplätze bei AUDI/ 
NSU oder gar die Stillegung eines ganzen Werkes 
zum Inhalt hätten. 

Selbstverständlich wird bei VW — wie wohl auch 
bei den meisten anderen inländischen Herstellern — 
intensiv überlegt, wie der gegenwärtig völlig un-
zureichenden Auslastung der Fertigungskapazitäten 
begegnet werden kann. Dabei ist es die vordring-
liche Aufgabe der Unternehmensorgane, alles in 
ihren Kräften Stehende für die langfristige Existenz-
sicherung des VW-Konzerns und der in ihm be-
schäftigten Arbeitnehmer zu tun. Die Bundesregie-
rung wird sich -- falls notwendig — zusammen mit 
allen Beteiligten sehr nachdrücklich um Lösungen 
bemühen, die geeignet sind, das Angebot an Arbeits-
plätzen zu erhalten und soziale Härten soweit wie 
möglich zu vermeiden. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Maucher (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage A 89) : 
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Ist der Bundesregierung bekannt, daß Anregungen gemacht 
worden sind durch das Arbeitsministerium von Baden-Württem-
berg, in Tübingen ein Rehabilitationszentrum für deutsche und 
französische Hirnverletzte zu schaffen, und ist die Bundes-
regierung bereit, ein solches Vorhaben mit Nachdruck zu unter-
stützen? 

Die günstigen personellen und standortmäßigen 
Bedingungen des Versorgungskrankenhauses Tübin-
gen führten bereits seit langem zu der Überlegung, 
dieses Haus zu erweitern und zu einem Rehabili-
tationszentrum für Hirngeschädigte auszubauen, da 
die Errichtung eines derartigen Zentrums durch die 
große und leider ständig steigende Zahl von Hirn-
geschädigten dringend geboten ist. 

Voraussetzung für eine Realisierung dieser Pla-
nungen war jedoch, daß die französischen Streit-
kräfte den als Militärhospital genutzten Teil des 
Gebäudes räumen. 

Leider sind die gemeinsamen Bemühungen des 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Sozialord-
nung des Landes Baden-Württemberg und der betei-
ligten Bundesressorts, die französischen Streitkräfte 
zur Freigabe des Militärhospitals Tübingen zu be-
wegen, ohne Erfolg geblieben. 

Bei dieser Sachlage besteht vorerst leider keine 
Möglichkeit, das Versorgungskrankenhaus Tübin-
gen als Rehabilitationszentrum für Hirngeschädigte 
auszubauen. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Freiherr Spies 
von Büllesheim (CDU/CSU) (Drucksache 7/3227 
Fragen A 90 und 91) : 

Trifft es zu, daß die Arbeitslosenquoten der USA und der 
Bundesrepublik Deutschland nicht miteinander vergleichbar sind, 
weil in den USA die Zahl der Arbeitslosen auf einen erheblich 
kleineren Ausgangs-Personenkreis von Erwerbspersonen bezogen 
wird und demzufolge die Prozentquote in den USA höher aus-
gewiesen wird, als dies bei der Berechnungsmethode der Bun-
desrepublik Deutschland der Fall sein würde? 

Hat die Bundesregierung eine Vorstellung darüber, wieviel 
Prozentpunkte höher die Quote in der Bundesrepublik Deutsch-
land aus diesem Grunde in etwa ausgewiesen werden müßte, um 
die Vergleichbarkeit mit den entsprechenden Zahlen in den USA 
herzustellen? 

Es ist richtig, daß die in den USA für diese be-
rechneten Arbeitslosenquoten nicht mit den für die 
Bundesrepublik ermittelten Werten vergleichbar 
sind. Dies begründet sich aus unterschiedlichen Er-
mittlungsmethoden und Berechnungsverfahren. 

In den USA wird die Arbeitslosenzahl anhand 
systematischer Haushaltsbefragungen auf der Grund-
lage einer repräsentativen Stichprobe festgestellt, 
in der Bundesrepublik hingegen durch die Zählung 
der an einem Stichtag bei den Arbeitsämtern regi-
strierten Arbeitslosen. Die für die Ermittlung der 
Arbeitslosenquote wesentliche Erwerbstätigenzahl 
wird dagegen sowohl in den USA als auch in der 
Bundesrepublik auf Stichprobenbasis ermittelt. In 
der Bundesrepublik handelt es sich dabei um die 
Mikrozensusergebnisse. 

Eine gesicherte und genaue Aussage darüber, ob 
und gegebenenfalls in welchem Ausmaß auf der 
Grundlage der amerikanischen Berechnungsweise 
die deutsche Arbeitslosenquote nach unten oder 
nach oben korrigiert werden müßte, läßt sich nicht 
machen. Nach unseren Informationen erfaßt die 
amerikanische Statistik einerseits unter den Arbeits-
losen Personenkreise, die nach dem deutschen Be-
rechnungsverfahren nicht berücksichtigt werden. In-
soweit müßte die deutsche Arbeitslosenquote nach 
oben korrigiert werden. Andererseits jedoch wird 
in den Vereinigten Staaten die Arbeitslosenzahl auf 
die Gesamtzahl der Erwerbstätigen, in der Bundes-
republik hingegen nur auf die kleinere Zahl der 
unselbständigen Erwerbstätigen bezogen. Legt man 
für die Ermittlung der deutschen Arbeitslosenquote 
das amerikanische Berechnungsverfahren zugrunde, 
ergäbe sich demzufolge ein niedrigerer Wert. Dies 
heißt, die deutsche Arbeitslosenquote wäre nach 
unten zu berichtigen. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Schröder (Lüne-
burg) (CDU/CSU) (Drucksache 7/3227 Fragen A 92 
und 93) : 

Welches sind die individuellen Höchstleistungen für Umschu-
lungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz gewesen, und wieviel 
geförderte Umschulungsfälle hat es seit Inkrafttreten des Ge-
setzes gegeben? 

Welche umschulungsbedingten Aufwendungen nach dem Ar-
beitsförderungsgesetz werden durch die Bundesanstalt für Arbeit 
erstattet, und welche festgestellten Mißbräuche machen nach Auf-
fassung der Bundesregierung eine Präzisierung des Gesetzes 
erforderlich? 

Nach dem Arbeitsförderungsgesetz beträgt das 
Unterhaltsgeld 90 v. H. des Netto-Einkommens des 
Antragstellers, bis zur Leistungsbemessungsgrenze 
von derzeit 2 800 DM monatlich brutto. Das Unter-
haltsgeld erhöht sich nach jeweils einem Jahr um den 
Prozentsatz, um den die Leistungen der gesetzlichen 
Rentenversicherungen in diesem Jahr gestiegen sind. 
Nach den Angaben der Bundesanstalt beträgt das 
durchschnittliche Unterhaltsgeld im Jahre 1975 mo-
natlich 1 127 DM. Nach den Vorschriften des Arbeits-
förderungsgesetzes werden in der Regel nur Um-
schulungsmaßnahmen mit einer Dauer bis zu 2 Jah-
ren gefördert. In Ausnahmefällen kann die Förde-
rungshöchstdauer bis zu 3 Jahren betragen. Nach 
den Erhebungen der Bundesanstalt ist die Förderung 
in der Mehrzahl der Fälle jedoch wesentlich früher 
abgeschlossen. Von den Männern beenden 84,5 v. H. 
die Umschulung innerhalb von 24 Monaten und von 
den Frauen sogar 61 v. H. innerhalb von 18 Mona-
ten. 

Insgesamt sind seit Inkrafttreten des Arbeits-
förderungsgesetzes im Sommer 1969 bis Ende 1974 
170 169 Umschüler, davon 67 913 Frauen nach die-
sem Gesetz gefördert worden. 
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Zu dem genannten Höchstbetrag kommen die in 
Ihrer zweiten Frage angesprochenen Nebenleistun-
gen hinzu. 

Nach § 45 AFG trägt die Bundesanstalt neben dem 
Unterhaltsgeld ganz oder teilweise die notwendigen 
Kosten, die durch die Umschulungsmaßnahmen un-
mittelbar entstehen. Dies sind insbesondere Lehr-
gangskosten, Kosten für Lernmittel, Fahrtkosten, 
Kosten der Arbeitskleidung, der Kranken- und Un-
fallversicherung sowie — bei auswärtiger Unter-
bringung — der Unterkunft und Verpflegung. 

Die Kosten der Krankenversicherung trägt die 
Bundesanstalt ganz, die übrigen Kosten im Rahmen 
bestimmter Höchstbeträge. 

Der Bundesregierung sind keine Mißbräuche bei 
der Förderung der Umschulung bekannt, die eine 
Änderung gesetzlicher Vorschriften notwendig ma-
chen. Wo sich in der Vergangenheit Fälle zeigten, 
in denen die Förderung nicht dem Ziel des Ge-
setzes entsprochen hätte, sind sie durch Maßnahmen 
der Verwaltung und durch Änderungen des autono-
men Satzungsrechts der Bundesanstalt ausgeschlos-
sen worden. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Sprung (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3227 Frage A 94) : 

Wie viele zusätzliche Mitarbeiter mußten und gegebenenfalls 
müssen noch von den Arbeitsämtern zur Bearbeitung der Kinder-
geldanträge und zur Auszahlung des Kindergeldes angestellt 
werden, und auf welchen Betrag belaufen sich die dafür erfor-
derlichen Ausgaben? 

Die Bundesanstalt für Arbeit hat zur Durchfüh-
rung des neuen Kindergeldrechts bis heute rd. 4 400 
Plankräfte und — nach dem Stand vom 15. Januar 
1975 — rd. 1 400 Zusatzkräfte angestellt. Für die 
Zukunft ist nicht mit einer Steigerung, sondern mit 
einer Senkung des Personalansatzes zu rechnen. 
Die Zahl der Zusatzkräfte wird voraussichtlich nach 
der Erledigung der Erstanträge schon ab April auf 
800 zurückgehen. Die endgültige Zahl der Plankräfte 
kann erst nach genaueren Arbeitsplatzanalysen fest-
gestellt werden. Um die augenblickliche Zahl der 
Plankräfte für die Zukunft festzuschreiben, ist 
im Haushalt 1975 der Bundesanstalt bei etwa 
900 Stellen der Vermerk „künftig wegfallend" an-
gebracht worden. Darüber hinaus hat die Bundes-
anstalt vorsorglich für 330 Stellen nur befristete 
Arbeitsverträge abgeschlossen. 

Der durch die Reform des Familienlastenaus-
gleichs entstandene Mehraufwand an Personal-
kosten beläuft sich 1975 nach Schätzungen der Bun-
desanstalt auf etwa 160 Millionen DM; für 1974 hat 
er rd. 60 Millionen DM betragen. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Franz (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage A 95) : 

Trifft es zu, daß durch die Auszahlung des Kindergeldes durch 
die Finanz- statt durch die Arbeitsämter eine halbe Milliarde 
DM gespart würden? 

Für die Abwicklung der Kindergeldzahlung durch 
die Arbeitsämter sind im Bundeshaushalt 1975 Ver-
waltungskosten — und zwar Personal- und Sach-
kosten — von insgesamt 300 Millionen DM ange-
setzt. Die Annahme, daß die Auszahlung des Kin-
dergeldes durch die Finanzämter anstelle der 
Arbeitsämter Einsparungen von 500 Millionen DM 
erbracht hätte, ist schon deshalb unzutreffend. 

Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Ziegler (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage A 96) : 

Welche Ausfälle im Aufkommen an Lohnsteuer sowie an 
Renten- und Krankenversicherungsbeiträgen sind als Folge der 
gestiegenen Arbeitslosenzahlen eingetreten, und mit welchen 
Ausfällen ist auf Grund welcher Prognose der weiteren Entwick-
lung auf dem Arbeitsmarkt zu rechnen? 

Aufgrund der Arbeitsmarktlage kann im Jahre 
1974 im Bereich der Rentenversicherungen der Ar-
beiter und der Angestellten im Höchstfall mit einem 
rechnerischen Beitragsausfall bis 1 Mrd. DM gerech-
net werden. Diese Rechnung geht von dem Durch-
schnittsverdienst der Versicherten und der jahres-
durchschnittlichen Arbeitslosenzahl aus, die hier 
jedoch um die ih den Vorausberechnungen enthal-
tene Arbeitslosenquote vermindert werden muß. Zu 
der genannten Summe an rechnerischem Beitrags-
ausfall ist jedoch zu bemerken, daß die Beitrags-
einnahmen in den Rentenversicherungen der Ar-
beiter und Angestellten nach den bisherigen Rech-
nungsergebnissen der Rentenversicherungsträger 
im Jahre 1974 um 1,2 Mrd. über den Vorausschät-
zungen lagen. 

Eine längerfristige Prognose über die Entwicklung 
der Arbeitslosenzahlen liegt nicht vor. Im Jahre 
1975 würde ein arbeitsloser Pflichtversicherter in 
den Rentenversicherungen der Arbeiter und der An-
gestellten bei einem Durchschnittsentgelt von 
22 215 DM/Jahr einen Beitragsausfall von rd. 4 000 
DM verursachen. 100 000 Arbeitslose im Jahr 1975 
würden demnach einen Beitragsausfall von rd. 400 
Millionen DM bewirken. 

In der gesetzlichen Krankenversicherung können 
Beitragsausfälle im Sinne Ihrer Fragestellung nicht 
vorkommen, weil die Krankenversicherungsbeiträge 
für die leistungsberechtigten Arbeitslosen von der 
Bundesanstalt für Arbeit getragen werden. 
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Ihre Frage nach dem eingetretenen Lohnsteuer-
ausfall beantworte ich im Einvernehmen mit dem 
hierfür zuständigen Bundesministerium der Finan-
zen wie folgt: 

Für 1974 hätten die zusätzlichen Arbeitslosen des 
Jahres 1974 bei durchgehender Beschäftigung rd. 
750 Millionen DM Lohnsteuer entrichten müssen. 

Anlage 11 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Niegel (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage A 97): 

Ist die Bundesregierung bereit, für die Beschäftigungshilfen 
(Lohnkostenzuschüsse und Mobilitätszulagen) nach dem Kon-
junkturprogramm „Aufschwung nach Maß" als Verteilungs-
schlüssel die jetzigen Arbeitslosenquoten zugrunde zu legen und 
nicht die des Zeitraumes vom 1. September bis 30. November 
1974? 

Die besonderen arbeitsmarktpolitischen Beschäf-
tigungshilfen müssen so vergeben werden, daß sie 
ein Höchstmaß an sozialpolitischen Wirkungen er-
zielen. Dabei mußten sich die Voraussetzungen nach 
der gegebenen Datenlage ausrichten. Die gleich-
gewichtige Berücksichtigung der Arbeitslosenquote 
von September bis November 1974 gewährleistet, 
daß Zufallsergebnisse und Saisoneinflüsse zum Jah-
resbeginn ausgeschaltet bleiben. Dadurch wird auch 
vermieden, daß die Hilfen für solche Neueinstel-
lungen bzw. Beschäftigungsaufnahmen gewährt wer-
den, die in jedem Frühjahr ohnehin im Anschluß an 
die saisonbedingten Entlassungen im Winter vor-
genommen werden. 

Die Bundesregierung sieht z. Z. keinen Anlaß, 
diese regionale Abgrenzung zu revidieren. Dabei 
ist auch zu berücksichtigen, daß die Richtlinien für 
die Gewährung der hier vorgesehenen Hilfen erst 
seit kurzem in Kraft sind und ausreichende Erfah-
rungen mit ihrer Anwendung noch fehlen. 

Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Holtz (SPD) 
(Drucksache 7/3227 Fragen A 98 und 99) : 

Besteht nach Ansicht der Bundesregierung die Möglichkeit, 
Anträge zur Gewährung von Arbeitslosengeld in beispielsweise 
folgenden Punkten zu vereinfachen: Verkürzung des Nachweises 
von Beschäftigungs- und Ausfallzeiten von jetzt fünf auf drei 
Jahre, Vereinfachung des Verfahrens bei Krankheit des Arbeits-
losen? 

Sieht die Bundesregierung weitere Möglichkeiten, die Antrag-
stellung zu erleichtern? 

Für die erste vorläufige Festsetzung des Arbeits-
losengeldes genügt es, wenn der Arbeitslose glaub-
haft macht, daß er in den letzten drei Jahren vor 
Eintritt der Arbeitslosigkeit ein halbes Jahr be-
schäftigt war. Für die Höchstanspruchsdauer von 
einem Jahr reicht eine Beschäftigungszeit von zwei 

Jahren innerhalb der letzten drei Jahre. Die Nach-
weise hierfür können auch noch nach Beginn des 
Leistungsbezuges beigebracht werden. 

Bei Krankheit des Arbeitslosen obliegt dem Ar-
beitsamt die Betreuung des arbeitsfähigen, der 
Krankenkasse aber die Betreuung der arbeitsunfä-
higen Arbeitslosen. Dabei ist das Verfahren so aus-
gestaltet, daß der Verwaltungsaufwand auf das 
Notwendige beschränkt wird. Eine weitere Verein-
fachung des Verfahrens ist hier nicht möglich. 

Zu Ihrer zweiten Frage möchte ich folgendes an-
merken: 

Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anträgen 
waren in erster Linie auf personelle Schwierigkeiten 
zurückzuführen. 

Den Leistungsabteilungen der Arbeitsämter stan-
den im Herbst des vergangenen Jahres nicht so viele 
ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung, daß die 
plötzlich ansteigende Zahl der Leistungsanträge in-
nerhalb angemessener Frist hätte bearbeitet werden 
können. Die neu eingestellten Plan- und Zusatzkräfte 
mußten erst eingearbeitet werden. Die Schwierig-
keiten sind deshalb besonders in den Arbeitsamts-
bezirken groß, in denen die Arbeitsmarktlage in der 
Vergangenheit sehr günstig war. So mußte bei-
spielsweise im Arbeitsamt Stuttgart das Personal für 
die Bearbeitung der Leistungsanträge von 7 auf 47 
Mitarbeiter erhöht werden. 

Inzwischen hat sich die Lage bei den Arbeitsäm-
tern erheblich gebessert. Dazu hat auch eine weit-
gehende Vereinfachung der Antragstellung durch 
Dienstanweisungen des Präsidenten der Bundesan-
stalt beigetragen. Die durchschnittliche Bearbeitungs-
zeit ab Antragsvorlage, die im Dezember noch 3 1 /2 
Wochen betrug, ist im Januar dieses Jahres trotz des 
weiteren Anstiegs der Arbeitslosigkeit auf weniger 
als 2 1 /2 Wochen verkürzt worden. Ich gehe davon 
aus, daß die Bearbeitungszeit im Februar noch kür-
zer sein wird. 

Anlage 13 

Antwort 

des Bundesministers Matthöfer auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Lenzer (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/3227 Fragen A 137 und 138) : 

Trifft es zu, daß im Bundesministerium für Forschung und 
Technologie Pläne bestehen, einen mobilen Ausstellungszug zum 
Thema „kommunale Technologie" in Nordrhein-Westfalen einzu-
setzen mit einem Kostenaufwand von ca. 1,5 Millionen DM und 
daß hierzu das Ministerium für Forschung und Technologie 
einen wesentlichen Beitrag leistet, und welche Gründe sind im 
Ministerium für eine derartige Entscheidung angeführt worden? 

Aus welchen Haushaltsmitteln soll der mobile Ausstellungszug 
zum Thema „kommunale Technologien" einen Zuschuß erhalten, 
und welchen Bezug sieht der Bundesminister für Forschung und 
Technologie zwischen dem Einsatz des mobilen Ausstellungs-
zuges „kommunale Technologien", dem Wahlkampf in Nord-
rhein-Westfalen und der allgemeinen Forschungsförderung der 
Bundesregierung? 

In Zusammenarbeit mit dem Bundesminister für 
Verkehr, dem Presse- und Informationsamt der Bun-
desregierung und dem Bundesminister für Forschung 
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und Technologie wird gegenwärtig unter Federfüh-
rung des Bundesministers für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau eine Ausstellung „Lebendige 
Stadt" vorbereitet. Sie soll den Bürgern in städti-
schen Siedlungsgebieten einen zusammenfassen-
den Überblick über Probleme der Ballungsgebiete 
und die betreffenden Leistungen und Pläne des Bun-
des, insbesondere im Städtebau, zur Verkehrssicher-
heit und zu neuen Möglichkeiten der Ver- und Ent-
sorgung geben. Eine solche Ausstellung muß auf 
mobiler Basis durchgeführt werden, um eine größt-
mögliche Zahl von Bürgern zu erreichen. Die Aus-
stellung soll zugleich durch eine sozialwissenschaft-
liche Begleituntersuchung Impulse für die Politik 
des Bundes ermitteln. Der Bundesminister für For-
schung und Technologie finanziert diese wissen-
schaftliche Begleituntersuchung zur Vorbereitung 
seines Programms „Kommunale Technologien" mit 
dem Ziel, Experten- und Bürgermeinungen zu diesem 
Themenbereich zu erheben und Schwerpunkte des 
Bedarfs auf einer breiten, repräsentativen Grund-
lage von Befragungen zu gewinnen. Für eine an den 
Bedürfnissen der Bevölkerung ausgerichtete Politik 
ist eine solche bürgernahe Information und Mei-
nungsermittlung ein geeignetes Mittel. 

Die Gesamtkosten des über ein Jahr sich erstrek-
kenden Projekts werden ca. 1,2 Millionen DM be-
tragen; die genannte wissenschaftliche Betreuung 
wird davon bis zu 350 000 DM kosten; der Bun-
desminister für Forschung und Technologie finan-
ziert nur diesen Teil. 

Anlage 14 

Antwort 

des Bundesministers Matthöfer auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Reuschenbach (SPD) 
(Drucksache 7/3227 Fragen A 139 und 140) : 

Trifft eine Pressemeldung (WAZ — 28. Januar 1975) zu, wo-
nach eine im Auftrag des Ministers für Forschung und Tech-
nologie erstellte „Systemanalyse über Entschwefelungsverfahren" 
zu dem Ergebnis kommt, der Einbau von Rauchgas-Entschwefe-
lungs-Anlagen allein in die mit Stein- und Braunkohle betrie-
benen Kraftwerke würde Milliarden DM kosten und die Strom-
herstellung um 1,5 bis 3,0 Pfennig pro Kilowattstunde verteuern, 
und ist die Bundesregierung bereit, diese Analyse den Mitglie-
dern des Bundestages zur Verfügung zu stellen? 

Welche Schlußfolgerungen ergeben sich nach Ansicht der Bun-
desregierung aus dieser Forschungsarbeit für Gesetze und Ver-
ordnungen, die für den Betrieb von Kraftwerken und andere 
Energieanlagen die Einrichtung von „Rauchgas-Entschwefelungs-
Anlagen" vorschreiben? 

Zu Frage A 139: 

Es trifft zu, daß im Auftrage des Bundesministers 
für Forschung und Technologie eine „Systemanalyse 
Entschwefelungsverfahren" erstellt wurde. Die Pres-
semeldung der WAZ vom 28. Januar 1975 über die 
Kosten des Einbaus von Rauchgas-Entschwefelungs-
verfahren dagegen beruht offenbar auf einem Irr-
tum. 

Neben mehreren Modellrechnungen für die Öl-
entschwefelung wurden im Rahmen der Studie nur 
Berechnungen über Investitions- und Betriebskosten 
für 10 Steinkohlekraftwerke mit einer Blockgröße  

von je 600 MW durchgeführt. Die Neuinstallation 
von 6 000 MW auf Steinkohlebasis entspricht etwa 
den Ausbauplänen im Rahmen des Energiepro-
gramms. Unter den Randbedingungen, die für einen 
systematischen Vergleich verschiedener Entschwe-
felungsverfahren gewählt wurden, errechnen die 
Autoren Investitionskosten von ca. 470 Millionen 
DM, entsprechend etwa 10 0/o der Gesamtinvesti-
tionskosten, und Betriebskosten von ca. 240 Mil-
lionen DM/a. Bezogen auf die gesamten installier-
ten 6 000 MW würden sich Kosten von etwa 1 DPf/ 
kWh ergeben. 

Der Innenausschuß des Deutschen Bundestages 
hat die sehr umfangreiche Studie bereits erhalten, 
sie steht also den Mitgliedern des Deutschen Bun-
destages zur Verfügung. 

Zu Frage A 140: 

Von besonderer Bedeutung für die Genehmigung 
zur Errichtung und zum Betrieb von Kraftwerken ist 
die Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Technische An-
leitung zur Reinhaltung der Luft. Beim Erlaß der TA 
Luft waren die wesentlichen Ergebnisse der System-
analyse bereits bekannt. 

Die TA Luft nimmt ferner eine wesentliche Schluß-
folgerung der Systemanalyse vorweg, weil sie die 
dort empfohlene stufenweise Einführung der Rauch-
gasentschwefelung und deren Kombination mit dem 
Einsatz schwefelarmer Brennstoffe ermöglicht. 

Hiervon hat der Minister für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen in 
seinem Runderlaß vom 11. Juni 1974 III B 4 — 
8850.1 (III — 10/74) Gebrauch gemacht, in dem er 
die Anwendung der TA Luft in diesem Punkt ent-
sprechend regelt. 

Anlage 15 

Antwort 

des Staatssekretärs Bölling auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Höcherl (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Fragen B 1 und 2) : 

Treffen Pressemeldungen zu, wonach das Bundespresseamt vor 
den nächsten Landtagswahlen eine im Boulevardstil aufgemachte 
Zeitung für Arbeitnehmer mit dem Titel „Wir" in einer Auflage 
von 4 Millionen Exemplaren Tageszeitungen beilegen und in 
Nahverkehrszügen der Deutschen Bundesbahn auslegen will? 

In welchen Zeitabständen soll die Zeitung erscheinen, und 
was soll sie den Steuerzahler im Jahr 1975 insgesamt (einschließ-
lich Entwurf, Herstellung und Verteilung) kosten? 

Zu Frage B 1: 

Von der Informationsschrift „WIR — Wirtschaft 
Information Reportagen" — es handelt sich weder 
um eine Zeitung noch um eine Zeitschrift — sind 
inzwischen 2,8 Millionen Exemplare verteilt worden 
Als Zeitungsbeilage — „WAZ" und „Westfälische 
Rundschau" am 6. 2. 1975, „NRZ" und „Westfalen-
post" am 7. 2. 1975 — wurden insgesamt 1,3 Millio-
nen Exemplare verteilt. In den Nahverkehrszügen 
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der Deutschen Bundesbahn 	sprich Berufsverkehr 
— werden ani 20. und  24. Februar 1975 insgesamt 
434 000 Exemplare ausgelegt. Parteien und Unter-
organisationen von Parteien erhielten 881 000 
Exemplare. Den Abgeordneten des Deutschen Bun-
destages wurden 7 000 Exemplare zur Verfügung 
gestellt. An Bibliotheken wurden 5 200 Exemplare 
abgegeben. Die Ministerien erhielten 2 500 Exem-
plare. Etwa 155 000 Exemplare wurden auf Anforde-
rungen von Verbänden, Organisationen und Institu-
tionen sowie von Einzelpersonen zum Versand ge-
bracht. 

Es handelt sich hierbei um Informationsmaterial, 
das die Leistungen, Maßnahmen und Vorhaben der 
Bundesregierung darstellt und sich nicht mit spe-
ziellen Problemen von Landtagswahlen befaßt. 

Zu Frage B 2: 

Ein regelmäßiges Erscheinen der Informations-
schrift „WIR — Wirtschaft Information Reportagen" 
ist zur Zeit nicht beabsichtigt. Zu den Kosten kann 
ich Ihnen daher folgendes mitteilen: 

Die Gesamtkosten werden ca. 610 000 DM be-
tragen. Hiervon entfallen auf die Herstellung (Re-
daktion, Druck) ca. 355 000 DM und auf den Ver-
trieb Zeitungsbeilage ca. 200 000 DM und Aus-
lage in Berufsverkehrszügen sowie sonstiger Ver-
sand ca. 55 000 DM insgesamt 255 000 DM. 

Eine Schlußabrechnung liegt noch nicht vor. 

Anlage 16 

Antwort 

des Staatssekretärs Bölling auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Seiters (CDU/CSU) (Drucksache 
7/3227 Frage B 3) : 

Wie hoch sind die Kosten für die Boulevard-Zeitung „Wir", 
die von der Bundesregierung in Kürze herausgegeben werden 
soll, und aus welchen Etatmitteln erfolgt die Finanzierung? 

Die Informationsschrift „WIR — Wirtschaft Infor-
mation Reportagen" wird aus Kapitel 04 03, Titel 
531 03 — Öffentlichkeitsarbeit Inland — finanziert. 

Die Gesamtkosten werden ca. 610 000 DM betra-
gen. Hiervon entfallen auf die Herstellung (Redak-
tion, Druck) ca. 355 000 DM und auf den Vertrieb 
— Zeitungsbeilage ca. 200 000 DM und Auslage in 
Berufsverkehrszügen sowie sonstiger Versand ca. 
55 000 DM — insgesamt 255 000 DM. 

Eine Schlußabrechnung liegt noch nicht vor. 

Anlage 17 

Antwort 

des Staatsministers Moersch auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhau

-

sen (SPD) (Drucksache 7/3227 Fragen B 4 und 5) : 

Kann die Bundesregierung einen aktuellen Überblick über den 
Anteil an deutschem Personal in den Vereinten Nationen und 
in deren Sonderorganisationen, insbesondere UNDP, UNFPA, 
FAO, WHO, ILO, UNESCO, geben, und wie kann dieser Anteil 
jeweils in ein ausgewogenes Verhältnis zu den finanziellen 
Leistungen gesetzt werden, die die Bundesregierung für die 
einzelnen VN-Sonderorganisationen aufbringt? 

Welche Möglichkeiten bestehen gegebenenfalls, eine quanti-
tative sowie qualitative Diskrepanz von Beitragszahlung und 
personeller Beteiligung zu überwinden? 

Die anliegende Aufstellung über unsere perso-
nelle Beteiligung in den Sekretariaten der VN und 
deren Sonderorganisationen läßt erkennen, daß 
wir im Verhältnis zu unserem Beitragsanteil bei 
UNICEF, IMCO, UPU und IAEO leicht überreprä-
sentiert, bei FAO, ITU, in etwa angemessen vertre-
ten und bei den übrigen, besonders VN-Sekretariat, 
UNESCO, WHO und WMO, quantitativ und/oder 
qualitativ unterrepräsentiert sind. Die starke 
Unterrepräsentation im VN-Sekretariat (Personal-
anteil 2 °/o, Beitragsanteil 7,1 °/o) erklärt sich auch 
aus der Kürze unserer VN-Mitgliedschaft (seit Sep-
tember 1973). 

Die Bundesregierung unternimmt große Anstren-
gungen, um die von unserer Seite beeinflußbaren 
Voraussetzungen der Personalvermittlung zu ver-
bessern. In dem am 1. April 1971 gegründeten Aus-
schuß für die deutsche personelle Beteiligung an 
internationalen Organisationen (APIO), in dem u. a. 
alle Bundesressorts und die Verwaltungen von Bun-
destag und Bundesrat vertreten sind, werden unter 
Vorsitz und koordinierender Geschäftsführung des 
Auswärtigen Amtes die Personalpolitik der Bundes-
regierung im internationalen Bereich abgestimmt 
und die zur Verbesserung der Personalvermittlung 
geeigneten Maßnahmen diskutiert und vorbereitet, 
u. a. nach Möglichkeit Beseitigung der obengenann-
ten Nachteile. 

Zwecks zentraler Erfassung aller Stellenaus-
schreibungen internationaler Organisationen und 
deutscher Bewerber wurde am 1. Oktober 1971 bei 
der ZAV in Frankfurt das Büro Führungskräfte zu 
Internationalen Organisationen (BFIO) eingerichtet. 
Das BFIO leitet dem je nach Aufgabenbereich der 
Internationalen Organisation jeweils fachlich für 
die Kandidatenbenennung federführenden Ressort 
Bewerbervorschläge zu. 

An den Vertretungen der Bundesrepublik Deutsch-
land bei den Vereinten Nationen in New York und 
Genf ist je ein Botschaftsrat schwerpunktmäßig mit 
Fragen der Personalvermittlung befaßt, um recht-
zeitige Unterrichtung über Vakanzen und Unter-
stützung deutscher Kandidaten sicherzustellen. 

Diese Maßnahmen haben zu einer Verbesserung 
der früher noch ungünstigeren deutschen personel-
len Vertretung im VN-Bereich geführt. Die entschei-
dende Frage eines finanziellen Ausgleichs für die 
genannten Nachteile, wie sie von einigen Staaten 
ihren entsandten öffentlichen Bediensteten gewährt 
wird, wurde bislang u. a. im Hinblick auf das in den 
Statuten der Internationalen Organisationen ent-
haltene Verbot für Zuwendungen von dritter Seite 
zurückgestellt. 
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Deutsche personelle Beteiligung 
in den Sekretariaten der VN und deren Sonderorganisationen 

Stand: 1974 

Personal im vergleichbaren höheren Dienst 

Name 
der Organisation 

Deutscher 
Finanz

-

bertrag 
Gesamt 
personal 

Deutscher Anteil 
Leitende Positionen 

 Deutscher Anteil   

absolut prozentual 	j 
insgesamt 

absolut  prozentual 

1. VN-Sekretariat 7,1 % 2 383 47 2% 683 11 1,6 % 
(einschl. UNIDO, 
UNCTAD, UNEP, 
ECE) 

2. UNDP 18,5 % 548 31 5,7 % 229 8 3,5 % 

3. UNFPA 12% 36 3 8,3 % 8 - - 

4. UNICEF 4% 94 4 4,3 % 30 3 10% 

5. FAO 8,5 % 1 115 91 8,2 % 326 24 7,4 % 

6. IBRD 5,4 % 1 860 96 5,2 % 289 19 6,6 % 

7. ICAO  5,5 °/o 243 6 2,5 % 43 1 2,3 % 

8. IFC 3,4 °/o 122 9 7,4 % 27 3 11,1 % 

9. ILO 6% 605  28 4,6 % 139 7 5% 

10. IMCO 3,2 % 45 2 4,4 °/0 15 1 6,6 % 

11. ITU 4,2 % 159 6 3,8 % 28 1 3,6 % 

12. IWF 5,5 % 726 28 3,9 % 176 12 6,8 % 

13. UNESCO 6,3 % 774 35 4,5 % 280 9 3,2 °/o 

14. UPU 2,5 % 50 2 4% 14 1 7,1 °/o 

15. WHO 6,1 % 1 768 49 2,8 % 507 13 2,6 °/o 

16. WMO 4,5 % 90 2 2,2 % 21 1 4,8 °/o 

17. IAEO 6,5 % 299 21 7% 101 7 6,9 % 

*) Leitende Positionen: Grade P-5 (Referatsleiter) und höher 

Abkürzungsverzeichnis der VN-Organisationen 

FAO 	Ernährungs- und Landwirtschafts- 	ITU 	Internationale Fernmeldeunion 
organisation der VN 	 IWF 	Internationaler Währungsfonds 

IAEO 	Internationale Atomenergie- 	 UNDP 	Entwicklungsprogramm der VN 
Organisation 	 UNESCO Organisation der VN für Erziehung, 

IBRD 	Internationale Bank für Wiederaufbau 	 Wissenschaft und Kultur 

und Entwicklung - Weltbank 	UNFPA Bevölkerungsfonds der VN 

ICAO 	Internationale Zivilluftfahrt- 	 UNICEF 	Kinderhilfswerk der VN 

Organisation 	 UPU 	Weltpostverein 

ILO 	Internationale Arbeitsorganisation 	WFP 	Welternährungs-Programm 

IMCO 	Zwischenstaatliche Beratende 	WHO 	Weltgesundheitsorganisation 

Seeschiffahrts-Organisation 	 WMO 	Weltorganisation für Meteorologie 
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Anlage 18 

Antwort 

des Staatsministers Moersch auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Schröder (Lüneburg) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3227 Frage B 6) : 

Welche Haltung nimmt die Bundesregierung in den Vereinten 
Nationen zu den Unterdrückungsmaßnahmen und offensichtlichen 
Ausrottungsversuchen gegen das kurdische Volk ein? 

Diese Frage wurde bisher nur unter dem humani-
tären Gesichtspunkt der Flüchtlingsbetreuung im 
Sozialausschuß der VN behandelt. Die Bundesregie-
rung würde, wenn dies notwendig wird, prüfen, in-
wieweit ein deutscher Beitrag zu einer internationa-
len Hilfsaktion in Betracht kommt. 

Anlage 19 

Antwort 

des Staatsministers Moersch auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Schedl (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/3227 Frage B 7) : 

Treffen Meldungen zu, die Sendungen der Deutschen Welle 
nach Äthiopien hätten eingestellt werden müssen, da in Äthio-
pien lebende Deutsche wegen dieser Sendungen Morddrohungen 
erhalten hätten, und was hat die Bundesregierung — bejahen-
denfalls — dagegen unternommen, hält sie insbesondere eine 
Fortführung der Deutschen Entwicklungshilfe unter den gege-
benen Umständen für gerechtfertigt? 

Es trifft zu, daß unserer Botschaft in Addis Abeba 
in letzter Zeit mehrfach anonyme Schreiben zugin-
gen, in denen Maßnahmen gegen in Äthiopien le-
bende Deutsche sowie Anschläge gegen das Goethe

-

Institut und die Deutsche Schule in Addis Abeba 
angedroht wurden, falls die Deutsche Welle in ihren 
Sendungen in amharischer Sprache weiterhin über 
inneräthiopische Vorgänge berichte. 

Im Bewußtsein der damit eingegangenen Verant-
wortung für Leib und Leben von deutschen Staats-
angehörigen hat sich die Deutsche Welle in aner-
kennenswerter Weise dazu entschlossen, in ihrem 
amharischen Programm jede Bezugnahme auf äthio-
pische Vorgänge zu streichen. Diese Entscheidung 
war zunächst bis auf weiteres getroffen worden. Der 
Intendant der Deutschen Welle hat sich Anfang 
Februar in Addis Abeba aufgehalten und nach ei-
genem Augenschein diese Entscheidung bestätigt. 

Die Bundesregierung hat diesen Entschluß be-
grüßt. Das Auswärtige Amt war nach gründlicher 
Prüfung zu der Überzeugung gelangt, daß die Dro-
hungen ernst genommen werden mußten. 

Der Deutsche Botschafter in Addis Abeba hat die 
anonymen Drohungen zum Anlaß genommen, bei 
der äthiopischen Regierung mit dem Ziel zu demar-
chieren, den Schutz der Deutschen in Äthiopien 
sicherzustellen. Die äthiopische Regierung hat die 
eingetretene Gefährdung bedauert und alle Unter-
stützung zur Garantie der Sicherheit deutscher 
Staatsangehöriger zugesagt. Dennoch bleibt die Tat-
sache, daß das Goethe-Institut wie auch die Deutsche 

Schule in Addis Abeba wegen ihrer exponierten 
Lage nur schwer wirksam geschützt werden können. 

Die Bundesregierung ist der Ansicht, daß die 
anonymen Kräfte, die hinter den Drohungen stehen, 
auf keinen Fall mit der äthiopischen Regierung 
identifiert werden dürfen. Die Fortführung der deut-
schen Entwicklungshilfe erfolgt unter Berücksichti-
gung der eingetretenen Umstände. Begonnene Pro-
jekte werden zu Ende geführt. Bei der Entsendung 
neuer Experten wird die Bundesregierung beson-
dere Umsicht walten lassen. 

Anlage 20 

Antwort 

des Staatsministers Moersch auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Becher (Pullach) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3227 Frage B 8) : 

Ist die Bundesregierung bereit, von der tschechoslowakischen 
Regierung die Freilassung des zu einer zehnjährigen Kerker-
strafe verurteilten deutschen Journalisten Werner Gengenbach mit 
dem Hinweis auf die Tatsache zu verlangen, daß sie ihrerseits im 
Jahr 1969 den jetzigen Chef des tschechoslowakischen Presse-
büros und damaligen Vertreter dieses Büros in Bonn, Ottokar 
Svercina, freigab, obwohl er als Bonner Agent des tschecho-
slowakischen Nachrichtendienstes entlarvt worden war? 

Die Bundesregierung ist bemüht, dem in der 
Tschechoslowakei zu 10 Jahren Freiheitsstrafe ver-
urteilten deutschen Journalisten Werner Gengen-
bach im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zu 
helfen. 

Unsere Botschaft in Prag betreut Herrn Gengen-
bach seit seiner Verhaftung. Die Bundesregierung 
hat sich zudem gegenüber der tschechoslowaki-
schen Regierung wiederholt und auf verschiedenen 
Ebenen nachdrücklich für eine möglichst baldige 
Freilassung des Herrn Gengenbach aus humanitä-
ren Gründen verwandt. 

Hinsichtlich des von Ihnen erwähnten früheren 
Leiters des tschechoslowakischen Pressebüros in 
Bonn, Svercina, möchte ich darauf hinweisen, daß 
das Verfahren gegen Svercina gem. § 170 II StPO 
eingestellt worden ist. Das Bundesministerium der 
Justiz hat am 13. Dezember 1968 erklärt, daß der 
Verdacht einer strafbaren Handlung nicht mehr be-
stehe. 

Anlage 21 

Antwort 

des Staatsministers Moersch auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Marx (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage B 9) : 

Welche Staaten hatten bis zum Tage der Anerkennung einer 
Zweistaatlichkeit Deutschlands durch die erste Regierungserklä-
rung des Kabinetts Brandt /Scheel am 28. Oktober 1969 mit der 
DDR-Regierung diplomatische Beziehungen aufgenommen und 
damit die volle Staatlichkeit der DDR anerkannt? 

Am 28. Oktober 1969 unterhielten folgende Staa-
ten diplomatische Beziehungen mit der DDR: 
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Land: 	 Diplomatische Beziehungen seit: 

Ägypten 	 11. 7. 1969 

Albanien 	 2. 12. 1949 

Bulgarien 	 17. 10. 1949 

China 	 25. 10. 1949 

CSSR 	 18. 10. 1949 

Irak 	 10. 5. 1969 

Süd-Jemen 	 10. 7. 1969 

Kambodscha 	 8. 5. 1969 

Nord-Korea 	 7. 11. 1949 

Kuba 	 12. 1. 1963 

Mongolei 	 13. 10. 1950 

Polen 	 18. 10. 1949 

Rumänien 	 22. 10. 1949 

Sudan 	 3. 6. 1969 

Syrien 	 5. 6. 1969 

UdSSR 	 15. 10. 1949 

Ungarn 	 19. 10. 1949 

Vietnam (DRV) 	 3. 2. 1950 

Vietnam (RSV) 	 20. 6. 1969. 

Anlage 22 

Antwort 

des Staatsministers Moersch auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Riedl (München) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3227 Frage B 10) : 

Trifft die Meldung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 
14. Februar 1975 zu, das Auswärtige Amt könne sich nicht zu-
gunsten von Deutschen in der Sowjetunion einschalten, die in 
den freien Teil Deutschlands übersiedeln möchten, aber keine 
Verwandten hier haben, und wie verträgt sich dies - bejahen-
denfalls - mit den bisherigen Antworten der Bundesregierung 
auf Anfragen zu diesem Thema? 

Eine Meldung mit dem von Ihnen genannten 
Wortlaut habe ich in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 14. Februar 1975 nicht gelesen. Ich 
möchte eher annehmen, daß Sie durch eine ganz 
andere Formulierung in dem auf Seite 3 dieser Aus-
gabe erschienenen Artikel über einen „Prozeß gegen 
einen Deutschstämmigen in der Sowjetunion" zu 
Ihrer Frage veranlaßt wurden. 

Ich kann daher Ihre Anfrage in der gestellten 
Form nicht beantworten. Dessen ungeachtet möchte 
ich Sie jedoch auf das Protokoll des Deutschen Bun-
destages vom 23. Januar 1975, Seite 9899, hinweisen, 
wo meine Stellungnahme zu einer Frage des Abge-
ordneten Graf Stauffenberg abgedruckt ist. Bezogen 
auf den Kreis der Ausreisewilligen ohne verwandt-
schaftliche Bindungen zu Personen in der Bundes-
republik Deutschland führte ich damals aus: 

„ ... Die Bundesregierung hat daher gar keine 
Aktivlegitimation, mit der Sowjetunion über die 
Ausreise dieser Menschen zu verhandeln; ich habe  

wiederholt auf die Schwierigkeiten dieses Problems 
hingewiesen ..." 

Sofern Sie glauben, daß diese Aussagen der Bun-
desregierung zu früheren Äußerungen in Wider-
spruch stehen, bin ich gerne bereit, dies zu prüfen, 
darf Sie dann aber um Präzisierung Ihrer Angaben 
bitten. 

Anlage 23 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Mursch (Soltau

-

Harburg) (CDU/CSU) (Drucksache 7/3227 Fragen 
B 11 und 12) : 

Wenn auch bisher durch Hochwasser abgetriebene Minen aus 
dem „DDR"-Grenzsicherungsbereich nach bisherigen Verlaut-
barungen nur im Gebiet der Seege gefunden worden sind, frage 
ich die Bundesregierung, ob sie ausschließt, daß durch die Strö-
mung Minen auch in die Elbe gelangt sein können? 

Welche Maßnahmen wird die Bundesregierung treffen, damit 
in die Elbufergebiete wahrscheinlicher- oder möglicherweise ab-
getriebene, aber noch nicht gefundene Minen nicht zu einer 
Gefährdung von Wassersportlern und Erholungssuchenden wer-
den? 

Zu Frage B 11: 

Obwohl der genaue Zeitpunkt des Anschwem-
mens von Minen aus der DDR nicht bekannt ist und 
die vom BGS errichtete Minenauffangsperre an der 
Seege-Brücke in Gartow erst am 23. Dezember 1974, 
23.30 Uhr, wirksam wurde, kann angenommen wer-
den, daß keine Minen in die Elbe gelangt sind. Diese 
Beurteilung berücksichtigt folgende Erkenntnisse: 

a) Die bisher gefundenen neun Minen lagen aus-
schließlich in dem der DDR zugewandten Rand-
streifen des südlich der Ortschaft Kapern befind-
lichen Waldstücks und überdies in zwei lediglich 
1 500 m voneinander entfernten Gruppen (5 bzw. 
4) ; es kann deshalb angenommen werden, daß 
Minen nur an bestimmten, eng begrenzten Stel-
len des DDR-Sperrsystems ausgespült und über 
den Metallgitterzaun auf das Bundesgebiet ab-
geschwemmt worden sind. 

b) Zum Zeitpunkt des Hochwassers herrschten im 
Bereich der völlig überfluteten Seege irreguläre, 
wechselnde Strömungsverhältnisse, insbesondere 
ein Rückstau von der Elbe her, so daß von einem 
normalen Wasserfluß in Richtung Gartow (Ent-
fernung vom Grenzgebiet bis nach Gartow: 4 km) 
und von Gartow bis zur Mündung der Seege in 
die Elbe (Entfernung: ca. 7 km) nicht gesprochen 
werden kann. 

Zu Frage B 12: 

Außer der bereits erfolgten Warnung der Bevöl-
kerung durch intensive Öffentlichkeits- und Auf-
klärungsarbeit sind für den Bereich der Elbe und 
ihrer großräumigen Überschwemmungsgebiete keine 
Maßnahmen denkbar, die geeignet wären, jegliche 
Gefahr auszuschließen. Nach den gegenwärtigen 
Erkenntnissen liegt eine Gefährdung aber außerhalb 
des Bereichs der Wahrscheinlichkeit. 
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Anlage 24 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Schlaga (SPD) (Druck-
sache 7/3227 Frage B 13) : 

Wird die Bundesregierung das Ergebnis der staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen wegen Mordversuch an dem CDU- 
Kollegen Walther Leisler Kiep der Öffentlichkeit zugängig ma-
chen, sofern das Land Hessen für diesen Zweck der Bundes-
regierung auf deren Ersuchen, zu dem sie sich im Bundestag be-
reit erklärt hat, die Ermittlungsunterlagen überläßt? 

Wie Ihnen bekannt ist, wird wegen des Anschla-
ges auf den Schatzmeister der CDU Walther Leisler 
Kiep bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main ein 
Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes ge-
gen Unbekannt geführt. Die insoweit zuständige 
Landesjustizverwaltung Hessen hat mir auf erneute 
Anfrage mitgeteilt, daß die Ermittlungen andauern. 
Eine abschließende Entscheidung der Staatsanwalt-
schaft Frankfurt/Main ist in Kürze zu erwarten. Die 
Landesjustizverwaltung Hessen ist bereit, die Bun-
desregierung über das Ermittlungsergebnis und die 
Abschlußverfügung der zuständigen Staatsanwalt-
schaft zu unterrichten. 

Ich werde Ihnen unaufgefordert hiervon zu gege-
bener Zeit Kenntnis geben. 

Anlage 25 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Pfeffermann (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage B 14) : 

Ist die Bundesregierung bereit, darauf hinzuwirken, eine 
Besteuerung der Kraftstoffe nach dem Heizwert einzuführen? 

Der Heizwert von Kraftstoffen ergibt keinen be-
friedigenden Maßstab für die Besteuerung von Kraft-
stoffen nach der Leistung, wie sie Ihnen offenbar 
vorschwebt. Es kommen weitere Faktoren hinzu, z. B. 
der Grad der Mischung des Kraftstoffs mit Luft, der 
Wirkungsgrad des Motors und die für die Fahrlei-
stung relevanten Konstruktionsmerkmale eines Fahr-
zeugs. Danach ist es fraglich, ob eine Kraftstoffbe-
steuerung nach dem Heizwert zweckmäßig wäre. Un-
tersuchungen liegen bisher nicht vor. 

Auch wenn man einer Leistungsbesteuerung nicht 
nähertreten könnte, so würde dies nicht ausschlie-
ßen, für Kraftstoffe, deren Heizwerte erheblich unter 
denen der gebräuchlichen Kraftstoffe liegen, z. B. 
für das in der Vorerprobung als Kraftstoff befind-
liche Methanol, Steuersätze vorzusehen, die den 
höheren Verbrauch zur Erzielung gleicher Leistun-
gen angemessen berücksichtigen. Sollte eine künf-
tige Entwicklung ergeben, daß solche Kraftstoffe ver-
wendet werden, würde die Bundesregierung bestrebt 
sein, dafür adäquate Lösungen zu suchen. 

Ein Blick auf die historische Entwicklung zeigt 
im übrigen, daß es illusorisch wäre, heute noch die 
Kraftstoffleistung abstrakt als Bemessungsgrund-

lage für die Steuersätze einführen zu wollen. In der 
Zeit vor dem Krieg und nach Kriegsende war der 
Dieselkraftstoff ein schwer verwertbares Kuppel-
produkt der Mineralölverarbeitung. Dementspre-
chend wurde er niedrig besteuert. Wie damit ange-
strebt, nahmen die Dieselkraftfahrzeuge stark zu. 
Daraufhin wurde die Dieselkraftstoffsteuer mehr-
mals erhöht, und zwar stärker als die Vergaserkraft-
stoffsteuer. Heute beträgt der Abstand noch 3,5 
Pfennig pro Liter zugunsten des Dieselkraftstoffs. 
Der Heizwert von Dieselkraftstoff entspricht jedoch 
dem von Vergaserkraftstoff. Darüber hinaus ist der 
Wirkungsgrad des Dieselmotors höher als der des 
Vergasermotors. Wollte man diesem Sachverhalt 
entsprechende Leistungssteuersätze anstreben, müßte 
Dieselkraftstoff im Vergleich zu Vergaserkraftstoffen 
höher besteuert werden. Dies ist jedoch keineswegs 
beabsichtigt. 

Aus den genannten Gründen ist die Bundesregie-
rung z. Zt. nicht bereit, Kraftstoffe nach ihrem Heiz-
wert zu besteuern. 

Anlage 26 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Leicht (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Fragen B 15 und 16) : 

Kann die Bundesregierung Auskunft darüber geben, wieviel 
Planstellen für deutsches Personal bei den US-Dienststellen in-
nerhalb des Bundesgebietes derzeit mit US-Zivilangehörigen und 
Touristen aus den USA besetzt sind? 

Wird die Bundesregierung darauf drängen, daß diese Arbeits-
plätze rasch freigemacht und vorschriftsmäßig mit deutschen 
Arbeitskräften besetzt werden? 

Die Bestimmung von Zahl und Art der bei den 
Stationierungsstreitkräften benötigten Arbeitsplätze 
(Planstellen), die Zuweisung dieser Arbeitsplätze 
und die Einstellung von Arbeitnehmern ist nach Ar-
tikel 56 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppen-
statut ausschließlich Sache der Behörden einer 
Truppe bzw. der Behörde eines zivilen Gefolges. 
Die Bundesregierung kann daher — auch nach in-
zwischen erfolgter Rückfrage beim US-Hauptquartier 
— keine Auskunft darüber geben, wie viele Planstel-
len für deutsches Personal bei den US-Dienststellen 
innerhalb des Bundesgebietes derzeit mit US-Zivil

-

angehörigen und Touristen aus den USA besetzt 
sind. Das US-Hauptquartier hat sich jedoch bereit 
erklärt, die hierzu notwendigen Ermittlungen an-
zustellen und dem Bundesministerium der Finanzen 
das Ergebnis möglichst bald mitzuteilen. Ich werde 
Ihnen hiervon Kenntnis geben. 

Wie ich der Beantwortung der Fragen 53 und 54 
des Kollegen Dr. Althammer in der 122. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am 10. Oktober 1974 zu ent-
nehmen bitte, verhandelt die Bundesregierung seit 
Ende 1973 mit dem Hauptquartier der amerikani-
schen Streitkräfte mit dem Ziel, das auch Sie mit 
Ihrer zweiten Frage verfolgen. Die Bundesregierung 
hofft, daß diese Verhandlungen bald mit einem be-
friedigenden Ergebnis abgeschlossen werden kön- 



10426* 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 150. Sitzung. Bonn, Freitag, den 21. Februar 1975 

nen. Sie wird hierbei selbstverständlich darauf drän-
gen wie sie das im übrigen bei allen Entlassungs-
maßnahmen der US-Streitkräfte auch bisher bereits 
getan hat—, daß die von den US-Zivilangehörigen 
besetzten Planstellen für zivile Ortskräfte zugunsten 
der zur Entlassung anstehenden deutschen Arbeit-
nehmer frei gemacht werden. Die US-Streitkräfte ha-
ben sich zunächst lediglich bereit erklärt, bei an-
stehenden Entlassungen der Weiterbeschäftigung 
und Unterbringung der deutschen Arbeitnehmer be-
grenzte Priorität einzuräumen — ggf. auch durch 
Umsetzung auf mit US-Zivilangehörigen besetzte 
Planstellen für zivile Ortskräfte. 

Anlage 27 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Offergeld auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Picard (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Fragen B 17 und 18) : 

Da die schon des öfteren erhobene Forderung auf Steuer-
ermäßigung für Lehrhaushalte wegen des aktuellen Mangels an 
Ausbildungsplätzen, der mit Sicherheit längere Zeit anhalten 
wird, eine erhöhte Bedeutung erfahren hat, frage ich die Bun-
desregierung, ob sie es weiter für vertretbar hält, daß für Haus-
halte, die in der Hauswirtschaft Auszubildende ausbilden, keine 
steuerliche Erleichterung gewährt wird? 

Ist die Bundesregierung nicht der Auffassung, daß durch eine 
entsprechende Steuerermäßigung, wie sie bei Ausbildungsbetrie-
ben im industriellen und handwerklichen Bereich besteht, viele 
Hausfrauen, die die Voraussetzungen erfüllen, eher bereit 
wären, einen Ausbildungsplatz in ihrem Hause zur Verfügung 
zu stellen und läge das nicht im allgemeinen Interesse, da die 
nach der Ausbildung im Haushalt abzulegende Prüfung als 
Hauswirtschafterin eine gute Grundlage für qualifizierte Fach-
berufe darstellt? 

Zu Frage B 13: 

Aufwendungen für hauswirtschaftliche Dienstlei-
stungen gehören ebenso wie andere Aufwendungen 
für den Haushalt zu den nicht abzugsfähigen Aus-
gaben im Sinn des § 12 des Einkommensteuergeset-
zes. Das gilt auch für Aufwendungen für die Aus-
bildung eines hauswirtschaftlichen Lehrlings. Dieser 
erbringt auch im Rahmen eines Lehrverhältnisses 
hauswirtschaftliche Dienstleistungen. 

Aufwendungen der genannten Art können des-
halb nur unter dem Gesichtspunkt der außergewöhn-
lichen Belastung wegen Beschäftigung einer Haus-
gehilfin zu einer Steuerermäßigung nach § 33 a 
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes führen. Nach 
dieser Vorschrift können die Aufwendungen für den 
auszubildenden hauswirtschaftlichen Lehrling bis zu 
1 200 DM im Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte abgezogen werden. Auf besondere Kennt-
nisse im Haushalt kommt es nicht an. 

Zu Frage B 18: 

Die Vergütungen für Lehrlinge in industriellen 
und handwerklichen Betrieben stellen Arbeitslohn 
für gewerbliche Dienstleistungen dar, der als Be-
triebsausgabe den Gewinn des Unternehmens min-
dert. Dieser Sachverhalt ist nicht vergleichbar mit 
der Zahlung von Vergütungen an hauswirtschaft-
liche Lehrlinge im privaten Bereich. Insbesondere 
handelt es sich auch nicht um eine besondere Steu-
erermäßigung für die Ausbildung gewerblicher Lehr-

linge. Unter voller Würdigung der Bedeutung, die 
der Ausbildung hauswirtschaftlicher Lehrlinge zu-
kommt, muß ich an meiner Auffassung festhalten, 
daß sich das von Ihnen angesprochene Problem nicht 
durch eine Änderung einkommensteuerrechtlicher 
Vorschriften lösen läßt. 

Anlage 28 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Krockert (SPD) (Druck-
sache 7/3227 Frage B 19) : 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß eine Anhörung 
des Europäischen Parlaments zu der von der Kommission (Bun-
destags-Drucksache 7/3039) vorgeschlagenen Regelung des Käse-
sorten-Zolltarifs im Sinne der Umrechnungsvorschrift nach reprä-
sentativen Kursen (Verordnung Nr. 129), mit denen vom Grund-
satz der Verwendung der Parität abgewichen werden darf, der 
im Anhang zu der späteren Verordnung Nr. 950/68 mit der Fest-
legung der anzuwendenden Rechnungseinheit auf den Wert von 
acht Zehntel, acht Hundertstel, acht Tausendstel, sechs Zehn-
tausendstel, sieben Hunderttausendstel, acht Zehnmillionstel 
und acht Hundertmillionstel Gramm Feingold aufgestellt wurde, 
eine ausreichende Grundlage für eine Ratsentscheidung mit bin-
dender Kraft für die Bundesrepublik Deutschland darstellt, ohne 
daß eine Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses für 
erforderlich gehalten wurde? 

Eine Anhörung des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses ist in dem von Ihnen angesprochenen Fall 
nach Art. 43 Abs. 2 Unterabsatz 3 EWG-Vertrag 
nicht vorgeschrieben. Von der Möglichkeit einer 
fakultativen Anhörung haben Kommission und Rat 
nicht Gebrauch gemacht. 

Grundsätzlich tritt die Bundesregierung für eine 
weitgehende Einschaltung des WSA ein. Von diesem 
Grundsatz sollte nur abgewichen werden, wenn es 
nach der politischen, wirtschaftlichen oder sozialen 
Tragweite der fraglichen Angelegenheit vertretbar 
ist. 

Im vorliegenden Fall wird durch die Umrechnung 
mit dem repräsentativen Umrechnungskurs ein höhe-
rer spezifischer Zoll anwendbar. Auf diese Weise 
wird die Einfuhr von Käse aus Drittländern nach 
Italien erschwert, die durch den bisherigen Um-
rechnungskurs begünstigt ist und insbesondere fran-
zösische Produkte verdrängt hat. Die vorgesehene 
Regelung ist auch für die Bundesrepublik vorteilhaft, 
im ganzen aber von geringerer wirtschaftlicher Be-
deutung. 

Im übrigen verweist die Bundesregierung darauf, 
daß der WSA das Recht hat, sich von sich aus mit 
einem Vorschlag der Kommission zu befassen. Ent-
sprechend der Erklärung der Pariser Gipfelkonferenz 
vom 19./20. 10. 1972 (Ziff. 15) ist dieses Recht in 
Art. 20 der Geschäftsordnung des WSA vom 13. 6. 
1974 (Amtsblatt L Nr. 228) festgelegt worden. 

Anlage 29 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Offergeld auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Vogt (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage B 20) : 
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Sieht die Bundesregierung eine Moglichkeil, die Befreiung von 
der Kraftfahrzeugsteuer für landwirtschaftlich genutzte Fahr-
zeuge so auszudehnen, daß sie auch dann noch wirksam ist, 
wenn diese Fahrzeuge regelmäßig aber unentgeltlich caritativen 
Zwecken zur Verfügung gestellt werden? 

Das Halten von Fahrzeugen für gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke ist nicht von der 
Kraftfahrzeugsteuer befreit. Im Hinblick auf die 
kaum übersehbaren Auswirkungen einer derartigen 
allgemeinen Befreiung ist die Einführung einer der-
artigen Befreiungsvorschrift auch nicht vorgesehen, 
dies in Übereinstimmung mit den Ländern, denen 
die Kraftfahrzeugsteuer in voller Höhe zufließt. Der 
Einsatz von steuerbefreiten landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen für caritative Zwecke ist daher ohne 
Verlust der Steuerbefreiung gesetzlich nicht mög-
lich. Die Entscheidung darüber, ob im Einzelfall durch 
eine Billigkeitsmaßnahme geholfen werden kann, 
steht ausschließlich den Ländern zu. Falls Sie einen 
solchen Einzelfall im Auge haben, bin ich gern be-
reit, die zuständige oberste Landesfinanzbehörde um 
eine Stellungnahme zu bitten. Dazu benötige ich 
dann allerdings nähere Angaben. 

Anlage 30 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Offergeld auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten van Delden (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3227 Fragen B 21 und 22) : 

Wie steht die Bundesregierung zu dem Problem, das sich bei 
Investitionen daraus ergibt, daß beispielsweise eine Firma X 
eine Maschine bekommt, die auf Grund der zurückliegenden Be-
stellung noch der Investitionssteuer von 11 % unterliegt, wäh-
rend die Firma Y zur gleichen Zeit die gleiche Maschine mit 
Investitionszulage bezieht, wodurch sich eine Preis-, Liquiditäts-  
und Abschreibungsdifferenz und damit eine Wettbewerbsver-
zerrung von 18,5 % ergibt? 

Wäre es infolgedessen nicht erwägenswert, das Investitions-
steuergesetz rückwirkend zum 1. Dezember 1974 (dem Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Investitionszulagengesetzes) aufzuheben 
und bis zum Inkraftsetzen eines dazu notwendigen Änderungs-
gesetzes die Investitionssteuer entsprechend zu stunden, wobei 
auch dann immer noch eine Differenz von 7,5 % bei dem unter 
Frage 21 genannten Beispiel bleibt? 

Der Gesetzgeber hat in § 30 Abs. 9 des Umsatz-
steuergesetzes 1973 die Erhebung der Investitions-
steuer für Wirtschaftsgüter, die der Unternehmer 
während der Geltungsdauer der Steuer bestellt hat 
bzw. mit deren Herstellung er in diesem Zeitraum 
begonnen hat, ausdrücklich angeordnet. Er wollte 
damit sicherstellen, daß die Unternehmer mit einer 
späteren Aufhebung der Steuer nicht rechnen konn-
ten und deshalb die gewünschte Zurückhaltung bei 
der Bestellung bzw. Herstellung von Investitionen 
üben würden. Eine andere Regelung wie z. B. die 
von Ihnen zur Diskussion gestellte rückwirkende 
Aufhebung der Steuer zum 1. Dezember 1974 — 
hätte den Erfolg etwa erforderlich werdender künf-
tiger steuerlicher Konjunkturmaßnahmen dieser Art 
von vornherein in Frage gestellt. 

Ein Unternehmer, der in der Zeit vom 9. Mai bis 
30. November 1973 ein Anlagegut bestellt bzw. mit 
dessen Herstellung begonnen hat, kann sich nicht 
gegenüber anderen Unternehmern benachteiligt füh-

len. Er hat einen Kostennachteil in Höhe der In-
vestitionssteuer bewußt in Kauf genommen. 

Die Bundesregierung sieht daher keinen Anlaß, 
dem Gesetzgeber eine rückwirkende Aufhebung der 
Investitionssteuer, die eine Änderung des Umsatz-
steuergesetzes erfordern würde, vorzuschlagen. 

Anlage 31 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
lichen Fragen des  Abgeordneten Zeyer (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Fragen B 23 und 24) : 

Welche Maßnahmen bzw. Projekte werden nach dem Programm 
der Bundesregierung über zusätzliche Bundesausgaben zur Förde

-

rung der Konjunktur (I 6 Abs. 2 StWG) vom 12. Dezember 1974 
Drucksache 7/2978 — im Saarland ausgeführt oder gefördert? 

In welcher Höhe werden hierfür Mittel aus den Geschäftsbe-
reichen der einzelnen Bundesminister eingesetzt? 

Anders als mit den beiden Sonderprogrammen 
vom Frühjahr und Herbst 1974, mit denen die Be-
schäftigung in bestimmten Gebieten gefördert wer-
den sollte, dient das Programm vom 12. Dezember 
1974 der Belebung der allgemeinen Wirtschaftstätig-
keit. Das Programm ist nicht regional ausgerichtet. 
Die Verteilung der Mittel nach Ländern liegt daher 
nur teilweise fest; sie kann insgesamt nur geschätzt 
werden. Danach ist damit zu rechnen, daß von den 
zusätzlichen Investitionsausgaben des Bundes in 
Höhe von 1 130 Millionen DM rd. 50 Millionen DM 
auf das Saarland entfallen. 

Welcher Anteil von den für arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen vorgesehenen 600 Millionen DM in das 
Saarland fließen wird, läßt sich gegenwärtig nicht 
übersehen. 

Von den für das Saarland vorgesehenen zusätz-
lichen Investitionsausgaben des Bundes in Höhe 
von 50 Millionen DM entfallen im einzelnen auf 

— einmalige Sonderhilfen für Investitionen im 
Steinkohlenbergbau (Einzelplan 09) 

15 Millionen DM 

— Deutsche Bundesbahn (Einzelplan 12) 
24 Millionen DM 

— Bundesfernstraßen (Einzelplan 12) 
5 Millionen DM 

— Sonstiges 	 6 Millionen DM 

Anlage 32 

Antwort 

des Parl. Staatsekretärs Haehser auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (München) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/3227 Frage B 25): 
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We lche Werbeagentur hat  in welcher 1-lohe einen Betrag für 
die Betreuung der in meiner schriftlichen Anfrage zur Frage-
stunde am 22./23. Januar 1975, Teil B, Nr. 16 der Bundestags

-

Drucksache 7/3089, erwähnten Beilage „Der Zoll informiert" 
erhalten? 

Mit der Betreuung der Werbebeilage „Der Zoll 
informiert" ist die Werbeagentur Noris GmbH in 
Nürnberg   wie sich schon aus dem Impressum der 
Beilage ergibt beauftragt worden. Die Agentur hat 
dafür DM 97 818,38 an Provision erhalten. Gleich-
zeitig mußte sie die ihr von den Verlagen gewähr-
ten Rabatte und Provisionen in Höhe von DM 
51 715,33 vertragsgemäß an das Bundesministerium 
der Finanzen abführen. 

Anlage 33 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Prassler (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3227 Frage B 26) : 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß der nach § 8 
Hinterlegungsordnung zu zahlende Zinssatz eins vom Tausend 
monatlich noch zeitgemäß ist, und ist sie gegebenenfalls bereit, 
durch eine Gesetzesänderung Abhilfe zu schaffen? 

Kraft Gesetzes gehen gesetzliche Zahlungsmittel 
mit der Wirksamkeit der Hinterlegung in das Eigen

-turn  des Landes über, bei dem das Geld hinterlegt 
ist, vgl. § 7 Abs. 1 HinterlO. Der hinterlegte Geld-
betrag wird nicht unverändert aufbewahrt, sondern 
durch die Hinterlegungskasse sofort wieder dem 
Verkehr zugeführt. § 7 Abs. 1 HinterlO will verhin-
dern, daß hinterlegte Zahlungsmittel auf lange Sicht 
dem Geldmarkt entzogen werden. 

Als Gegenleistung zahlen die Länder nach Maß-
gabe des § 8 HinterlO Zinsen, deren Höhe eins vom 
Tausend monatlich ( = 1,2 % p. a.) beträgt. Dieser 
Zinsfuß gilt seit dem 1. Juli 1956 und geht auf inhalt-
lich Bleichlautende Gesetze der Länder zurück. 

Es unterliegt keinen Zweifeln, daß der im § 8 Nr. 2 
HinterlO bestimmte Zinssatz unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten einem Vergleich mit den im Kredit-
geschäft üblicherweise gezahlten Haben- und Soll-
zinsen nicht standhält und unangemessen niedrig 
erscheint. Ein derartiger Vergleich läßt sich aber 
nicht anstellen: Aus § 24 HinterlO folgt, daß für 
Geld, das in das Eigentum der Länder übergeht, 
keine Gerichtsgebühr für die Hinterlegung anfällt. 
Das Land findet seine Entschädigung hier in der Zu-
führung barer Geldmittel zu einem günstigen Zins-
satz (Amtl. Begründung zu § 24). Damit stellt sich die 
Differenz zwischen den nach § 8 HinterlO zu entrich-
tenden und den allgemein im Kreditverkehr gezahl-
ten Zinsen als eine Art Gebühr für die gerichtliche 
Inanspruchnahme dar. Da die Länder durch die Be-
sorgung des Hinterlegungswesens Aufgaben über-
nehmen, deren Erfüllung mit erheblichen Unkosten 
verknüpft ist, erscheint die Regelung nicht unbillig. 

Das schließt nicht aus, die Höhe des Zinssatzes zu 
überprüfen oder andere Maßnahmen vorzusehen, die 
den Interessen der Hinterlegungsbeteiligten und den 
fiskalischen Notwendigkeiten der Länder genügen. 

Ich halte es für not wendig, die Länder bei diesen 
Überlegungen zu beteiligen und bin bereit, wegen 
dieser Frage mit den Ländern Verbindung aufzu-
nehmen. 

Anlage 34 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Offergeld auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Prassler (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3227 Frage B 27) : 

Hält die Bundesregierung an ihrer Absicht fest, bei der Kraft-
fahrzeugsteuer die Diskriminierung der Zivilbeschädigten gegen-
über den Kriegsbeschädigten im Sinne einer Gleichstellung bei-
der Gruppen zu beseitigen, und wird die Bundesregierung diese 
Absicht auch außerhalb der zurückgestellten Kraftfahrzeug-
steuerreform in absehbarer Zeit verwirklichen? 

Wie Ihnen bekannt ist, strebt die Bundesregierung 
im Entwurf eines Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1975 
an, die Kriegs- und die Zivilgeschädigten grundsätz-
lich gleichzubehandeln. 

Dieses Reformgesetz muß vorerst zurückgestellt 
werden, um bei der gegenwärtigen Konjunkturlage 
eine zusätzliche Beunruhigung des Automobilmark-
tes zu vermeiden. Die Reform wird nicht aufgegeben, 
es soll nur ein günstigerer Zeitpunkt abgewartet 
werden. Da die Kraftfahrzeugsteuerreform in abseh-
barer Zeit verwirklicht werden soll, beabsichtigt die 
Bundesregierung nicht, einzelne Teile dieser Reform 
vorzuziehen. 

Anlage 35 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftlichen 
Fragen der Abgeordneten Frau Dr. Walz (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Fragen B 28 und 29) : 

Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung über die 
Energieversorgung von Ballungszentren durch Kernkraftwerke, 
und wie gedenkt sie in diesem Zusammenhang insbesondere das 
Genehmigungsverfahren zu gestalten? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Möglichkeit, durch den 
Einsatz der Kernkraftwerke sowohl die Elektrizität als auch die 
Wärmeversorgung von Ballungszentren zu gewährleisten, und 
in welchem Umfange kann durch Wärmekraftkoppelung eine um-
weltfreundliche und sichere Energieversorgung sichergestellt 
werden? 

Zu Frage B 28:  
An der Elektrizitätsversorgung der Ballungszen-

tren werden Kernkraftwerke in den kommenden 
Jahren einen immer größeren Anteil haben. Heute 
schon werden die Ballungsräume Hamburg, Rhein/ 
Main und Stuttgart durch die Kernkraftwerke Stade, 
Biblis und Obrigheim mitversorgt. Bis 1980 werden 
alle Ballungszentren, ausgenommen Bremen, Saar-
land und Berlin (West), einen erheblichen Teil ihres 
Stromes aus neu in Betrieb kommenden Kernkraft-
werken günstig beziehen können. 

Da alle diese Ballungszentren von außerhalb lie-
genden Kernkraftwerken versorgt werden können, 
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stellt sich die Frage der besonderen Anforderungen 
an Genehmigungsverfahren in diesem Zusammen-
hang nicht. 

Zu Frage B 29: 

Die Wärmeversorgung der Ballungszentren eben-
falls aus Kernkraftwerken zu ermöglichen, ist eine 
Hoffnung der Zukunft. Fernwärmeversorgung ist 
umweltfreundlich. Sie könnte um so billiger sein, je 
eher es zu großen Versorgungsdichten kommt und 
je näher die Kernkraft an die Ballungszentren her-
anzurücken vermag. Dies ist jedoch ein Sicherheits-
problem. 

Hohe Versorgungsdichten sind nur durch den kost-
spieligen Ausbau der Wärmeverteilungsnetze zu er-
zielen. Da der Ferntransport der Wärme teuer ist, 
werden verbrauchsnahe Standorte zu erwägen sein, 
sobald mit der Genehmigung und Errichtung des im 
Chemiewerk Ludwigshafen der BASF geplanten 
Kernkraftwerks der Durchbruch erreicht ist, und die-
ses Kernkraftwerk sich im Betrieb bewährt. Der in-
zwischen fortschreitende Ausbau der städtischen 
Wärmeverteilungsnetze wird es im nächsten Jahr-
zehnt lohnend werden lassen, die Wärmeeinspeisung 
aus den konventionellen Heizkraftwerken durch die 
dann billigere Einspeisung aus Kernkraft abzulösen. 
Wie rasch diese Entwicklung sich in allen Ballungs-
zentren vollziehen wird, läßt sich noch nicht voraus-
sagen. 

Anlage 36 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Burger (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/3227 Frage B 30) : 

Wurde beim Gipfeltreffen des französischen und deutschen 
Regierungschefs von diesen oder den teilnehmenden Fachmini-
stern das umstrittene Problem der Ansiedlung eines Bleiwerkes 
in Marckolsheim und die Bestrebungen um eine gemeinsame Pla-
nung im Oberrheingebiet angesprochen oder behandelt? 

Industrieansiedlungen auf der französischen Seite 
des Oberrheins sind in letzter Zeit vor allem im 
Hinblick auf Umweltschutzprobleme in der Öffent-
lichkeit diskutiert worden, die sie — bedingt durch 
die geographisch-klimatischen Verhältnisse in die-
sem Gebiet — auf deutscher Seite hervorrufen. Die 
Bundesregierung hält es für zweckmäßig, die damit 
verbundenen Fragen, die in die sachliche Zuständig-
keit des Bundesministers des Innern fallen, zunächst 
im Rahmen der geplanten deutsch-französisch-
schweizerischen Regierungskommission auf Exper-
tenebene zu behandeln, bevor sie Gegenstand von 
Ministergesprächen werden. Anläßlich der deutsch-
französischen Konsultationen am 3./4. Februar 1975 
in Paris waren Probleme des deutsch-französischen 
Grenzraums Ausgangspunkt für Gespräche über 
eine verstärkte industriepolitische Zusammenarbeit 
zwischen Bundesminister Dr. Friderichs und dem 
französischen Minister d'Ornano. Fragen des Um-

weltschutzes und der regionalen Wirtschaftspolitik 
sind in diesem Zusammenhang nicht behandelt wor-
den. 

Anlage 37 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Köhler (Wolfs-
burg) (CDU/CSU) (Drucksache 7/3227 Frage B 31) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung unter Berücksichtigung der 
vom Bundesamt für Bodenforschung ermittelten Untersuchungs-
ergebnisse die Abbauwürdigkeit der Ölschiefervorkommen im 
Raum Braunschweig /Wolfsburg zwischen Beienrode und Schan-
delah, und plant sie in näherer Zukunft den Abbau und eine 
wirtschaftliche Nutzung? 

Ölschiefervorkommen im Raum Braunschweig/ 
Wolfsburg zwischen Beienrode und Schandelah be-
laufen sich auf etwa 2 Mrd. t, mit einem — theore-
tisch — ausbringbaren Ölgehalt von 50-60 kg 
Schieferöl pro Tonne Gestein. Die nach derzeitigen 
Schätzungen gewinnbaren Ölmengen würden dem-
nach etwa 100 Millionen t betragen, was etwa der 
Rohölimportmenge eines Jahres entspricht. Die 
Schürfrechte für diese Ölschiefervorkommen lie-
gen bei den Braunschweigischen Kohlen-Bergwer-
ken. 

Die Bundesregierung betrachtet die Ölschiefer-
vorkommen als Bestandteil der heimischen Ener-
giereserven. Eine Ausbeute kann allerdings für die 
nähere Zukunft noch nicht in Betracht gezogen 
werden, da die Technologie für einen wirtschaft-
lichen Abbau und eine wirtschaftliche Verwertung 
noch fortentwickelt und erprobt werden muß. 

Anlage 38 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3227 Frage B 32) : 

Welche Gegenmaßnahmen gedenkt die Bundesregierung zu-
sammen mit oder auch ohne die Europäischen Gemeinschaften 
gegenüber dem von den USA eingeleiteten Normenkrieg zu 
unternehmen, wie er in der FAZ vom 11. Februar 1975 be-
schrieben wird und von dem große Nachteile für die deutschen 
Verbraucher von Produkten amerikanischer Firmen in Deutsch-
land und auch für deutsche Exporteure nach den USA zu er-
warten sind? 

Auf Ihre Frage, welche Gegenmaßnahmen die 
Bundesregierung zusammen mit oder auch ohne die 
Europäischen Gemeinschaften gegenüber den USA 
hinsichtlich der Einführung einer neuen Norm für 
metrische Verbindungselemente (Schrauben, Mut-
tern) in die Wege leitet, kann ich Ihnen folgendes 
mitteilen: 

In seiner Sitzung am 7./8. November 1974 in Bonn 
hat der deutsch-britisch-französische Ausschuß zur 
Förderung der Harmonisierung der Normen be-
schlossen, daß in den drei Ländern gemeinsame und 
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gleichartige Kontakte mit den zuständigen Indu-
strieverbänden aufgenommen werden, um anläßlich 
bevorstehender Verhandlungen der europäischen 
Industrieverbände mit dem zuständigen amerikani-
schen Industrieverband eine einheitliche Haltung 
zur Beibehaltung des bestehenden ISO-Systems 
durchzusetzen. Die Industrieverhandlungen zwi-
schen den wichtigsten europäischen Industriever-
bänden und dem zuständigen amerikanischen Ver-
band haben noch nicht stattgefunden. Die Koordi-
nation zwischen den zuständigen Ministerien der 
drei Länder und ihren betroffenen Industrieverbän-
den ist gleichartig in den drei Ländern im Gange. 

Darüber hinaus hat der Bundesminister für Wirt-
schaft den Bundesminister der Verteidigung auf die 
Gefahren aufmerksam gemacht, die sich für die 
Logistik der NATO aus einer unterschiedlichen 
Einrichtung für Verbindungselemente ergeben kön-
nen mit dem Ziel, die Frage in dem zuständigen 
NATO-Wirtschaftsausschuß anzusprechen. Der Bun-
desminister für Wirtschaft hat zudem die EWG-
Kommission auf die Handelshemmnisse aufmerksam 
gemacht, die durch die neuen amerikanischen Nor-
men für Verbindungselemente entstehen können. 
Der Ausschuß des Rates nach Art. 113 des EWG- 
Vertrags hat auf Antrag der Bundesregierung be-
schlossen, bei der US-Regierung eine scharfe Vor-
stellung zu erheben und sich vorzubehalten, eine 
Einfügung der US-Praxis in die Gatt-Liste der nicht-
tariflichen Handelshemmnisse zu veranlassen. Letzt-
lich hat der Bundesminister für Wirtschaft das Aus-
wärtige Amt gebeten, die oben dargestellten Maß-
nahmen auf diplomatischem Weg zu unterstützen. 

Anlage 39 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Röhner (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/3227 Frage B 33) : 

Wie hoch ist der volkswirtschaftliche Verlust zu veranschlagen, 
der durch die Verdoppelung der durch Streiks verlorenen Ar-
beitstage auf mehr als eine Million DM insbesondere im öffent-
lichen Dienst und in der Metallindustrie 1974 entstanden ist? 

Der volkswirtschaftliche Verlust — also die ent-
gangene Wertschöpfung — aufgrund streikbedingter 
Arbeitsausfälle läßt sich zahlenmäßig nicht ermit-
teln. Hierzu wäre notwendig, daß alle übrigen Be-
stimmungsgründe für die Wirtschaftsentwicklung 
unter „Status-quo-Bedingungen" geschätzt würden. 
Dies ist insbesondere für ein Jahr konjunktureller 
Abschwächung wie 1974 nicht möglich. Denn ein-
mal läßt sich nicht feststellen, inwieweit auf Streiks 
zurückzuführende Produktionsausfälle später durch 
Überstunden u. ä. wieder ausgeglichen worden sind. 
Zum anderen dürften Streiks in einer Phase zurück-
gehenden Auftragseingangs und dadurch zunehmen-
der Kurzarbeit gerade in der Metallindustrie 1974 
allenfalls teilweise zu einem tatsächlichen Produk-
tionsausfall, sondern eher zu zeitlichen Produktions-
verschiebungen geführt haben. Insgesamt wird da-
her die im internationalen Vergleich ohnehin sehr  

niedrige Zahl von Streiktagen in der Bundesrepu-
blik 1974 die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung 
kaum wesentlich vermindert haben. Im übrigen war 
der Anteil der 1974 durch Streiks ausgefallenen Ar-
beitsstunden am gesamten Arbeitsvolumen so gering, 
daß selbst bei sehr ungünstigen Annahmen der mög-
liche Produktionsausfall im Unsicherheitsbereich je-
der Sozialproduktsberechnung für die Vergangen-
heit liegen dürfte. 

Anlage 40 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Holtz (SPD) (Druck-
sache 7/3227 Frage B 34) : 

Sieht die Bundesregierung die Möglichkeit, bei geplanten Be-
triebsschließungen eine Art Vorkaufsrecht für Betriebsmitglieder 
einzuführen? 

Es erscheint zweifelhaft, ob in den von Ihnen er-
wähnten Fällen ein Bedürfnis für die Einräumung 
eines Vorkaufs- oder eines sonstigen Kaufrechtes 
besteht. Bisher sind an die Bundesregierung keine 
Fälle herangetragen worden, in denen kaufwilligen 
und zahlungsfähigen Betriebsangehörigen der Kauf 
ihres von der Stillegung bedrohten Betriebes abge-
schlagen wurde. Für den Fall geplanter Betriebsstill-
legungen sieht im übrigen das Betriebsverfassungs-
recht Verhandlungen über einen Interessenausgleich 
und erforderlichenfalls einen Sozialplan vor. Diese 
Regelung ist flexibel und hat sich bisher bewährt. 
Ein echtes Vorkaufsrecht dürfte deswegen nicht in 
Frage kommen, weil die Ausübung eines Vorkaufs-
rechtes den Kauf durch einen Dritten voraussetzt. 
Findet sich ein Käufer für den von der Stillegung 
bedrohten Betrieb, so tritt dieser in die Rechte und 
Pflichten aus den bestehenden Arbeitsverhältnissen 
ein (§ 613 a BGB). 

Die Bundesregierung hat daher die Frage bisher 
nicht geprüft. 

Bei einer Prüfung wäre zu unterscheiden, ob mit 
der geplanten Betriebsschließung die Schließung des 
Unternehmens verbunden ist oder ob es sich nur um 
die Schließung eines von mehreren Betrieben des-
selben Unternehmens handelt. 

Im ersten Fall wird die Betriebsschließung i. d. R. 
mit einem Konkurs oder Vergleich in Zusammen-
hang stehen. Die Einräumung eines Vorkaufsrechts 
wäre also gegen die Gesichtspunkte des Gläubiger-
schutzes abzuwägen, wie sie im Konkurs- und Ver-
gleichsrecht Ausdruck gefunden haben. Insbesondere 
ein Recht zum Kauf, das nicht durch den Kauf eines 
Dritten bedingt ist, dürfte wegen der Bewertung des 
Betriebes mit rechtstechnischen Schwierigkeiten ver-
bunden sein. 

Im zweiten Fall stellen sich zwar Probleme des 
Gläubigerschutzes erst in zweiter Linie, da das Un-
ternehmen weiterhin haftet. Jedoch wäre unter Ge-
sichtspunkten der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) und 
des Eigentumsschutzes (Art.  14 GG) zu prüfen, ob es 
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verfassungsrechtlich unbedenklich ist, durch gesetz-
liche Vorschrift eine zeitweilige Stillegung oder die 
Verlagerung eines Betriebes durch ein Unternehmen 
zu verhindern und ihm aufzuerlegen, möglicher-
weise sich selbst Konkurrenz zu schaffen. 

Anlage 41 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Spranger (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3227 Fragen B 35 und 36) : 

Bis zu welcher Wohnfläche werden zur Zeit Neubauten in der 
Land- und Forstwirtschaft gefördert, und wo wird künftig die bei 
der Förderung zulässige Wohnflächenbegrenzung bei land- und 
forstwirtschaftlichen Neubauten liegen? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß es bei land-
wirtschaftlichen Betrieben bis zu 10 ha zu sozialen Härten kom-
men kann, wenn nach der jetzigen Alterskassenregelung kein 
Altersgeld ohne vorherige Abgabe an einen Betriebsführer ge-
zahlt wird, und welche Möglichkeiten bestehen zu einem Neben-
verdienst bei solchen Landwirten nach Vollendung des 65. Le-
bensjahres? 

Zu Frage B 35: 

Nach Nr. 13.2.1. der im Rahmenplan 1975 gel-
tenden Grundsätze zur Förderung der einzelbetrieb-
lichen Investitionen in der Landwirtschaft und der 
ländlichen Siedlung ist § 39 Abs. 1 bis 4 des II. Woh-
nungsbaugesetzes zur Berechnung der zulässigen 
Wohnfläche entsprechend anwendbar. Das bedeutet, 
daß von der normalen Flächenbegrenzung von 
130 qm ohne Altenteilerwohnung und von 180 qm 
mit Altenteilerwohnung (Absätze 1 und 2 des § 39) 
abgewichen werden kann, wenn die familiären Ver-
hältnisse dies erfordern (Absätze 3 und 4 des § 39), 
während bis zum 31. Dezember 1974 lediglich die 
vorerwähnten normalen Flächenbegrenzungen ohne 
Möglichkeit der Überschreitung anzuwenden waren. 
Die neue und auch die alte Regelung gilt sowohl 
für den Kauf und Neubau als auch für An-, Aus- 
und Umbau sowie Aufstockung von landwirtschaft-
lichen Wohnhäusern (-teilen). 

Zu Frage B 36: 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die 
Abgabevorschriften des Gesetzes über eine Alters-
hilfe für Landwirte auch bei Bewirtschaftern von 
Kleinbetrieben nicht zu sozialen Härten führen. Die 
Leistungsvorschriften des Altershilfegesetzes kön-
nen nämlich nicht nur durch Unternehmensabgabe, 
sondern auch durch Erstaufforstung landwirtschaft-
licher Nutzflächen oder durch Erteilung einer Er-
mächtigung an eine nach Landesrecht bestimmte 
Stelle zu Landverkauf und Landverpachtung er-
füllt werden. 

Für hauptberufliche Bewirtschafter kleinerer Be-
triebe wurde zur Absicherung im Alter neben dem 
Altersgeld die Landabgaberente geschaffen. Sofern 
kein Betriebsnachfolger vorhanden sein sollte, kann 
daher bei strukturverbessernder Abgabe der zum 
Unternehmen gehörenden Flächen Landabgaberente 
in Anspruch genommen werden. 

Altersgeldempfänger können neben dem Alters-
geldbezug landwirtschaftliche Nutzflächen weiter 
bewirtschaften, deren Einheitswert oder Arbeits-
bedarf ein Viertel der durch die landwirtschaftliche 
Alterskasse festgesetzten Mindestbetriebsgröße 
nicht überschreitet. Im Bundesdurchschnitt liegt 
der zur Weiterbewirtschaftung zulässige Rückbe-
halt bei ca. 1 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche. 
Da die Mindesbetriebsgrößen die örtlichen Verhält-
nisse berücksichtigen, sind im Einzelfall Abweichun-
gen möglich. 

Außerlandwirtschaftliche Einkünfte berühren den 
Altersgeldbezug nicht. Ausnahmen hiervon beste-
hen lediglich im Rahmen der Vorschriften über die 
teilweise Anrechnung anderer Leistungen der so-
zialen Sicherung. 

Anlage 42 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Eigen (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage B 37) : 

Wie will die Bundesregierung verhindern, daß die französische 
Regierung Beihilfen für die Landwirte der Region zwei des Berg-
bauernprogramms vornimmt und damit die EG-Bestimmungen für 
das Förderungsprogramm „der Landwirtschaft in von der Natur 
aus benachteiligten Gebieten" unterläuft? 

Am 13. Februar 1975 hat der Rat der Europäischen 
Gemeinschaften das Gemeinschaftsverzeichnis be-
nachteiligter landwirtschaftlicher Gebiete im Sinne 
der vom Rat am 21. Januar 1974 angenommenen 
Richtlinie über die Landwirtschaft in Berggebieten 
und in bestimmten benachteiligten Gebieten verab-
schiedet. 

Danach hat Frankreich 3,3 Millionen ha landwirt-
schaftlicher Nutzfläche (LN) angegeben. Es ist vorge-
sehen, daß dafür 60,9 Millionen RE aufgewendet 
werden. 

Ob Frankreich noch weitere benachteiligte Ge-
biete anmelden wird, ist nicht bekannt. Gebiets-
erweiterungen, die eine Ausdehnung von mehr als 
0,5 % der LN des Mitgliedstaates ausmachen, müs-
sen vom Rat genehmigt werden. 

Anlage 43 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Müller (Mülheim) 
(SPD) (Drucksache 7/3227 Frage B 38) : 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß ihr Gesetzentwurf 
über die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffent-
lichen Personenverkehr (UnBefG) in der Fassung der Bundes-
rats-Drucksache 736/74 außer den im § 1 geforderten Voraus-
setzungen die Gewährung des Berechtigungsnachweises nicht 
mehr von einer bestimmten Einkommensgrenze abhängig macht, 
und tritt insofern gegenüber dem bis jetzt geltenden Recht eine 
wesentliche Änderung ein? 
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Es ist zutreffend, daß nach dem von der Bundes-
regierung vorgelegten Entwurf eines Gesetzes über 
die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter 
im öffentlichen Personenverkehr (UnBefG) die Frei-
fahrtvergünstigung für Schwerbehinderte im Nah-
verkehr nicht mehr von den wirtschaftlichen Ver-
hältnissen der Schwerbehinderten abhängig sein 
soll. Insoweit würde eine wesentliche Änderung 
gegenüber dem geltenden Recht eintreten. 

Anlage 44 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Lutz (SPD) (Druck-
sache 7/3227 Fragen B 39 und 40) : 

Wie hoch ist gegenwärtig die Zahl der Arbeitsrichter und die 
Zahl der bei Arbeitsgerichten anhängigen Prozesse in den ein-
zelnen Bundesländern? 

Welche Erkenntnisse besitzt die Bundesregierung darüber, ob 
und inwieweit sich die gegenwärtige Arbeitsmarktsituation auf 
die Zahl und Dauer der arbeitsrechtlichen Streitfälle in der 
Bundesrepublik Deutschland auswirkt, insbesondere auch, ob sich 
der durchschnittliche Zeitabstand zwischen Klageerhebung und 
Rechtskraft des Urteils verlängert hat? 

Zu Frage B 39: 

Die Zahl der Berufsrichter in den einzelnen Bun-
desländern beträgt gegenwärtig: 

Baden-Württemberg: 
Arbeitsgerichte 	 50 
Landesarbeitsgericht 	8 

Bayern: 
Arbeitsgerichte 	 55 
Landesarbeitsgericht 	9 

Berlin: 
Arbeitsgericht 	 35 
Landesarbeitsgericht 	8 

Bremen: 
Arbeitsgericht 	 9 
Landesarbeitsgericht 	3 

Hamburg: 
Arbeitsgericht 	 18 
Landesarbeitsgericht 	5 

Hessen: 
Arbeitsgerichte 	 43 
Landesarbeitsgericht 	8 

Niedersachsen: 

Arbeitsgerichte 	 28 
Landesarbeitsgericht 	7 

Nordrhein-Westfalen: 
Arbeitsgerichte 	 105 
Landesarbeitsgericht 	24 

Rheinland-Pfalz: 
Arbeitsgerichte 	 15 
Landesarbeitsgericht 	9 

Saarland: 
Arbeitsgerichte 	 8 
Landesarbeitsgericht 	2  

Schleswig-Holstein: 
Arbeitsgerichte 	 15 
Landesarbeitsgericht 	4 

Die Zahl der am 1. Januar 1975 anhängigen Ver-
fahren (ohne Arreste, einstweilige Verfügungen, 
Mahnverfahren und Beschwerdeverfahren nach 
§§ 78, 83 Abs. 4 des Arbeitsgerichtsgesetzes) betrug 
in den einzelnen Bundesländern (in Klammern die 
Zahlen der anhängigen Verfahren am 1. Januar 
1974) : 

Baden-Württemberg 

Arbeitsgerichte: 

Urteilsverfahren 	8 645 	(6 942) 
Beschlußverfahren 	244 	(188) 

Landesarbeitsgericht: 

Urteilsverfahren 	522 	(379) 
Beschlußverfahren 	46 	(54) 

Bayern 

Arbeitsgerichte: 
Urteilsverfahren 	12 739 	(11 258) 
Beschlußverfahren 	69 	(57) 

Landesarbeitsgericht: 
Urteilsverfahren 	778 	(559) 
Beschlußverfahren 	61 	(50) 

Berlin 

Arbeitsgericht: 

Urteilsverfahren 	6 332 	(4 979) 
Beschlußverfahren 	69 	(57) 

Landesarbeitsgericht: 

Urteilsverfahren 	313 	(225) 
Beschlußverfahren 	24 	(16) 

Bremen 

Arbeitsgericht: 
Urteilsverfahren 	1 845 	(1 492) 
Beschlußverfahren 	18 	(9) 

Landesarbeitsgericht: 
Urteilsverfahren 	146 	(107) 
Beschlußverfahren 	8 	(34) 

Hamburg 

Arbeitsgericht: 

Urteilsverfahren 	4 548 	(3 918) 
Beschlußverfahren 	84 	(82) 

Landesarbeitsgericht: 
Urteilsverfahren 	247 	(274) 
Beschlußverfahren 	19 	(19) 

Hessen 

Arbeitsgerichte: 

Urteilsverfahren 	18 717 	(15 819) 
Beschlußverfahren 	55 	(86) 

Landesarbeitsgericht: 
Urteilsverfahren 	710 	(446) 
Beschlußverfahren 	38 	(37) 
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Niedersachsen 

Arbeitsgerichte: 
Urteilsverfahren 	8 842 	(6 614) 
Beschlußverfahren 	515 	(169) 

Landesarbeitsgericht: 
Urteilsverfahren 	983 	(771) 
Beschlußverfahren 	109 	(47) 

Nordrhein-Westfalen 

Arbeitsgerichte:, 
Urteilsverfahren 	26 158 	(21 149) 
Beschlußverfahren 	1 506 	(430) 

Landesarbeitsgericht: 
Urteilsverfahren 	1 378 	(1 116) 
Beschlußverfahren 	238 	(158) 

Rheinland-Pfalz 

Arbeitsgerichte: 
Urteilsverfahren 	4 794 	(3 590) 
Beschlußverfahren 	58 	(49) 

Landesarbeitsgericht: 
Urteilsverfahren 	308 	(324) 
Beschlußverfahren 	15 	(17) 

Saarland 

Arbeitsgerichte: 
Urteilsverfahren 	2 489 	(1 783) 
Beschlußverfahren 	91 	(153) 

Landesarbeitsgericht: 
Urteilsverfahren 	 55 	(45) 
Beschlußverfahren 	28 	(12) 

Schleswig-Holstein 

Arbeitsgerichte: 
Urteilsverfahren 	1 654 	(1 480) 
Beschlußverfahren 	27 	(23) 

Landesarbeitsgericht: 
Urteilsverfahren 	198 	(130) 
Beschlußverfahren 	17 	(27) 

Zu Frage B 40: 

Die Bundesregierung verfügt über keine gesicher-
ten Erkenntnisse darüber, in welchem Ausmaß die 
gegenwärtige Arbeitsmarktsituation Einfluß auf die 
Zahl und Dauer der arbeitsgerichtlichen Verfahren 
in den einzelnen Bundesländern hat oder inwieweit 
sich andere Faktoren auswirken. So ist die Zahl der 
arbeitsgerichtlichen Streitfälle in den vergangenen 
Jahren ständig gestiegen, wobei z. B. das zuneh-
mende Rechtsbewußtsein und die Aufklärung der 
Arbeitnehmer über die ihnen zustehenden Rechte 
eine bedeutende Rolle gespielt haben dürften. 

Bei der ab 1974 festzustellenden Steigerung 
arbeitsgerichtlicher Verfahren ist allerdings mit eini-
ger Wahrscheinlichkeit zu vermuten, daß sich die 
Arbeitsmarktsituation des vergangenen Jahres aus-
gewirkt hat. Die erst aus sechs Bundesländern vor-
liegende Statistik zur Tätigkeit der Arbeitsgerichte 
im Jahre 1974 zeigt, daß gerade die erledigten Kün-
digungsverfahren im Verhältnis zu den übrigen  

arbeitsgerichtlichen Verfahren überproportional ge-
stiegen sind. Sie betragen (in Klammern die entspre-
chenden Zahlen aus dem Jahre 1973) bei den Ar-
beitsgerichten in Bayern 12 964 (9 863), Berlin 5 335 
(4 146), Hamburg 3 640 (3 012), Hessen 12 146 (7 415), 
NRW 31 077 (19 803) und Schleswig-Holstein 3 354 
(2 309). 

Die Gründe für diese Steigerung der Kündigungs-
verfahren dürften einerseits darin zu sehen sein, 
daß 1974 mehr Kündigungen ausgesprochen worden 
sind als in den Vorjahren und andererseits darin, 
daß ein gekündigter Arbeitnehmer wegen der 
Schwierigkeiten, einen neuen angemessenen Ar-
beitsplatz auf dem Arbeitsmarkt zu finden, eher als 
in Zeiten der Hochkonjunktur sich gegen die Kün-
digung zur Wehr setzt und den Weg zu den Ar-
beitsgerichten beschreitet. 

Zur Dauer der Kündigungsverfahren enthält die 
zwischen den Bundesländern abgestimmte arbeits-
gerichtliche Statistik keine Angaben. Ausgewiesen 
werden in der Statistik lediglich die Dauer der in 
dem jeweiligen Jahr erledigten Urteils- und Be-
schlußverfahren in den verschiedenen Rechtszügen 
ohne Aufteilung auf Streitgegenstände. Die vorlie-
genden Zahlen zur Dauer der arbeitsgerichtlichen 
Verfahren insgesamt für das Bundesgebiet zeigen 
aber, daß sich die 1974 jedenfalls in der ersten In-
stanz erledigten Verfahren im Durchschnitt nicht er-
heblich verlängert haben dürften. Ob dies auch für 
die Kündigungsverfahren insbesondere wegen der 
vielfach erforderlichen schwierigen Beweiserhebun-
gen zutrifft, läßt sich nach den der Bundesregierung 
zur Verfügung stehenden Zahlen nicht sagen. Jedoch 
möchte ich darauf hinweisen, daß die Arbeitsgerichte 
nach ihrer bisherigen Praxis bemüht sind, Kündi-
gungsverfahren gegenüber anderen Verfahren be-
vorzugt zu bearbeiten 

Anlage 45 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Burger (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage B 41) : 

Erhalten Nebenerwerbslandwirte bei Arbeitslosigkeit in allen 
Fällen Arbeitslosengeld? 

Nebenerwerbslandwirte, die neben ihrer Tätig-
keit als Landwirt eine Beschäftigung als Arbeitneh-
mer ausüben, erhalten im Falle der Arbeitslosigkeit 
Arbeitslosengeld unter denselben Voraussetzungen 
wie sonstige Arbeitnehmer. Wegen der Tätigkeit als 
Landwirt kann der Antrag auf Arbeitlosengeld nur 
dann abgelehnt werden, wenn der Antragsteller 
mindestens 20 Stunden wöchentlich in seiner Land-
wirtschaft arbeitet. Insoweit schließt eine Tätigkeit 
als Landwirt Arbeitslosigkeit im Sinne des Arbeits-
förderungsgesetzes in gleicher Weise aus wie eine 
unselbständige Beschäftigung gleichen Ausmaßes. 
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Bei der Feststellung des zeitlichen Umfanges der 
selbständigen Tätigkeit bleiben jedoch Tätigkeiten, 
die in dem Betrieb des Arbeitslosen vorher von an-
deren Personen — besonders von mithelfenden Fa-
milienangehörigen — ausgeübt worden sind und 
von dem Betriebsinhalter nur aus Anlaß des Ver-
lustes seiner unselbständigen Beschäftigung über-
nommen werden, unberücksichtigt. Es dürfte daher 
selten vorkommen, daß ein Nebenerwerbslandwirt, 
der eine mindestens 20 Stunden in der Woche be-
tragende Arbeitnehmertätigkeit ausgeübt hat, we-
gen seiner Tätigkeit als Nebenerwerbslandwirt kei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. 

Anlage 46 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Weber (Köln) 
(SPD) (Drucksache 7/3227 Frage B 42) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, wie sich die Zahl der im 
Inland lebenden Kinder von Gastarbeitern seit dem 4. Mai 1974 
entwickelt hat, als die Bundesregierung aufgefordert wurde, 
für die im Ausland lebenden Kinder von ausländischen Arbeit-
nehmern eine befriedigende Regelung der Kindergeld-Leistungen 
sicherzustellen? 

Der Bundesregierung liegen gegenwärtig keine 
genauen Informationen darüber vor, wie sich die 
Zahl der Kinder von Gastarbeitern seit dem von 
Ihnen genannten Zeitpunkt entwickelt hat. Es liegen 
nur allgemeine Zahlen über die in der Bundesrepu-
blik gemeldeten Ausländer, abzüglich der Arbeit-
nehmer vor: 

Jahr 
gemeldete Auslän

-

der — ohne Ar

-

beitnehmer 

Steigerung gegen

-

über dem Vorjahr 

31. 12. 1971 1 197 900 

30.9. 1972 1 174 200 — 2v. H. 

30.9. 1973 1 371 200 +16,8 v. H. 

30.9. 1974 1 777 400 +29,6 v. H. 

In diesen Zahlen sind jedoch neben den Kindern 
auch die nichterwerbstätigen Männer und Frauen 
sowie die Selbständigen enthalten. Von den Kindern 
sind viele in der Bundesrepublik Deutschland gebo-
ren. Eine Feststellung der Zahl der Kinder, die in 
den genannten Zeiträumen in das Bundesgebiet ein-
gereist sind, ist nicht möglich, weil sie bis zum 16. Le-
bensjahr keiner Aufenthaltserlaubnis bedürfen. Nach 
den bisherigen Beobachtungen scheint der Familien-
nachzug seit dem Abschluß der jüngsten Kindergeld-
vereinbarungen mit den Anwerbeländern gegen-
über den Vormonaten nicht erheblich zugenommen 
zu haben. 

Sobald mir nähere Zahlenangaben vorliegen, 
werde ich Sie weiter unterrichten. 

Anlage 47 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Blüm (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage B 43) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß deutsche Rentenempfän-
ger, die in der Schweiz leben, für anerkannte Versicherungs-
zeiten im ehemaligen Deutschen Reich, in der früheren sowjeti-
schen Besatzungszone und in der Deutschen Demokratischen 
Republik erhebliche Nachteile bei ihrer Rente hinnehmen müs-
sen, wenn sie in der Bundesrepublik Deutschland nur kurzzeitig 
versichert waren? 

Für Zeiten des gewöhnlichen Aufenthalts im Aus-
land wird die Rente aus allen Beitragszeiten gezahlt, 
wenn der deutsche Versicherte die anzurechnenden 
Beitragszeiten überwiegend im jetzigen Geltungsbe-
reich der Reichsversicherungsordnung zurückgelegt 
hat. 

In dem von Ihnen angesprochenen Fall gehe ich 
davon aus, daß auch die vor dem 8. Mai 1945 entrich-
teten Beiträge außerhalb des jetzigen Bundesgebie-
tes und des Landes Berlin zurückgelegt wurden, im 
jetzigen Geltungsbereich der Reichsversicherungs-
ordnung insgesamt nicht mehr als die Hälfte, aber 
mindestens 60 Beitragsmonate erbracht wurden und 
die Rente nur für Zeiten des gewöhnlichen Auslands-
aufenthaltes zu zahlen ist. Unter diesen Vorausset-
zungen sind die Beitragszeiten, die außerhalb des 
genannten Geltungsbereich zurückgelegt wurden, 
nur in dem Umfang zu berücksichtigen, in dem auch 
Beitragszeiten innerhalb des Geltungsbereichs nach-
gewiesen sind. 

Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft über soziale Sicherheit ändert insoweit das 
innerstaatliche Recht für deutsche Staatsangehörige 
nicht. 

Sollte Ihrer Frage ein bestimmter Einzelfall zu-
grunde liegen, bin ich bei Überlassung der erforder-
lichen Daten gerne bereit, dem Fall nachzugehen. 

Anlage 48 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Schedl (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage B 44) : 

Beabsichtigt die Bundesregierung zur Konjunkturbelebung eine 
Novellierung des Ladenschlußgesetzes zu erwägen, die endlich 
gleitende Ladenschlußzeiten vorsieht? 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die 
bisher ergriffenen Konjunkturmaßnahmen ausrei-
chen. Sie beabsichtigt zur Zeit keine weiteren Maß-
nahmen. Insbesondere hat sie nicht die Absicht, das 
Ladenschlußgesetz zur Konjunkturbelebung zu no-
vellieren. 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 150. Sitzung. Bonn, Freitag, den 21. Februar 1975 	10435* 

Anlage 49 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Pfeifer (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Fragen B 45 und 46) : 

Trifft es zu, daß die Bundesregierung in ihrem Bericht über die 
wirtschaftliche und soziale Lage der künstlerischen Berufe 
(Drucksache 7/3071) wesentliche Teile des von dem Institut für 
Projektstudien erstellten Gutachtens nicht veröffentlicht und 
auch nicht dem Bundestag zugeleitet hat und wenn ja, aus wel-
chen Gründen? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß sie dem 
Auftrag des Parlaments nicht gerecht wird und ihre Verantwor-
tung gegenüber dem betroffenen Personenkreis nicht wahr-
nimmt, wenn sie den Parlamentariern durch Nichtveröffent-
lichung und Nichtzuleitung wesentliche Diskussionsgrundlagen 
und Lösungsvorschläge und -möglichkeiten vorenthält? 

Der Deutsche Bundestag hat die Bundesregierung 
um Vorlage eines Berichts über die Situation der 
künstlerischen Berufe gebeten (BT-Drucksache 
VI /2081). Um das hierfür erforderliche Material zu 
erhalten, wurde vom Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung ein Forschungsgutachten in Auftrag 
gegeben. Dieses Gutachten umfaßt mehr als 700 
Schreibmaschinenseiten Text und nochmals etwa im 
gleichen Umfang Tabellenmaterial. Im Interesse der 
Sache hat die Bundesregierung alle wesentlichen 
Aussagen in einem relativ kurzen und lesbaren Be-
richt zusammengefaßt und davon abgesehen, das 
gesamte Material in den Bericht zu übernehmen. 
Für die an weiteren Einzelheiten Interessierten 
wurde in der Einleitung des Berichts darauf hinge-
wiesen, daß das Original-Gutachten zur Einsicht zur 
Verfügung steht. 

Anlage 50 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Franz (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3227 Fragen B 47 und 48) : 

In welchem Ausmaß hat sich der Arbeitsanfall bei den 
Arbeitsgerichten in den letzten Jahren erhöht, und auf welche 
hauptsächlichen Ursachen ist diese Entwicklung zurückzuführen? 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, das Funk-
tionieren der Arbeitsgerichtsbarkeit ohne Stellenvermehrungen 
zu gewährleisten? 

Seit 1971 hat sich der Arbeitsanfall bei den Ge-
richten für Arbeitssachen wie folgt entwickelt: 

1. Verfahren bei den Arbeitsgerichten 

a) Eingereichte Klagen 

1971 218 726 ( 8,73 % mehr als im Vorjahr) 

1972 232 980 ( 6,52 % mehr als im Vorjahr) 

1973 247 341 ( 6,16 % mehr als im Vorjahr) 

1974 297 162 (20,14 % mehr als im Vorjahr) 

b) Eingereichte Anträge im Beschlußverfahren 

1971 	324 

1972 	3 174 

1973 	3 531  

2. Verfahren bei den Landesarbeitsgerichten 

a) Eingereichte Berufungen 

1971 	8 210 (12,95 % mehr als im Vorjahr) 

1972 	8 839 ( 7,67 % mehr als im Vorjahr) 

1973 	9 232 ( 4,45 % mehr als im Vorjahr) 

1974 11 379 (23,26 % mehr als im Vorjahr) 

b) Eingereichte Beschwerden in Beschlußsachen 

1971 	47 

1972 	393 

1973 	824 

3. Verfahren beim Bundesarbeitsgericht 

a) Eingelegte Revisionen 

1971 	513 

1972 	615 

1973 	605 

1974 	640 

b) Eingelegte Rechtsbeschwerden 

1971 	9 

1972 	27 

1973 	146 

1974 	134 

Hinsichtlich der Beschlußverfahren liegen für 
1974 die Zahlen zur Zeit erst für 6 Bundesländer vor. 
Sie lauten (in der Klammer die Zahlen für 1973) : 

1. Arbeitsgerichte 

Eingereichte Anträge in Beschlußsachen 

Schleswig-Holstein 	 111 (104) 

Hamburg 	 158 (176) 

Nordrhein-Westfalen 	 2 208 (977) 

Hessen 	 279 (355) 

Bayern 	 407 (467) 

Berlin (West) 	 237 (186) 

2. Landesarbeitsgerichte 

Schleswig-Holstein 	 27 ( 39) 

Hamburg 	 34 ( 43) 

Nordrhein-Westfalen 	 334 (269) 

Hessen 	 68 ( 94) 

Bayern 	 69 ( 70) 

Berlin (West) 	 45 ( 36) 

Die Bundesregierung verfügt über keine sicheren 
Erkenntnisse darüber, welches die Ursachen für 
die Zunahme des Geschäftsanfalls bei den Gerich-
ten für Arbeitssachen sind. Eine nicht unerhebliche 
Rolle dürfte das zunehmende Rechtsbewußtsein und 
die verbesserte Aufklärung der Arbeitnehmer über 
ihre Rechte spielen. Als weitere Ursache kommt die 
gegenwärtige Arbeitsmarktsituation in Betracht. 
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Dies kann indirekt aus der starken Zunahme der 
1974 erledigten Kündigungsverfahren im Vergleich 
zum Vorjahr hergeleitet werden. Die Zahlen lauten 
für die Arbeitsgerichte wie folgt (Zahlen für 1973 
in der Klammer) : 

Bayern 	 12 964 ( 9 863) 

Berlin 	 5 335 ( 4 146) 

Hamburg 	 3 640 ( 3 012) 

Hessen 	 12 146 ( 7 415) 

Nordrhein-Westfalen 	 31 077 (19 803) 

Schleswig-Holstein 	 3 354 ( 2 309) 

Zu Ihrer zweiten Frage möchte ich folgendes be-
merken: 

Das arbeitsgerichtliche Verfahren zeichnet sich 
dadurch aus, daß es auf eine größtmögliche Be-
schleunigung abgestellt ist. Dem dienen z. B. fol-
gende Regelungen des Arbeitsgerichtsgesetzes: Das 
Güteverfahren mit dem Ziel möglichst schnell eine 
gütliche Einigung zwischen den Parteien herbeizu-
führen, die Erleichterung der Formalien der Be-
weisaufnahme und die Verkürzung der Fristen bei 
der Entlassung, Ladung, Berufungs- und Revisions-
begründung. Auch die Fristen, die sich an die Ge-
richte selbst wenden, z. B. hinsichtlich der Verkün-
dung und Abfassung der Urteile sind auf beson-
dere Beschleunigung abgestellt. Sie sind sogar so 
kurz bemessen, daß sie in der Praxis angesichts 
der Arbeitsbelastung der Arbeitsgerichte vielfach 
kaum eingehalten werden können. 

Das arbeitsgerichtliche Verfahrensrecht hat sich 
in der Vergangenheit bewährt. Dies beweisen die 
Zahlen zur Dauer der arbeitsgerichtlichen Urteils-
verfahren in den vergangenen Jahren. Es wurden 
in der ersten Instanz erledigt: 

1971 bei 218 726 eingereichten Klagen 
in der Zeit 

bis zu einem Monat 	 75 784 

über 1 bis 3 Monate 	 86 920 

über 3 bis 6 Monate 	 27 475 

über 6 bis 12 Monate 	 17 325 

über 12 Monate 	 4 814 

1972 bei 232 980 eingereichten Klagen 

in der Zeit 

bis zu einem Monat 	 71 089 

über 1 bis 3 Monate 	 88 474 

über 3 bis 6 Monate 	 38 072 

über 6 bis 12 Monate 	 21 285 

über 12 Monate 	 5 004 

1973 bei 247 341 eingereichten Klagen 
in der Zeit 
bis zu einem Monat 	 72 850 

über 1 bis 3 Monate 	 92 365 

über 3 bis 6 Monate 	 38 945 

über 12 Monate 	 7 089 
über 6 bis 12 Monate 	 25 141  

Im Berufungsverfahren wurden erledigt: 

1971 bei 8 210 eingereichten Berufungen 
in der Zeit 

bis zu 3 Monaten 	 4 127 

über 3 bis 6 Monate 	 2 200 

über 6 bis 12 Monate 	 1 193 

über 12 Monate 	 483 

1972 bei 8 839 eingereichten Berufungen 
in der Zeit 

bis zu 3 Monaten 	 4 263 

über 3 bis 6 Monate 	 2 274 

über 6 bis 12 Monate 	 1 193 

über 12 Monate 	 532 

1973 bei 9 232 eingereichten Berufungen 
in der Zeit 

bis zu 3 Monaten 	 4 023 

über 3 bis 6 Monate 	 2 407 

über 6 bis 12 Monate 	 1 476 

über 12 Monate 	 706 

Die Zahlen für das Jahr 1974 liegen der Bundes-
regierung erst für 6 Bundesländer vor, so daß eine 
abschließende Wertung noch nicht möglich ist. Ins-
gesamt zeigen die Zahlen, daß 1974 jedenfalls in der 
ersten Instanz im Durchschnitt keine erhebliche 
Verlängerung der arbeitsgerichtlichen Verfahren 
eingetreten ist. 

Die Bundesregierung prüft, ob eine weitere Ver-
einfachung und Beschleunigung des arbeitsgericht-
lichen Verfahrens möglich ist. Z. B. ist auf den dem 
Bundestag am 3. April 1973 zugeleiteten Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Rechts der Revi-
sion in Zivilsachen und in Verfahren vor Gerichten 
der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit (BT- 
Drucksache 7/444) hinzuweisen. Von diesem Ge-
setz erwartet die Bundesregierung durch die Be-
seitigung der Streitwertrevision auch eine Entla-
stung des Bundesarbeitsgerichts. Im übrigen wird 
aber nur durch eine ausreichende personelle Aus-
stattung der Gerichte die erforderliche Verfahrens-
kürze und damit ein effektiver Rechtsschutz auf 
Dauer gesichert werden können. 

Anlage 51 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen der Abgeordneten Frau Huber (SPD) 
(Drucksache 7/3227 Fragen B 49 und 50) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 
des Gesetzes über die unentgeltliche Beförderung von Kriegs-
und Wehrdienstbeschädigten sowie von anderen Behinderten im 
Nahverkehr vom 27. August 1965 jährlich viele Behinderte die 
Berechtigung auf unentgeltliche Beförderung allein dadurch ver-
lieren, daß die Regelung nach § 81 BSHG die Rentendynamisie-
rung nicht berücksichtigt, so daß trotz Dynamisierung des Fa-
milienzuschlags in § 79 BSHG die Einkommensgrenze überschrit-
ten wird? 
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Wann beabsichtigt die Bundesregierung, die Einkommens-
grenze bei der Gewährung freier Fahrt auf Nahverkehrsmitteln 
für Behinderte so zu gestalten, daß die Berechtigung zur freien 
Fahrt nicht durch die bloße jährliche Anpassung der Renten ver-
lorengeht? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß die Koppe-
lung der Einkommensgrenze in § 2 Abs. 1 Nr. 6 des 
Gesetzes über die unentgeltliche Beförderung von 
Kriegs- und Wehrdienstgeschädigten sowie von an-
deren Behinderten im Nahverkehr vom 27. August 
1965 mit der des § 81 des Bundessozialhilfe-
gesetzes zum Verlust der Freifahrtvergünstigung 
führen kann. Die Einkommensgrenze des § 81 des 
Bundessozialhilfegesetzes wird zwar auf Grund des 
Dritten Änderungsgesetzes zum Bundessozialhilfe-
gesetz erstmals mit Wirkung vom 1. Juli 1975 dyna-
misiert, gleichwohl können die Härten, auf die Sie 
hinweisen, dadurch nicht ganz vermieden werden. In 
dem Entwurf eines Gesetzes über die unentgeltliche 
Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Per-
sonenverkehr, der von der Bundesregierung Anfang 
November 1974 beschlossen und dem Bundesrat 
zugeleitet worden ist, wurde daher auf jegliche Ein-
kommensgrenze und überhaupt auf wirtschaftliche 
Voraussetzungen verzichtet. 

Anlage 52 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Berkhan auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Tönjes (SPD) (Drucksache 
7/3227 Frage B 51) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß für die Flugabfertiger 
im militärischen Flugsicherungsdienst die Zahlung der Erschwer-
niszulage nach der Erschwerniszulagen-Verordnung vom 22. März 
1974 noch ausgesetzt ist, und wann ist mit der Zahlung der 
Zulage zu rechnen? 

Die Verordnung zur vorläufigen Regelung von Er-
schwerniszulagen in besonderen Fällen vom 22. März 
1974 sieht auch für Soldaten im militärischen Flug-
sicherungsdienst eine Zulage vor, wenn sie Funk-
tionen ausüben, die Beamte als Flugdatenbearbeiter 
im Flugsicherungsbetriebsdienst der Bundesanstalt 
für Flugsicherung wahrnehmen. Diese Funktionen 
werden nach Auffassung meines Hauses im militä-
rischen Flugsicherungsdienst von den Flugabferti-
gern ausgeübt. 

Da aber anläßlich der Tarifverhandlungen über 
die Gewährung dieser Zulage an Flugdatenbear-
beiter im Angestelltenverhältnis Zweifel hinsichtlich 
des zulageberechtigten Personenkreises aufkamen, 
hat das federführende BMI darauf bestanden, daß 
die Zulage an die Flugabfertiger bis zur eindeutigen 
Klärung des Empfängerkreises nicht gezahlt wird. 
Dies führte zu meinem Erlaß vom 30. Mai 1974 über 
die einstweilige Aussetzung der Zulagenzahlung. 

Zwischenzeitliche Ressortbesprechungen über die 
Abgrenzungskriterien führten bislang nur zu dem 
Ergebnis, die Flugabfertigungsgehilfen in die Zu-
lagenregelung einzubeziehen. Über die weiterge-
hende Forderung meines Hauses auf Einbeziehung  

auch der Flugabfertigungsmeister und der Flugabfer-
tigungsoffiziere konnte noch keine Einigung erzielt 
werden. Um einer von mir erwarteten generellen 
Regelung für den Flugabfertigungsdienst der Bw 
nicht vorzugreifen und um mögliche Spannungen 
innerhalb dieses Dienstzweiges wegen unterschied-
licher Zulagenregelung zu vermeiden, wurde von 
der Gewährung der Zulage nur an die Flugabferti-
gungsgehilfen bislang abgesehen. 

Über die endgültige Abgrenzung des zulagen-
berechtigten Personenkreises soll aufgrund des Er-
gebnisses örtlicher Besichtigungen verschiedener 
Flugabfertigungsstellen der Bw durch Vertreter des 
BMI, des BMF und meines Hauses am 25. Februar 
1975 entschieden werden. Der danach folgende ab-
schließende Erlaß wird vorsehen, daß die anspruchs-
berechtigten Personen die Zulage rückwirkend er-
halten können. 

Anlage 53 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Berkhan auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Ey (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage B 52) : 

Welche Erfahrungen wurden mit den Notarztwagen der Bun-
deswehr gemacht, in welchem Umfang werden diese im zivilen 
Bevölkerungsbereich eingesetzt und an welchen Orten sind diese 
stationiert? 

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr hat erstmalig 
1971 am Bundeswehrkrankenhaus Ulm einen Not-
arztwagen stationiert. Seit 1973 wurden weitere 
6 Notarztwagen bei Bundeswehrkrankenhäusern in 
Dienst gestellt und zwar in Koblenz, Hamburg, Gie-
ßen, Amberg und Osnabrück und ein zweiter Wagen 
in Ulm. 

Die Erfahrungen haben gezeigt, daß Notarztwagen 
nur dann sinnvoll genutzt werden, wenn ihr Einsatz 
rund um die Uhr sichergestellt ist. Da jedoch der 
Rettungsdienst nicht Aufgabe der Bundeswehr ist, 
konnten dem Sanitätsdienst die für eine 24stündige 
Einsatzbereitschaft notwendigen zusätzlichen Dienst-
posten an Ärzten und Rettungssanitätern aus haus-
haltsrechtlichen Gründen nicht zugewiesen werden. 
Mit Ausnahme der Städte Amberg und Osnabrück, 
wo derzeit die personellen oder materiellen Voraus-
setzungen auf der zivilen Seite fehlen, konnte aber 
durch enge Zusammenarbeit zwischen den Trägern 
des zivilen Rettungsdienstes und der Bundeswehr 
eine befriedigende Lösung für die 24stündige Ein-
satzbereitschaft gefunden werden. Die ständig stei-
gende Zahl der Einsätze der Notarztwagen ist Be-
weis für die Notwendigkeit und die Leistungsfähig-
keit dieses Rettungsmittels. 

In Abhängigkeit von der Dauer der Dienstbereit-
schaft sind die Notarztwagen der Bundeswehr zwi-
schen 40 und 120 mal im Monat im Einsatz. Zu 95 % 
werden diese Einsätze zur Rettung von zivilen Not-
fallpatienten durchgeführt. 
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Anlage 54 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Berkhan auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Lenzer (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Fragen B 53 und 54) : 

Wie ist der Sachstand bezüglich des im Landkreis Wetzlar im 
Raum Oberkleen /Vollnkirchen /Oberwetz geplanten Panzer-
übungsgeländes der Bundeswehr, und in welcher Weise haben 
sich die beteiligten Behörden und Instanzen zu dem Projekt 
geäußert? 

Beabsichtigt der Bundesminister der Verteidigung substantielle 
Veränderungen (Umverteilung oder Neubelegung) der Wetzlarer 
Garnison? 

Zu Frage B 53: 

Am 17. Januar 1974 wurde der Hessische Minister 
des Innern gebeten, für den im Landkreis Wetzlar 
im Raum Oberkleen /Vollnkirchen /Oberwetz geplan-
ten Standortübungsplatz für die -  Garnison Wetzlar 
das Raumordnungsverfahren nach den Bestimmun-
gen des Landbeschaffungsgesetzes einzuleiten. 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens nach § 1 
Abs. 2 des Landbeschaffungsgesetzes, in dem alle 
dem Vorhaben entgegenstehenden Bedenken vor-
gebracht werden können und die zivilen Belange so 
weit wie möglich Berücksichtigung finden, hatte der 
Regierungspräsident in Darmstadt am 16. Januar 
1975 zu einem Ortstermin nach Wetzlar eingeladen. 
Bei diesem Ortstermin sollte das Für und Wider ab-
gewogen und nach Möglichkeit eine Entscheidung 
über die Verwendung des im Raume Oberkleen/ 
Vollnkirchen/ Oberwetz gelegenen Geländes als 
Standortübungsplatz getroffen werden. Da die be-
teiligten Vertreter der einzelnen Behörden und In-
stanzen sich während der Besprechung fast aus-
nahmslos für eine schriftliche Stellungnahme ent-
schieden haben und diese offiziellen Stellungnah-
men unmittelbar an den Regierungspräsidenten in 
Darmstadt zu richten sind, kann hierüber keine Aus-
kunft erteilt werden. 

Über die Durchführung der Landbeschaffung kann 
der Bundesminister der Verteidigung erst entschei-
den, wenn das Anhörungsverfahren beendet ist und 
die Hessische Landesregierung abschließend Stel-
lung genommen hat. 

Zu Frage B 54: 

Für den Standort Wetzlar sind keine Verlegungen 
oder Auflösungen von Truppenteilen geplant. Le-
diglich ist im Rahmen der neuen Wehrstruktur eine 
geringfügige Umgliederung von Einheiten vorge-
sehen. 

Anlage 55 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Schmitz (Baes-
weiler) (CDU/CSU) (Drucksache 7/3227 Fragen B 55 
und 56) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß sich im Aachener 
Grenzraum die Anzahl der Delikte des Rauschgiftschmuggels 
ständig erhöht auf Grund der liberalen Handhabung des Gesetzes 
über Rauschgifthandel und -gebrauch in den Niederlanden? 

Was gedenkt die Bundesregierung zusammen mit den nieder-
ländischen Behörden zu unternehmen, um den Drogenschmuggel 
im deutschniederländischen Grenzgebiet und die damit verbun-
dene erhöhte Gefährdung von Jugendlichen zu unterbinden? 

Die deutsch-niederländische Grenze hat sich zu 
einem Schwerpunkt des Rauschgiftschmuggels ent-
wickelt. Die deutsche Zollverwaltung hat deshalb 
die Überwachung des Grenzverkehrs durch Kfz

-

Durchsuchungstrupps und Rauschgiftspürhunde im 
Rahmen der personellen und technischen Möglich-
keiten verstärkt. Die Zollkontrolle von Postsendun-
gen auf Rauschgift wird intensiviert. 

Alle Bemühungen der deutschen Zollbehörden, 
den Rauschgiftschmuggel einzudämmen, werden 
allerdings wenig Erfolg haben, wenn sich die Situa-
tion auf dem Drogenmarkt in den Niederlanden 
nicht entscheidend ändert. Der Zusammenarbeit mit 
den niederländischen Zoll-, Polizei- und Grenz-
schutzverwaltungen kommt deshalb besondere Be-
deutung zu. Die deutschen und niederländischen 
Behörden arbeiten bereits auf folgenden Gebieten 
zusammen: 
— Die Niederlande und die Bundesrepublik 

Deutschland sind Partnerstaaten des EWG-Über-
einkommens vom 7. September 1967 über gegen-
seitige Unterstützung der Zollverwaltungen. 
Nach diesem Übereinkommen ist vor allem für 
die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität ein 
rückhaltloser spontaner Informationsaustausch 
und eine Unterstützung der beiderseitigen Zoll-
verwaltungen bei der Verhinderung, Ermittlung 
und Verfolgung von Rauschgiftdelikten sicher-
gestellt. 

-- Die Niederlande haben seit kurzem einen stän-
digen Vertreter bei der Ständigen Arbeitsgruppe 
„Rauschgift" beim Bundeskriminalamt. In dieser 
Ständigen Arbeitsgruppe wird die unmittelbare 
Zusammenarbeit zwischen Vertretern der deut-
schen und niederländischen Zoll-, Polizei- und 
Grenzschutzbehörden intensiviert. 

— In der Deutsch-Niederländischen Arbeitsgruppe 
zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität in 
Düsseldorf wird im grenznahen Bereich die 
operative Zusammenarbeit der deutschen und 
niederländischen Zoll-, Polizei- und Grenzschutz-
behörden gefördert. 

— Es werden gemeinsame Aktionen mit Schwer-
punktmaßnahmen im Grenzbereich durchgeführt. 

Die deutsch-niederländische Zusammenarbeit soll 
künftig durch folgende Maßnahmen intensiviert wer-
den: 
— Die Niederlande werden eine Koordinations-

gruppe aufstellen, die in etwa der Ständigen 
Arbeitsgruppe „Rauschgift" beim Bundeskrimi-
nalamt entspricht (Zusammenarbeit von Zoll, 
Polizei und Grenzschutz) ; sie sind grundsätz-
lich bereit, einen ständigen deutschen Vertre-
ter aufzunehmen. 

- Die Deutsch-Niederländische Arbeitsgruppe in 
Düsseldorf soll ihre Kooperationsbasis über den 
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grenznahen Bereich hinaus erweitern, um vor 
allem die Tätigkeit. der Verteilerorganisationen 
im Hinterland zu erfassen. 

— Fortführung der europäischen Kooperation nach 
der sog. Pompidou-Initiative. Im Rahmen der 
Pompidou-Initiative ist im Frühjahr 1975 eine 
Ministerkonferenz vorgesehen. Vorher wird der 
Koordinationsausschuß noch einmal zusammen-
treten. Dabei wird sich Gelegenheit geben, das 
niederländische Problem zur Sprache zu bringen. 

Die Bundesregierung hofft, daß der Rauschgift-
schmuggel und -handel im deutsch-niederländischen 
Bereich auf diese Weise spürbar eingedämmt wer-
den kann. 

Anlage 56 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Westphal (SPD) (Druck-
sache 7/3227 Frage B 57) : 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß eine Witwe mit 
Kindern dann Anspruch auf Kindergeld hat, wenn sie selbst 
Witwenrente und ihre Kinder Halbwaisenrente einschließlich des 
Kinderzuschusses erhalten, und auf welche Weise wird dieser 
Personenkreis auf sein Recht, Anträge auf Kindergeld zu stellen, 
aufmerksam gemacht? 

Der Anspruch auf den Kinderzuschuß aus den 
gesetzlichen Rentenversicherungen schließt die Zah-
lung von Kindergeld für dasselbe Kind bereits seit 
1961 nur dann aus, wenn der Kinderzuschuß einem 
Elternteil zu seiner Versichertenrente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung zusteht, nicht aber, 
wenn er dem Kind selbst ein Teil der Waisenrente 
gewährt wird. Diese im Bundeskindergeldgesetz ein-
deutig getroffene Regelung erklärt sich daraus, daß 
der als Teil der Waisenrente zu zahlende Kinderzu-
schuß als Einkommen des Kindes nicht dem Fami-
lienlastenausgleich dient. 

Die Zahlung von Witwenrente schließt den An-
spruch auf Kindergeld für die Kinder der Witwe 
schon deshalb nicht aus, weil in ihr kein Kinderzu-
schuß enthalten ist. 

Die allgemeinen Informationen, die die Bundes-
regierung und die Bundesanstalt für Arbeit zur 
Reform des Familienlastenausgleichs herausgegeben 
haben, geben keinen Anhalt für die Annahme, für 
die bezeichneten Waisen sei die Zahlung von Kin-
dergeld ausgeschlossen. In der vom Bundesministe-
rium für Jugend, Familie und Gesundheit heraus-
gegebenen Kindergeld-Broschüre ist vielmehr aus-
drücklich gesagt: „Der Anspruch eines Kindes auf 
Waisenrente aus der Sozialversicherung schließt 
die Gewährung von Kindergeld für dieses Kind 
nicht aus." 

Schließlich hat die Bundesregierung — insoweit 
beantworte ich Ihre Frage im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 

mit den Arbeitsministern der Länder auf der 
46. Arbeitsministerkonferenz im Sommer 1974 Einig

-

keit darüber erzielt, daß die Hinterbliebenen in 

einem Merkblatt über ihre Ansprüche — auch auf 
dem Gebiet des Kindergeldrechts informiert 
werden. Dieses Merkblatt soll den Hinterbliebenen 
von den Standesbeamten zusammen mit der Sterbe-
urkunde übersandt werden. Die Durchführung die-
ses Vorhabens hängt noch von der Regelung der 
Kostenfrage ab. 

Anlage 57 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Häfele (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage B 58) : 

Trifft es bei richtiger Auslegung des Bundeskindergeldgesetzes 
zu, daß einer ledigen Mutter für die bei ihr lebenden und von 
ihr vollständig unterhaltenen Kinder kein Kindergeld zusteht, 
weil der uneheliche, seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht oder 
nur unzureichend nachkommende Vater als 100 % Erwerbsunfähi-
ger Kinderzuschuß aus der gesetzlichen Rentenversicherung er-
hält? 

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 des Bundeskindergeldgesetzes 
schließt die Zahlung von Kindergeld für ein Kind, 
für das einem Elternteil Kinderzuschuß zu einer Ver-
sichertenrente aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung zusteht, unabhängig davon aus, ob der Renten-
berechtigte das Kind in seinen Haushalt aufgenom-
men hat oder angemessen unterhält. Der Gesetz-
geber ging bei dieser Regelung davon aus, daß auch 
in Fällen wie dem von Ihnen angeführten dem Kind 
und dem es betreuenden Elternteil der dem anderen 
Elternteil gezahlte Kinderzuschuß mittelbar dadurch 
zugute kommt, daß er die unterhaltsrechtliche Lei-
stungsfähigkeit des rentenberechtigten Elternteils 
erhöht. 

Das Sozialversicherungsrecht bietet aufgrund von 
§ 1262 Abs. 8 RVO zudem die Möglichkeit, den Kin-
derzuschuß in Fällen, in denen ein anderer als der 
Rentenberechtigte das Kind überwiegend unterhält, 
unmittelbar an diesen anderen auszuzahlen. So läßt 
sich im allgemeinen sicherstellen, daß der Kinderzu-
schuß für den Unterhalt des Kindes zur Verfügung 
steht. 

Da der Kinderzuschuß erheblich höher ist als das 
Kindergeld, stehen sich bei dieser Rechtslage das 
Kind und der es betreuende Elternteil nicht schlech-
ter, als wenn statt des Kinderzuschusses an den Ren-
tenberechtigten Kindergeld an den das Kind be-
treuenden Elternteil gezahlt würde. 

Anlage 58 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Milz (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/3227 Fragen B 59 und 60) : 

Wann kann mit dem Baubeginn der Bundesautobahn A 1 von 
Euskirchen bis zur Landesgrenze von Rheinland-Pfalz gerechnet 
werden, und wann wird die Übergabe an den Verkehr erfolgen? 

Wann erfolgt der Baubeginn der Umgehungsstraße B 51 
(Europastraße 42) Dahlem, Kreis Euskirchen, und wann kann mit 
der Fertigstellung dieser Bundesstraße gerechnet werden? 
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Zu Frage B 59: 

Wegen der nur beschränkt zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel sind nach den derzeitigen fi-
nanziellen Dispositionen noch keine Angaben dar-
über möglich, wann die Bundesautobahn A 1 von 
Euskirchen bis zur Landesgrenze Rheinland-Pfalz 
weitergebaut werden kann. 

Zu Frage B 60: 

Ein Entwurf für die Umgehungsstraße Dahlem ist 
zur Zeit in Arbeit. Nach Abschluß dieser Arbeiten 
müssen das Planfeststellungsverfahren und der 
Grunderwerb durchgeführt werden. Es ist beabsich-
tigt, mit der Maßnahme nach Abschluß der baureifen 
Vorbereitung zu beginnen. Voraussetzung ist aller-
dings, daß die in dem Fünfjahresplan für den Aus-
bau der Bundesfernstraßen in den Jahren 1976-1980 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ein sol-
ches Vorgehen erlauben. 

Anlage 59 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Jenninger (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage B 61) : 

Sieht die Bundesregierung die Möglichkeit, durch gesetz-
geberische Maßnahmen Länder und Gemeinden zu veranlassen, 
Körperbehinderten und eventuellen Begleitern dadurch Hilfe zu 
gewähren, daß sie berechtigt sind, mit einer kostenlosen, wider-
rufbaren Genehmigung und besonderem Ausweis auf Parkplätzen, 
in Halteverboten und vor Parkuhren die zugelassene Parkdauer 
zu überschreiten, wenn in zumutbarer Entfernung keine andere 
Parkmöglichkeit besteht? 

Bereits nach geltendem Recht kann den Körperbe-
hinderten bzw. deren notwendigen Begleitern eine 
Ausnahmegenehmigung von angeordneten Haltever-
boten (Zeichen 283, 286) und von einigen gesetz-
lichen Parkverboten erteilt werden (§ 46 Abs. 1 Nr. 3, 
4 und 11 Straßenverkehrs-Ordnung). Dazu gehört 
auch die Möglichkeit, die zulässige Parkzeit an 
Parkuhren zu überschreiten. Die Straßenverkehrs-
behörden der Länder haben im Einzelfall zu prüfen, 
ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer sol-
chen Ausnahmegnehmigung vorliegen. 

Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung, durch den 
darüber hinaus u. a. die Möglichkeit geschaffen wer-
den sollte, erheblich Gehbehinderten vor ihrer Woh-
nung und ihrer Arbeitsstätte Parkplätze im öffent-
lichen Verkehrsraum zu reservieren, scheiterte dar-
an, daß sich Bundestag und Bundesrat nicht auf eine 
gemeinsame Fassung des Gesetzes einigen konnten 
(BT-Drucks. 7/1618, 7/2630 und BR-Drucks. 632/74). 

Anlage 60 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Waffenschmidt (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3227 Fragen B 62 und 63) : 

Was hat die Bundesregierung unternommen bzw. gedenkt sie 
zu tun, um eine baldige Elektrifizierung der Siegtalstrecke der 
Deutschen Bundesbahn zu erreichen? 

Kann mit Hilfe von Konjunkturförderungsmitteln des Bundes 
eine vorrangige Elektrifizierung der Siegtalstrecke erreicht wer-
den? 

Zu Frage B 62: 

Die Deutsche Bundesbahn will mit den Ländern 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz über die 
Elektrifizierung der Strecke Troisdorf–Betzdorf–Sie-
gen /Haiger verhandeln. Wegen der nicht sehr ho-
hen Streckenbelastung ist die Deutsche Bundesbahn 
auf die finanzielle Hilfe der Länder angewiesen, da 
sich sonst ihr Wirtschaftsergebnis bei den hohen Um-
stellungskosten verschlechtern würde. 

Zu Frage B 63: 

Nein. 

Anlage 61 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Becker (Nienberge) (SPD) 
(Drucksache 7/3227 Fragen B 64 und 65) : 

Trifft es zu, daß für den Ausbau der Ortsumgehung Telgte im 
Zuge der Bundesstraßen B 51 / B 64 deshalb im Bundeshaushalt 
1975 keine Mittelansätze vorhanden sind, weil keine haureifen 
Pläne vorliegen? 

Kann die Bundesregierung Angaben darüber machen, welches 
Stadium der Planung und Finanzierung nach 20jährigen Vorberei-
tungen für den Bau dieser Umgehungsstraße inzwischen erreicht 
ist und wo die Ursachen für Verzögerungen bei der Verwirk-
lichung dieses Projektes liegen? 

Zur Beseitigung der Ortsdurchfahrt Telgte im Zuge 
der B 51 und der B 64 zielen die Bemühungen auf 
eine Umgehungsstraße ab, die die Stadt im Norden 
und Osten umfährt. Während der nördliche Teil der 
Umgehungsstraße wegen Schwierigkeiten in der 
Örtlichkeit bislang nicht abschließend geplant wer-
den konnte, liegt der Entwurf für den östlichen Teil 
der Umgehungsstraße inzwischen vor. Für diesen 
Bereich läuft zur Zeit noch das Planfeststellungsver-
fahren. Da somit die Maßnahme auch im östlichen 
Abschnitt noch nicht baureif vorbereitet ist, wurden 
hierfür keine Mittel in den Entwurf für den Straßen-
bauplan 1975 eingestellt. 

Anlage 62 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Blank (SPD) (Drucksache 
7/3227 Fragen B 66 und 67) : 

Treffen Meldungen zu, wonach die Deutsche Bundesbahn ent-
gegen ihrer ursprünglichen Planung davon absehen will, die 
Strecke Köln—Bergisch Gladbach als S-Bahn zu betreiben und 
dementsprechend auszubauen? 

Welche Investitionen hat die Deutsche Bundesbahn bereits im 
Hinblick auf den S-bahnmäßigen Ausbau dieser Strecke im Be-
reich des Hauptbahnhofs Köln und auf der Strecke selbst er-
bracht? 
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Zu Frage B 66: 

Bei der laufenden Baumaßnahme Chorweiler—
Köln Hbf.—Bergisch Gladbach handelt es sich um 
einen Teilausbau; erst im Endzustand wird eine 
vollständige Trennung zwischen Fern- und Nahver-
kehr der Deutschen Bundesbahn (DB) erreicht. Wäh-
rend der Übergangszeit ist entgegen den ursprüng-
lichen Vorstellungen der DB nur ein verbesserter 
Nahverkehr möglich, da sich insbesondere die Si-
tuation im Engpaß Rheinbrücke zwischen Köln und 
Köln-Deutz derzeit anders darstellt, als die DB ur-
sprünglich prognostiziert hatte. Die für die Über-
gangslösung getätigten Investitionen, wie z. B. die 
unterirdische Anbindung der Neuen Stadt durch 
einen S-Bahn-Tunnel, werden auch im Endzustand 
voll genutzt. 

Zu Frage B 67: 

Zur Verbesserung des Nahverkehrs zwischen der 
Neuen Stadt Chorweiler, Köln Hbf. und Bergisch 
Gladbach wurden von den erforderlichen Gesamt-
kosten der 1. Baustufe von rd. 120 Millionen DM 
bisher rd. 100 Millionen DM erbracht. 

Anlage 63 

Antwort 

des Parl. Staatssekretär Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Sauter (Epfendorf) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3227 Frage B 68) : 

Will die Deutsche Bundesbahn die Strecke Hausach—Freuden-
stadt fur den Personen- und Güternahverkehr aufrechterhalten 
oder ist zu befürchten, daß die im Winterfahrplan 1974/1975 
erkennbar gewordene Ahstutung die Stillegung dieser Bahnlinie 
zum Ziel hat? 

Nach Auskunft der Deutschen Bundesbahn (DB) 
wird   entsprechend der ihr im Bundesbahngesetz 
(BbG) auferlegten Verpflichtung — die Wirtschaft-
lichkeit der Strecke Freudenstadt—Hausach unter-
sucht; über die Zukunft dieser Strecke hat aber der 
Vorstand der DB (Vst /DB) noch nicht entschieden. 
Das im BbG vorgeschriebene Verfahren für die 
dauernde Einstellung des Betriebs einer Strecke ist 
für die Bahnlinie Freudenstadt—Hausach jedenfalls 
bisher nicht eingeleitet worden. 

Die DB hat im übrigen versichert, daß sich die 
Verkehrsbedienung auf der Strecke durch Umwand-
lung der eingleisigen Hauptbahn in eine Neben-
bahn nicht ändert. Für diese Maßnahme, die auf 
Antrag des Vst /DB vom Bundesminister für Verkehr 
am 13. Mai 1974 genehmigt wurde, sprachen be-
triebstechnische und wirtschaftliche Überlegungen, 
die nicht die dauernde Einstellung des Betriebes 
zum Ziele haben. 

Anlage 64 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Köhler (Wolfsburg) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/3227 Frage B 69) : 

Ist die Bundesregierung bereit, falls die Trassenführung des 
Autobahnzubringers Wolfsburg /Braunschweig wegen der Öl-
schiefervorkommen geändert werden muß, eine neue Linien-
führung der Trasse und das dafür erforderliche Feststellungs-
verfahren mit größter Beschleunigung und unter Angabe eines 
bestimmten Zeitpunktes voranzutreiben? 

Der Bundesminister für Verkehr und die Nieder-
sächsische Straßenbauverwaltung sind bereit, die 
erforderliche Planungsarbeit für eine geänderte 
Trasse der BAB A 39 (Teilstrecke Wolfsburg 
BAB A 2) beschleunigt zu betreiben; der Bundes-
minister für Verkehr wird die an der Planung mit-
wirkenden Bundesressorts um eine bevorzugte Be-
arbeitung der Angelegenheit bitten. 

Derzeit wird auf Landesebene geprüft, ob und in 
welchem Umfang eine Linienänderung der BAB A 39 
aufgrund des Ölschiefervorkommens erforderlich 
wird bzw. ob und bis zu welchem Umfange der 
Ölschieferabbau eingeschränkt werden kann. 

Bei dem augenblicklichen Stand der Angelegen-
heit und ohne Kenntnis der einer geänderten Linien-
führung evtl. entgegenstehenden anderen Planungs-
interessen kann ein Zeitpunkt, an dem der der-
zeitige Planungsstand wieder erreicht bzw. die Maß-
nahme baureif ist, nicht genannt werden. 

Anlage 65 

Antwort 

des Parl. Statassekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Jahn (Braunschweig) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/3227 Frage B 70) : 

Kann die Bundesregierung Pressemeldungen Tiber geplante 
Streckenstillegungen der Deutschen Bundesbahn im Bereich des 
Verwaltungspräsidiums Braunschweig (Zonenrandgebiet) bestäti-
gen und mitteilen, um welche Strecken es sich handelt? 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, um welche 
Pressemeldungen es sich im einzelnen handelt. Sie 
kann deshalb diese Meldungen auch nicht bestäti-
gen. 

Anlage 66 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Biehle (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Fragen B 71 und 72) : 

Welche Planungen und Vorstellungen über Verbesserungen, 
Modernisierungen und Auflassungen von Bundesbahnstrecken 
bzw. Umstellungen vorn Schienenverkehr auf Straßenverkehr 
oder andere Veränderungen der Personenbetörderung bestehen 
bei der Deutschen Bundesbahn für den Raum Unterfranken be-
sonders auch bei eingleisigen Strecken und bis wann sollen diese 
mit jeweils welchen Kosten verwirklicht werden? 

Welche Überlegungen oder Planungsvorstellungen bestehen 
für die Deutsche Bundesbahn zur Bewältigung der schienen-  
bzw. straßengebundenen Personenbeförderung für die unter-
fränkischen Nahverkehrsschwerpunkte Würzburg, Aschaffenburg 
und Schweinfurt, und mit welchen Kosten rechnet man, diese 
Planungen in welchen Jahren zu realisieren? 

Zu Frage B 71: 

Die Deutsche Bundesbahn (DB) plant zur Verbes-
serung der Verkehrsverhältnisse in ihrem Netz den 
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Bau neuer Strecken. Im Raum Unterfranken sind 
hiervon insbesondere zu nennen die Streckenab-
schnitte (Fulda—) Gemünden--Würzburg und 
Aschaffenburg—Gemünden, die mit einem Kosten-
aufwand von ca. 2,5 Milliarden DM bis 1985/90 ver-
wirklicht werden sollen. Der Ausbau eingleisiger 
Strecken ist abhängig von der Auslastung der vor-
handenen Strecken. 

Angesichts der hohen Kostenunterdeckung im 
Schienenpersonennahverkehr will die DB den Be-
triebsaufwand für diesen Verkehr vermindern, um 
eine wirtschaftlichere Ausgestaltung des Fahrplan-
angebots zu erreichen. Ausfallende Schienenver-
kehrsleistungen sollen — entsprechend der Ver-
kehrsnachfrage — weitgehend durch den Einsatz von 
kostengünstigeren Straßenbussen ersetzt werden. 

Bei einzelnen Strecken im Raum Unterfranken 
prüft die DB auch, ob die Voraussetzungen für eine 
dauernde Einstellung des Betriebes oder eines Be-
triebszweiges gegeben sind. 

Diese Rationalisierungsmaßnahmen entsprechen 
den unternehmenspolitischen Zielvorgaben des Bun-
desministers für Verkehr für den Vorstand der DB. 

Zu Frage B 72: 

Zur Zeit kooperiert lediglich der Busverkehr der 
Deutschen Bundesbahn mit dem der Deutschen Bun-
despost in Aschaffenburg. Im übrigen fußen alle 
Kooperationsüberlegungen in dem fraglichen Raum 
auf dem Nahverkehrsprogramm des Freistaates Bay-
ern. In diesem Rahmen hat die Deutsche Bundes-
bahn umfassendes Zahlenmaterial an die betreffen-
den Kommissionen geliefert. Auf deren Seite bzw. 
auf seiten des Freistaates Bayern sind bis jetzt 
keine konkreten Zeit- und Kostenvorstellungen fest-
zustellen. Im übrigen ist die Deutsche Bundesbahn 
grundsätzlich bereit, überall dort, wo es wirtschaft-
lich und verkehrlich geboten ist, mit den übrigen 
Nahverkehrsunternehmen zusammenzuarbeiten. 
Dies gilt selbstverständlich auch für den Raum Un-
terfranken. 

Anlage 67 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Klein (Göttingen) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/3227 Frage B 73): 

Wie steht die Bundesregierung zu der beabsichtigten Auf-
hebung des Stückgut-Bahnhofs Duderstadt angesichts der Tat-
sache, daß im Verlauf der letzten Jahre nach und nach die Kreis-
verwaltung, das Katasteramt, das Zollamt und andere Ämter aus 
Duderstadt abgezogen worden sind, und welchen Ersatz gedenkt 
sie der Stadt Duderstadt im Falle der Aufhebung des dortigen 
Stückgut-Bahnhofes anzubieten, um im Sinne der Ziele der 
Zonenrandförderungsgesetzgebung die — nicht nur durch die 
derzeitige Arbeitslosenquote von rund 15 % erheblich gefährdete 
— wirtschaftliche Entwicklung Duderstadts zu unterstützen? 

Die Reorganisation des Stückgutdienstes liegt 
nach dem Bundesbahngesetz in den Händen des 
Vorstandes der Deutschen Bundesbahn. 

Die Bundesbahn hat nicht die Absicht, ihr Ange-
bot im Stückgutverkehr zu verringern oder sich aus  

der Fläche zurückzuziehen. Sie beabsichtigt dies 
weder im Zonenrandgebiet noch in den künftig vor-
aussichtlich nicht mehr über die Schiene zu bedie-
nenden Orten, wie z. B. in Duderstadt. Vielmehr er-
weitert sie die Bedienungsform für Orte und Orts-
bereiche mit geringem Verkehrsaufkommen. Sie 
führt also nur das am 1. Juni 1970 eingeführte und 
bewährte Bedienungsverfahren, das schon heute für 
mehr als 25 000 Ziele Anwendung findet, fort. 

Anlage 68 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Riedl (München) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3227 Frage B 74): 

Treffen Meldungen zu, die Bundesregierung habe sich gegen-
über der „International-Standardization-Organization" (ISO) da-
mit einverstanden erklärt, daß das Nationalitätskennzeichen „D" 
durch „DE" oder „DEU" ersetzt wird, wenn dies technisch un-
umgänglich ist, und was hat die Bundesregierung — bejahenden-
falls — unternommen, um — über die Regelung für Kraftwagen 
hinaus — dafür zu sorgen, daß im größtmöglichen Umfang die 
Abkürzung „D" verwandt wird, da der Vorschlag der ISO nur 
den Charakter einer Empfehlung hat? 

Die Internationale Organisation für Normung 
(ISD) ist weder zuständig noch befugt, Nationalitäts-
zeichen für Kraftfahrzeuge zu bestimmen. 

Das Nationalitätszeichen „D" für die nach dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen 
Fahrzeuge ist sowohl national als auch international 
rechtlich festgelegt. Eine Änderung ist nicht beab-
sichtigt. 

Anlage 69 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (München) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/3227 Frage B 75): 

In welchem Umfang sind seit Abschluß der Planung bzw. Be-
ginn des Baus des Rangierbahnhofs Maschen zusätzliche Kosten 
für die Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen entstanden? 

Seit Abschluß der Planungen bzw. seit Beginn des 
Baues sind für den Neubau des Rangierbahnhofs 
Maschen keine zusätzlichen Kosten für Lärmschutz-
maßnahmen entstanden. 

Anlage 70 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Penner (SPD) (Druck-
sache 7/3227 Fragen B 76 und 77): 

Welche Gründe sind für die vorgesehene Einschränkung des 
Zugverkehrs auf der Bundesbahn-Strecke Wuppertal-Elber-
feld/ Wuppertal-Cronenberg maßgebend? 

Ist dabei auch bedacht worden, daß durch diese Strecke ein 
großes Naherholungsgebiet der Stadt Wuppertal verkehrsmäßig 
erschlossen wird? 
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Nach Auskunft der Deutschen Bundesbahn (DB) 
sind einige Nahverkehrszüge auf der Strecke Wup-
pertal-Elberfeld und Wuppertal-Cronenberg nur 
schwach besetzt. Insbesondere trifft dies für die 
täglichen Spätverbindungen und die Züge an Sonn-
tagvormittagen zu. Auch das Naherholungsgebiet 
der Stadt Wuppertal läßt nach Angaben der DB 
keine nennenswert höhere Verkehrsnachfrage er-
warten. 

Angesichts der hohen Kostenunterdeckung im 
Schienenpersonennahverkehr (Kostendeckungsgrad 
1974 voraussichtlich: 25,7 v. H.) beabsichtigt daher 
die DB, den Betriebsaufwand für diesen Verkehr ab 
1. Juni 1975 (Jahresfahrplanwechsel) zu vermindern 
und dadurch dessen Wirtschaftlichkeit zu steigern. 
Eine solche Planung bewegt sich im Rahmen der 
unternehmenspolitischen Zielvorgaben des Bundes-
ministers für Verkehr für den Vorstand der DB, 
nach denen u. a. die Kostendeckung im öffentlichen 
Personennahverkehr zu verbessern ist. 

Anlage 71 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Enders (SPD) (Druck-
sache 7/3227 Fragen B 78 und 79) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die von der Deutschen 
Bundesbahn beabsichtigte Stillegung der bisherigen Haupt-
strecke von Malsfeld (Kreisteil Melsungen) nach Treysa, wäh-
rend nach dem Raumordnungsgutachten der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Kassel der Ausbau dieser Strecke für höhere 
Geschwindigkeiten wegen der Verbindung von drei Mittelzentren 
untereinander und deren Anschluß an das Oberzentrum Kassel 
zur Prüfung empfohlen wird? 

Welche Investitionen wären für den verkehrsgerechten Stra-
ßenausbau erforderlich, falls wegen der Stillegung der Strecke 
Malsfeld—Treysa der bisherige Schienenverkehr auf die Straße 
verlagert werden müßte? 

Für die von Ihnen genannte Strecke ist das Still-
legungsverfahren noch nicht eingeleitet worden. Es 
läßt sich daher noch nicht absehen, ob dem Bun-
desminister für Verkehr ein Stillegungsantrag nach 
dem Bundesbahngesetz überhaupt zur Genehmigung 
vorgelegt werden wird. Da auch erst im Laufe des 
Stillegungsverfahrens alle Gesichtspunkte für und 
gegen eine Stillegung vorgebracht werden, kann 
heute noch nichts darüber ausgesagt werden, ob ein 
Straßenausbau notwendig ist und ggf. welche In-
vestitionen hierfür erforderlich wären. 

Anlage 72 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Hoffie (FDP) (Druck-
sache 7/3227 Fragen B 80 und 81) : 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um der Tatsache 
Rechnung zu tragen, daß in Darmstadt die höchste PKW-Dichte 
der Bundesrepublik Deutschland und die höchste Wachstumsrate 
des Verkehrsaufkommens im Personenverkehr in Hessen bis 
1990 verzeichnet wird? 

Inwieweit ist die Bundesregierung bereit, gegenüber den bis-
her vorliegenden Verkehrsinvestitionsplanungen und Dringlich-

keitsstufen bevorzugt Mittel bereitzustellen, um die beson-
dere Verkehrssituation in der Planungsregion Darmstadt zu 
berücksichtigen? 

Die Pkw-Dichte in Darmstadt ist zwar zur Zeit 
die höchste in der Bundesrepublik Deutschland. Sie 
ist jedoch praktisch gleich hoch mit der in einer 
Reihe anderer Städte. Die Wachstumsrate des Ver-
kehrsaufkommens im Personenverkehr war bisher 
keineswegs die höchste in der Bundesrepublik 
Deutschland und wird auch nicht in Zukunft als 
überdurchschnittlich prognostiziert. Die Bundesre-
gierung sieht daher in Darmstadt keine „besondere" 
Verkehrssituation. 

Die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung des 
Bedarfsplanes, bei der objektive Bewertungskrite-
rien angewendet werden, ist zur Zeit in Arbeit. De-
ren Ergebnis bestimmt die Bewertung der Straßen-
baumaßnahmen im einzelnen. Hiernach richtet sich 
die künftige Dringlichkeitsreihung und die Investi-
tionsplanung. Zur Zeit sieht die Bundesregierung 
keinen Anlaß, Darmstadt bevorzugt zu berücksich-
tigen. 

Anlage 73 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Holtz (SPD) (Druck-
sache 7/3227 Frage B 82) : 

Beabsichtigt die Bundesregierung, zur Eindämmung der ge-
fährlichen Bleiverseuchung durch Auspuffabgase kleine Hecken, 
die ein hochwirksamer Reinigungsfilter sind, neben Autobahnen 
und stark befahrenen Landstraßen einzusetzen? 

Nach Untersuchungen der Bayerischen Landesan-
stalt für Bodenkultur und Pflanzenbau lassen stra-
ßennahe Hecken keine wirkungsvolle Abschirmung 
der angrenzenden Kulturen gegen Blei-Immissio-
nen erwarten. Die Bundesregierung beabsichtigt da-
her nicht, kleine Hecken neben Bundesfernstraßen 
anzupflanzen. Straßenbepflanzungen werden viel-
mehr nach bautechnischen, verkehrstechnischen und 
landschaftsgestalterischen Gesichtspunkten geplant 
und angelegt. 

Das Problem der Bleiverseuchung kann also nicht 
durch die Bepflanzung der Straßenanlagen gelöst 
werden, sondern nur von seinem Ursprung her. Aus 
diesem Grund ist das Benzinbleigesetz geschaffen 
worden, in dem bis 1. 1. 1976 eine schrittweise Her-
absetzung des Bleigehaltes in Ottokraftstoffen auf 
0,15 g/1 zwingend vorgeschrieben ist. 

Anlage 74 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Jahn (Braunschweig) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/3227 Frage B 83) : 
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Kann die Bundesregierung bestätigen, daß das Gutachten über 
die geplante Fusionierung der Oberpostdirektion Braunschweigs 
und Hannovers ergeben hat, daß betriebswirtschaftliche Vorteile 
zur Zeit nicht erzielt werden und daß mit einem Rationalisie-
rungserfolg begrenzten Umfangs erst in zehn Jahren zu rechnen 
ist? 

Die Bundesregierung kann nicht bestätigen, daß 
die angestellte Untersuchung über eine Vereinigung 
der Oberpostdirektionen Hannover und Braun-
schweig ergeben hat, betriebswirtschaftliche Vor-
teile seien z. Z. nicht zu erzielen und mit einem Ra-
tionalisierungserfolg begrenzten Umfangs sei erst 
in zehn Jahren zu rechnen. Die Untersuchung ist 
noch nicht abgeschlossen. 

Das von einer Arbeitsgruppe im Frühsommer 1974 
erstellte Gutachten hatte lediglich den Zweck auf-
zuzeigen, 

 ob eine regionale Neuordnung der heute 21 
Oberpostdirektions-Bezirke im Bundesgebiet bei 
Berücksichtigung der von der Deutschen Bundes-
post angestrebten Funktionalreform notwendig 
ist und 

welche betrieblichen, wirtschaftlichen und sozia-
len Auswirkungen dabei im Hinblick auf eine 
konkretisierte Untersuchung zu beachten sind. 

Die Aussagen im Gutachten waren folglich darauf 
abgestellt, einen Rahmen aufzuzeigen, in dem die 
o. a. Auswirkungen sich bewegen könnten. Dies 
wurde im Gutachten deutlich an mehreren Stellen 
herausgestellt. 

Die hiernach für eine Vereinigung in Betracht ge-
zogenen Oberpostdirektionen erhielten demzufolge 
den Auftrag, durch konkrete Untersuchungen in 
ihrem Bereich den im Gutachten aufgezeigten Rah-
men im Hinblick auf wirtschaftliche Auswirkungen,  

betriebliche Zweckmäßigkeit, aber auch soziale Trag-
barkeit und damit Durchführbarkeit einzuengen. 

Die Oberpostdirektionen haben im Januar 1975 
ihre Berichte vorgelegt. Diese werden zur Zeit von 
der Bundesregierung ausgewertet, die Ergebnisse 
einer erneuten Wirtschaftlichkeitsrechnung unter-
zogen. Ohne dieser Auswertung vorgreifen zu wol-
len, kann gesagt werden, daß das wirtschaftliche 
Ergebnis einer regionalen Neuordnung der Ober-
postdirektions-Bezirke gegenüber dem im Gut-
achten aufgezeigten Rahmen wesentlich besser aus-
fallen wird. Einzelaussagen können erst nach Er-
stellen der Wirtschaftlichkeitsrechnung gemacht wer-
den. 

Anlage 75 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Baier (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage B 84) : 

Wie groß war in den Jahren 1972, 1973 und 1974 der zahlen-
mäßige und der prozentuale Anteil an öffentlich geförderten 
Eigentümerwohnungen in Familienheimen und Mehrfamilien-
häusern (einschließlich Wohnungseigentum) gegenüber dem An-
teil an öffentlich geförderten Mietwohnungen? 

Nach den Ergebnissen der Bewilligungsstatistik, 
die jetzt für 1973 vorliegen, ist der Anteil der Eigen-
tumsmaßnahmen im sozialen Wohnungsbau von 
1972 bis 1973 von rd. 33 v. H. auf rd. 41 v. H. ange-
stiegen. 

Im einzelnen war die Entwicklung wie folgt: 

Geförderte Sozialwohnungen 

davon 

Insgesamt Eigentümer- (einschließlich 
Eigentums-) Wohnungen 

Mietwohnungen 

absolut 	I 	v. H. absolut v. H. 

1972 

1. Förderungsweg 126 570 33 082 	26,1 93 488 73,9 

2. Förderungsweg 55 320 27 241 	49,2 28 079 50,8 

Zusammen: 181 890 60 323 	33,2 121 567 66,8 

1973 

1. Förderungsweg 77 362 23 447 	30,3 53 915 69,7 

2. Förderungsweg 49 407 28 088 	56,9 21 319 43,1 

Zusammen: 126 769 51 535 	40,7 75 234 59,3 
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Für 1974 liegen entsprechende Daten noch nicht 
vor. Es kann aber davon ausgegangen werden, daß 
1974 der Anteil der Eigentümerwohnungen an den 
insgesamt geförderten Wohnungen weiter gestie-
gen ist, da allgemein beim Bau von größeren Wohn-
anlagen mit Mietwohnungen Zurückhaltung geübt 
wurde. 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, daß Einzel-
eigentum im Wohnungsbau nicht nur durch Bewil-
ligung öffentlicher Mittel im Rahmen des sozialen 
Wohnungsbaus, sondern weit mehr noch durch die 
Bausparförderung und die Steuervergünstigung — 
erhöhte Abschreibung nach § 7 b EStG — gefördert 
wird. Die Ausgaben von Bund und Ländern für 
Wohnungsbauprämien sowie die Steuerminderein-
nahmen durch die steuerliche Begünstigung von 
Beiträgen an Bausparkassen beliefen sich 1972 ins

-

gesamt auf rd. 3,3, 1973 auf 3,7 Milliarden DM und 
1974 auf rd. 4,4 Milliarden DM (jeweils nach dem 
Jahr der haushaltsmäßigen Auswirkung). Der Ein-
nahmeausfall der öffentlichen Hand aufgrund des 
des § 7 b EStG betrug 1972 und 1973 jeweils rd. 
1 Milliarde DM. Hinzu kommen die Grundsteuerver-
günstigung, die Grunderwerbsteuerbefreiung und 
das Wohngeld, die u. a. auch den Bauherren oder Er-
werbern von Wohnungseigentum zugute kommen. 

Ich weise in diesem Zusammenhang auch auf die 
Ergebnisse einer kürzlich von der Bausparkasse 
Wüstenrot durchgeführten Repräsentativerhebung 
hin, die gezeigt haben, daß ein erheblicher Teil der 
nur unter Inanspruchnahme von Wohnungsbauprä-
mien und § 7 b EStG gebauten Eigentümerwohnun-
gen — Eigenheime und eigengenutzte Eigentums-
wohnungen — dem Berechtigungskreis des sozialen 
Wohnungsbaus zuzurechnen ist, obwohl für diese 
Wohnungen keine öffentlichen Mittel in Anspruch 
genommen worden sind. 

Anlage 76 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Hauser (Bonn-Bad 
Godesberg) (CDU/CSU) (Drucksache 7/3227 Fragen 
B 85 und 86) : 

Wie weit sind die Verhandlungen über den Abschluß einer 
Vereinbarung über den weiteren Ausbau Bonns als Bundes-
hauptstadt und die Bildung einer Entwicklungsgesellschaft Bun-
deshauptstadt gediehen, nachdem der Bundesminister für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau unter dem 5. Juni 1974 der 
Stadt Bonn die entsprechenden Entwürfe übersandt hat? 

Ist mit einem baldigen Abschluß des Vertragswerks zu rech-
nen, nachdem die Stadt Bonn ihr grundsätzliches Einverständnis 
erklärt hat, oder sind neuerlich Schwierigkeiten aufgetreten? 

Zu Frage B 85: 

Nachdem die Regierung des Landes Nordrhein-
Westfalen am 17. Dezember 1974 eine Rechtsverord-
nung über die förmliche Festlegung des städtebau-
lichen Entwicklungsbereichs Bonn— Parlaments- und 
Regierungsviertel — erlassen hat, sind die Ver-
handlungen zwischen dem Bund und der Stadt Bonn 
sowie dem Land Nordrhein-Westfalen über den wei-
teren Ausbau Bonns als Bundeshauptstadt schon 
Ende Dezember 1974 wiederaufgenommen worden. 
Im Zuge dieser Verhandlungen wird auf Veranlas-

sung des Bundes auch geprüft, ob es noch zweck-
mäßig ist, eine Entwicklungsgesellschaft neu zu grün-
den, oder ob anstelle dessen einer weiteren Emp-
fehlung der Arbeitsgruppe „Organisationsfragen 
Ausbau Bundeshauptstadt Bonn" vom 29. Juni 1973 
folgend, eine andere Form für die Institutionalisie-
rung der Zusammenarbeit von Stadt, Land und Bund 
gewählt werden sollte. 

Zu Frage B 86: 

Nach dem bisherigen Gang der Verhandlungen 
nehme ich an, daß diese bald abgeschlossen werden 
können. 

Anlage 77 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Immer (SPD) 
(Drucksache 7/3227 Fragen B 87 und 88) : 

In welcher Weise wird der konjunkturellen Situation in der 
Bauwirtschaft von den Bundesländern beim Abruf von Bundes-
mitteln aus dem Modernisierungsprogramm Rechnung getragen? 

Worauf ist es zurückzuführen, daß Antragstellern gemäß den 
Richtlinien zur Förderung von Modernisierungsvorhaben von 
den zuständigen Ämtern in Rheinland-Pfalz mitgeteilt wird, an 
eine Bewilligung sei durch das Fehlen von Durchführungsbe-
stimmungen, aber auch von Zuschußmitteln, vorerst nicht zu 
denken? 

Zu Frage B 87: 

Die Mittel des Bundes für das Modernisierungs-
programm sind im Rahmen des Sonderprogramms 
zur regionalen und lokalen Abstützung der Beschäf-
tigung und des Sonderprogramms für Maßnahmen 
zur Förderung von Investitionen und der Beschäfti-
gung um rund 100 Millionen DM aufgestockt wor-
den und den Ländern mit der Maßgabe bereitgestellt 
worden, diese bis zum 31. März bzw. 30. Juni 1975 
zu bewilligen. Die Konjunkturmittel müssen als Dar-
lehen in Verbindung mit den Zuschüssen des Mo-
dernisierungsprogramms vergeben werden. Die ge-
wünschte konjunkturelle Wirkung der Förderungs-
mittel soll dadurch erreicht werden, daß mit der 
Modernisierung innerhalb von vier Wochen nach der 
Bewilligung begonnen werden muß. 

Zu Frage B 88: 

Die Modernisierungsrichtlinien 1975 des Bundes 
sind Anfang Januar 1975 an die Länder versandt 
worden. 

Nach Auskunft des Ministeriums für Soziales, Ge-
sundheit und Sport des Landes Rheinland-Pfalz sind 
die Landesrichtlinien des Modernisierungspro-
gramms 1975 am 14. dieses Monats an die Gemein-
den versandt worden. Gleichzeitig wurden auch die 
Mittel verteilt, so daß der Durchführung des Moder-
nisierungsprogramms nun nichts im Wege steht. 

Anlage 78 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Lohmar (SPD) 
(Drucksache 7/3227 Fragen B 89 und 90) : 
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Wieviel Wohnungseinheiten konnten in den Städten mit einer 
kommunalen Wohnungsvermittlung vergleichsweise zu den pri-
vaten Makler-Vermittlungsleistungen im Jahr 1974 vermittelt 
werden, und wie ist die soziale Struktur der von der Woh-
nungsvermittlung kommunaler Stellen betreuten Wohnungs-
suchenden? 

Wie sind die Rechts- und Organisationsformen der kommunalen 
Wohnungsvermittlungen in den großen Städten? 

Zu Frage B 89: 

Die kommunale Wohnungsvermittlung ist, wie 
schon in der Antwort der Bundesregierung vom 
26. 2. 1974 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Mick und Genossen (Drs. 7/1737) mitgeteilt, eine 
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe der Gemein-
den. 

Die Bundesregierung kann daher weder die Wahr-
nehmung dieser Aufgaben durch die Gemeinden 
beeinflussen noch überprüfen. Sie muß sich vielmehr 
auf mitgeteilte Erfahrungsberichte einzelner Gemein-
den oder Erfahrungsberichte der kommunalen Spit-
zenverbände sowie auf die Beurteilungen durch die 
zuständigen obersten Landesbehörden stützen. In 
Ergänzung zu den Angaben in der seinerzeitigen 
Antwort auf die Kleine Anfrage habe ich weitere 
Umfragen bei einzelnen Gemeinden durchgeführt. 
Die Ergebnisse sind am 2. 9. 1974 durch das Presse- 
und Informationsamt der Bundesregierung veröffent-
licht worden. Aus den erwähnten Materialien erge-
ben sich jedoch keine Hinweise auf das Zahlenver-
hältnis der Vermittlungen durch private Makler zu 
denen der kommunalen Wohnungsvermittlung. 
Auch beim Deutschen Städtetag liegen darüber 
keine Angaben vor, zumal die Gemeinden über die 
Vermittlungstätigkeit der Makler nicht informiert 
sind. 

Bezüglich der sozialen Struktur der von der kom-
munalen Wohnungsvermittlung betreuten Woh-
nungsuchenden ergibt sich aus den erwähnten Un-
terlagen, daß in den meisten Städten alle Wohnung-
suchenden die Vermittlungsstellen in Anspruch neh-
men können. Nur wenige Städte vermitteln die 
Wohnungen allein nach sozialen Gesichtspunkten, 
vor allem an Inhaber der Wohnberechtigungsbe-
scheinigung aus dem sozialen Wohnungsbau. In 
diesem Zusammenhang sei auch auf die Ende ver-
gangenen Jahres im Auftrag des Bundesministeriums 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau durch 
das Infratest-Institut durchgeführte Untersuchung 
hingewiesen, die sich nur auf Sozialwohnungen be-
zieht. In dieser Arbeit sind insbesondere auch Aus-
führungen über die Sozialstruktur der Inhaber von 
Sozialwohnungen enthalten. Außerdem wird darge-
stellt, durch wen die einzelnen Sozialwohnungen an 
die Wohnungsinhaber vermittelt worden sind. 

Das erwähnte Material kann ich Ihnen auf 
Wunsch gern zur Verfügung stellen. 

Zu Frage B 90: 

Bereits in der erwähnten Antwort vom 26. 2. 1974 
auf die Kleine Anfrage und in der Presseerklärung 
vom 2. 9. 1974 ist darauf hingewiesen worden, daß 
sich in einzelnen Gemeinden der verschiedenen 
Bundesländer die kommunale Wohnungsvermitt-
lung sowohl in organisatorischer Hinsicht als auch 
in ihrer verwaltungsmäßigen bzw. rechtlichen Kom-

petenz vielfach unterscheidet. Dies hat auch eine 
Umfrage des Deutschen Städtetages vom 19. 7. 1974 
ergeben, wonach von 24 Städten, die auf die Um-
frage geantwortet hatten, 19 Städte die Wohnungs-
vermittlungsstelle dem Amt für Wohnungswesen 
zugeordnet haben, die übrigen Städte teilweise dem 
Liegenschaftsamt, dem Amt für Bauförderung oder 
dem Amt für öffentliche Ordnung. 

Anlage 79 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Herold auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Böhm (Melsungen) (CDU/ 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/3227 Frage B 93) : 

Wird die Bundesregierung bei den bevorstehenden Verhand

-

lungen mit der DDR darauf drängen, daß ein Ausbau der Auto

-

bahn von Obersuhl (Kreis Hersfeld /Rotenburg) nach Eisenach 
erfolgt, und wird sie auf eine Wiedereröffnung der früheren 
Eisenbahnhauptstrecke Kassel, Eichenberg, Leinefeld, Halle/ 
Saale hinwirken? 

Ich bitte um Ihr Verständnis dafür, daß die Bun-
desregierung sich nicht in der Lage sieht, sich zu 
Ihrer Frage in der Sache zu äußern, weil sie hierzu 
ihre Verhandlungskonzeption erläutern müßte. Das 
ist, wie Sie mir zugeben werden, in einer Phase der 
Verhandlungsvorbereitungen ausgeschlossen. 

Anlage 80 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Glotz auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Sauer (Salzgitter) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/3227 Frage 93) : 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, damit das Über-
angebot an Lehrkräften in einigen Bundesländern innerhalb des 
Bundesgebietes ausgeglichen wird? 

Die Ihrer Anfrage zugrunde liegenden, von Land 
zu Land deutlich unterschiedlichen Probleme der 
Übernahme von Lehramtsbewerbern in die schul-
praktische Ausbildung und der Einstellung von voll-
ausgebildeten Lehrern in den öffentlichen Schul-
dienst sind mir bekannt. 

Ich bin der Auffassung, daß die jeweils zuständi-
gen Gremien alles versuchen müssen, das Verhältnis 
zwischen Angebot an Ausbildungsplätzen und freien 
Stellen sowie den Hochschulabsolventen in den 
Lehramtsberufen für alle Betroffenen durchschaubar 
zu machen. Aus diesem Grunde hat auch das Bun-
desministerium für Bildung und Wissenschaft der 
Erarbeitung von Bedarfsprognosen für Lehrer stets 
besondere Bedeutung beigemessen. 

Die Einwirkungsmöglichkeiten des Bundes zur 
Schaffung eines Ausgleichs regionaler Ungleichge-
wichte unter den Ländern sind allerdings äußerst 
gering, da nach der Verfassungslage für die Einstel-
lung und Verteilung von Lehrern allein die Länder 
zuständig sind. Dementsprechend hat sich die Stän-
dige Konferenz der Kultusminister u. a. auf ihrer 
Sitzung am 6. und 7. Februar 1975 mit Fragen des 
Überangebotes an Lehrern in bestimmten Bereichen 
und Ländern sowie den Fragen der Verteilung be-
faßt. Es kann davon ausgegangen werden, daß die 
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kurzfristigen Maßnahmen durch die Kultusverwaltun-
gen der Länder unmittelbar bzw. innerhalb der Kul-
tusministerkonferenz eingeleitet werden, während 
das mittel- und langfristige Problem einer weiteren 
Verbesserung und Differenzierung der Bedarfspro-
gnosen im Verhältnis zum Ausbildungsangebot der 
Hochschulen innerhalb der gemeinsamen Planungs-
gremien von Bund und Ländern verfolgt werden muß. 
Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 
wird sich auf ihrer nächsten Sitzung mit diesen Fra-
gen der Bedarfsprognosen befassen. Innerhalb die-
ses nach der Kompetenzlage einzig zulässigen Rah-
mens einer Unterstützung der primär zuständigen 
Länder wird die Bundesregierung ihren Beitrag lei-
sten, eine Entwicklung zu beeinflussen, die lang-
fristig auf die Herstellung eines Gleichgewichtes 
zwischen Angebot und Bedarf an Lehrern abzielt. 

Anlage 81 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Glotz auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Stavenhagen 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/3227 Fragen B 94 und 
95) : 

Warum sind die Fachhochschulen noch nicht in das Förderungs-
programm des Deutschen Akademischen Austausch-Dienstes ein-
bezogen? 

Warum wird bei den laufenden Verhandlungen hierüber nur an 
die integrierten Fachhochschulen gedacht, und weshalb ist damit 
zu rechnen, daß die Verhandlungen sich noch auf Jahre hinaus 
erstrecken werden? 

Zu Frage B 94: 

Die Fachhochschulen sind in das Programm des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes in fol-
genden Arbeitsbereichen einbezogen: 

- Studien- und Informationsaufenthalte von Grup

-

pen (von Fall zu Fall) 

— Vermittlung deutscher Wissenschaftler 

— Rückgewinnung deutscher Wissenschaftler 

— Lektorenvermittlung 
— Praktikantenvermittlung (von Anfang an). 

Die Ursache dafür, daß die Fachhochschulen noch 
nicht in den Studentenaustausch einbezogen sind, 
liegt darin, daß die materiellen Fragen der Teil-
nahme am Austausch ungeklärt sind: Anrechenbar-
keit des Studiums, förmliche Äquivalenzen von Stu-
dienleistungen, Auswahl entsprechender ausländi-
scher Hochschulen. Die zuständigen Stellen in der 
Bundesrepublik Deutschland sind um Klärung die-
ser Fragen bemüht. 

Bei einer Ausdehnung des Austauschprogramms 
müssen auch die finanziellen Konsequenzen bedacht 
werden; entweder sind die Mittel für den DAAD, 
die der Bundesminister für Bildung und Wissen-
schaft bereitstellt, zu erhöhen oder es müssen an-
dere laufende Programme gekürzt werden. 

Zu Frage B 95: 

Zunächst muß darauf hingewiesen werden, daß 
„integrierte Fachhochschulen" immer Teile von 
Gesamthochschulen sind. Bei den laufenden Ver-

handlungen ist daher nicht an die „integrierten 
Fachhochschulen" gedacht, sondern es geht dabei 
um die Einbeziehung der bereits bestehenden Ge-
samthochschulen. Hierzu sind Schwierigkeiten nicht 
bekannt. 

Wegen der unter 94 genannten Schwierigkeiten 
(Anrechenbarkeit von Studienleistungen, förmliche 
Äquivalenzen von Studienleistungen, Auswahl ent-
sprechender ausländischer Hochschulen) ist der 
volle Austausch im Bereich der selbständigen Fach-
hochschulen eine längerfristig zu lösende Aufgabe. 

Anlage 82 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Glotz auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Eigen (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage B 96) : 

Auf welche Weise will die Bundesregierung ihre Berufsbildungs-
politik in den Europäischen Gemeinschaften abstimmen, bzw. in 
anderen Ländern der EG schon vorhandene Berufsbildungs-
systeme in ihre Gesetzesvorschläge einbauen? 

Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften (EG) auf dem Gebiet 
der Berufsbildung vollzieht sich im Einklang mit 
den vom EG-Ministerrat beschlossenen Grundsätzen 
über die Durchführung einer gemeinsamen Politik 
der Berufsbildung vom 2. April 1963 (Amtsblatt der 
EG, 6. Jahrgang, Nr. 63 vom 20. April 1963, S. 13, 
38 ff.). In dem in Ausführung dieser Grundsätze er-
richteten Beratenden Ausschuß für die Berufsaus-
bildung (drittelparitätische Zusammensetzung aus 
Vertretern der Regierungen sowie der Arbeitgeber- 
und der Arbeitnehmerorganisationen der 9 Mit-
gliedstaaten), der die EG-Kommission bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet der Berufs-
ausbildung zu unterstützen hat, haben die Regie-
rungsvertreter die Möglichkeit, zu den Kommis-
sionsvorschlägen aus der Sicht der nationalen Be-
rufsbildungspolitik Stellung zu nehmen und sie 
untereinander und mit der Kommission abzustim-
men. 

In den Ratsberatungen und -entscheidungen zu 
den Vorschlägen der EG-Kommission für Maßnah-
men im Bereich der Berufsbildung erfolgt eine wei-
tere Abstimmung der nationalen Politik der 9 Mit-
gliedstaaten im Wege eines gemeinschaftlichen 
Kompromisses. Darüber hinaus unterrichtet der 
deutsche Beitrag zu dem jährlichen Bericht der EG 
über die Entwicklung der sozialen Lage in der Ge-
meinschaft (Anlage zum Gesamtbericht über die 
Tätigkeit der Gemeinschaft nach Art. 122 des EWG- 
Vertrages) detailliert über die jüngste Entwick-
lung auf dem Gebiet der Berufsbildung in der Bun-
desrepublik Deutschland. Eine weitere Information 
erfolgt durch Beiträge zu dem von der EG-Kom-
mission herausgegebenen Informationsbulletin über 
die Berufsbildung. Schließlich möchte ich noch her-
vorheben, daß durch die deutsche Mitarbeit in dem 
vor kurzem beschlossenen Europäischen Zentrum 
für die Förderung der Berufsbildung eine weitere 
Möglichkeit der Abstimmung der deutschen Be-
rufsbildungspolitik im europäischen Rahmen beste-
hen wird. 
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Soweit neuere Entwicklungen der Berufsbildungs-
systeme in den anderen EG-Mitgliedstaaten bekannt-
werden und diese uns berufsbildungspolitisch nütz-
lich erscheinen, werden sie in die Gesetzesvorha-
ben der Bundesregierung einbezogen. So werden 
z. B. die französischen Modellversuche nach dem 
System „controle continu” die eine Aufgliederung 
des Ausbildungsganges in einzelne Ausbildungsab-
schnitte und eine ständige Lernkontrolle unter Weg-
fall der „punktuellen" Abschlußprüfung vorsehen, 
als ausbildungsbegleitende Leistungsnachweise in 
dem Entwurf eines Berufsbildungsgesetzes berück-
sichtigt. 

Anlage 83 
Antwort 

des Bundesministers Bahr auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Gerlach (Obernau) (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage B 97) : 

Trifft es zu, der Personalrat der Bundesstelle für Entwick-
lungshilfe (BfE) sei zurückgetreten, weil die Übernahme der 
Bediensteten, die nicht von der Gesellschaft für technische Zu-
sammenarbeit (GtZ), in der die Bundesstelle für Entwicklungs-
hilfe aufgeht, beschäftigt werden könnten, auf freie Stellen im 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit systema-
tisch verhindert worden sei und das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit auch nicht für eine anderweitige 
angemessene Beschäftigung gesorgt habe, und wie vereinbart 
— bejahendenfalls — die Bundesregierung dieses Verhalten mit 
ihrer Pflicht zu einer sparsamen Personalpolitik im öffentlichen 
Dienst? 

Es trifft zu, daß der Personalrat der Bundesstelle 
für Entwicklungshilfe (BfE) seinen Rücktritt in der 
Öffentlichkeit u. a. mit den in der Anfrage wieder-
gegebenen Behauptungen begründet hat. Zur Beur-
teilung des Sachverhalts sind folgende Fakten we-
sentlich: 

1. Die Auflösung der BfE soll im Sommer 1975 er-
folgen. Gegenwärtig sind noch etwa 30 Bedienstete 
-- weniger als 10% des ursprünglichen Personal-
bestandes — in der BfE verblieben und dort mit 
Abwicklungsarbeiten beschäftigt. Alle anderen 
sind entweder zur GtZ übergetreten oder haben an-
dere Aufgabenbereiche im öffentlichen Dienst ge-
funden. 

2. Nach den getroffenen Vereinbarungen sind 
Mitarbeiter der BfE in erster Linie im Raum Frank-
furt, hilfsweise im BMZ unterzubringen. Obwohl die 
BfE für die Abwicklung ihrer Geschäfte bis zur 
Auflösung dringend auf die dort noch verbliebenen 
30 Bediensteten angewiesen ist, hat sie bereits jetzt 
gemeinsam mit dem BMZ Schritte zur Unterbrin-
gung auch dieser letzten Gruppe eingeleitet. 

Anlage 84 
Antwort 

des Bundesministers Matthöfer auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Pfeffermann (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3227 Frage B 92) : 

Was unternimmt die Bundesregierung, um den Ersatz von 
Benzin und Diesel in Kraftfahrzeugen durch neue Kraftstoffe, wie 
Methanol, Wasserstoff u. ä. zu ermöglichen durch steuerliche An-
reize, durch Ankauf von Prototypfahrzeugen und durch For-
schungsvorhaben? 

Die Bundesregierung hat die Diskussion über den 
Einsatz von alternativen Kraftstoffen für Kraftfahr-
zeuge sehr aufmerksam verfolgt. Es liegen in der 
Bundesrepublik Deutschland umfangreiche grundle-
gende Forschungsergebnisse vor, die eine Intensi-
vierung der anwendungsorientierten Forschung und 
der praxisbezogenen Entwicklung in diesem Gebiet 
rechtfertigen. 

Das Bundesministerium für Forschung und Tech-
nologie hat daher mehrere Studien in Auftrag ge-
geben, in denen die Möglichkeiten und Grenzen der 
breiten Verwendung nichtnuklearer Energieträger 
untersucht werden. 

Als erstes Ergebnis wurde im November 1974 eine 
Studie über alternative Kraftstoffe unter dem Titel 
„Neuen Kraftstoffen auf der Spur" veröffentlicht. 
Sie wurde dem Ausschuß für Forschung und Techno-
logie mit Schreiben vom 15. Januar 1975 20fach 
übersandt. 

Im Rahmen des gemeinsam vom Bundesministeri-
um des Innern und vom Bundesministerium für 
Forschung und Technologie ausgerichteten 2. Inter-
nationalen NATO /CCMS (Committee of Challenges 
of Modern Society) — Symposiums über die Ent-
wicklung schadstoffarmer Antriebssysteme vom 4. bis 

8. 11. 1974 in Düsseldorf wurde die Studie in der 
Themengruppe „Alternative Kraftstoffe" der inter-
nationalen Fachwelt vorgestellt. Die in der Studie 
aufgezeigten Ergebnisse fanden seither sehr starkes 
weltweites Interesse und große Anerkennung. 

Von den in der Studie aufgeführten Schwerpunk-
ten notwendiger Forschungs- und Entwicklungsar-
beiten hat das Bundesministerium für Forschung und 
Technologie bereits einen Teil in die Förderungs-
maßnahmen für das laufende Jahr aufgenommen. 

Ferner hat die Bundesregierung im Rahmen des 
Konjunkturförderungsprogramms vom Dezember 
1974 Finanzmittel in Höhe von 2 Millionen DM für 
einen Feldversuch zur Erprobung von Kraftfahrzeu-
gen im Methanol-Benzin-Mischbetrieb bereitgestellt. 
Annähernd 50 Fahrzeuge sind hierbei für eine prak-
tische Fahrerprobung vorgesehen. 

Die Bundesregierung ist jedoch der Ansicht, daß 
eine Entscheidung über den Ersatz von Vergaser- 
und Dieselkraftstoff durch neue Kraftstoffe wie Me-
thanol oder Wasserstoff noch verfrüht ist, da u. a. 
die Herstellungsverfahren noch nicht technisch aus-
gereift sind und die bestehende Infrastruktur der 
Kraftstoffversorgung eine kurzfristige Umstellung 
nicht zuläßt. 

In der Frage der Besteuerung von alternativen 
Kraftstoffen ist im Hinblick auf den Mischbetrieb 
mit Vergaser- und Dieselkraftstoff das geltende Mi-
neralölsteuergesetz zugrunde zu legen. Steuerliche 
Anreize oder eine Befreiung von der Steuerpflicht 
kommen aus Haushaltsgründen nicht in Frage. Der 
Bundesminister der Finanzen ist jedoch bereit, eine 
in bezug auf den Heizwert angepaßte Besteuerung 
für Methanol, Wasserstoff und andere neuartige 
Kraftstoffe zu prüfen, sofern diese für den Kraftfahr-
zeugverkehr an Bedeutung gewinnen sollten. 
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